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Wahlprüfsteine des Deutschen Kulturrates  
zur Bundestagswahl 2009

Am 27.09.2009 wird der �7. 
Deutsche Bundestag gewählt. 

Insgesamt 62,2 Mio. Deutsche sind 
wahlberechtigt und aufgerufen, 
sich an der Wahl zu beteiligen. Zur 
Wahl stehen acht im Deutschen 
Bundestag oder in den Landtagen 
in Fraktionsstärke vertretene Par-
teien – BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
CDU, CSU, DIE LINKE, DVU, FDP, 
SPD und NPD – sowie 2� kleinere 
politische Vereinigungen, die vom 
Bundeswahlausschuss am �7. Juli 
nach Maßgabe des Bundeswahlge-
setzes und des Parteiengesetzes 
für diese Bundestagswahl als Par-

tei anerkannt und damit zur Wahl 
zugelassen wurden. Insgesamt 30 
weitere Vereinigungen wurden nicht 
anerkannt. 
Der Deutsche Kulturrat hat wie zu 
den letzten vier Bundestagswahlen 
(�994, �998, 2002 und 2005) an 
die im Deutschen Bundestag ver-
tretenen Parteien Fragen zu ihren 
kulturpolitischen Vorhaben und Pla-
nungen im �7. Deutschen Bundestag 
gesandt. Diese Fragen wurden von 
den Fachausschüssen des Deut-
schen Kulturrates erarbeitet. Ihnen 
sei an dieser Stelle ein besonderer 
Dank ausgesprochen. Die von den 

Fachausschüssen erarbeiteten Fra-
gen wurden vom Sprecherrat, dem 
politischen Gremium des Deutschen 
Kulturrates debattiert und verab-
schiedet. Auch dem Sprecherrat 
gebührt ein herzlicher Dank, musste 
er sich in diesem Jahr doch sowohl 
mit Fragen zur Wahl des Europä-
ischen Parlaments als auch des 
Deutschen Bundestags befassen. 
Also auf verschiedenen Ebenen ein 
Neustart in der Kulturpolitik. Dass 
dabei auf das Bestehende aufge-
baut werden kann und soll, zeigen 
die Antworten der Parteien auf die 
Fragen des Deutschen Kulturrates 

zur Bundestagswahl 2009. Insbe-
sondere die Enquete-Kommission 
des Deutschen Bundestags „Kul-
tur in Deutschland“ hat mit ihrem 
Schlussbericht und den über 400 
Empfehlungen zur Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für Kunst und 
Kultur einen Fundus an Anregungen 
für die Kulturpolitik der nächsten 
Legislaturperiode geschaffen.
Ein herzlicher Dank geht auch an 
die Parteien, die die Fragen des 
Deutschen Kulturrates sorgfältig 
beantwortet haben. CDU und CSU 
haben eine gemeinsame Antwort 
vorgelegt.

Nachfolgend sind die Fragen nach-
zulesen. In der darauffolgenden 
Synopse sind die Antworten kurz 
zusammengefasst. Olaf Zimmer-
mann und Gabriele Schulz stellen 
die wesentlichen Antworten in 
einem Beitrag gegenüber. Daran 
schließen sich die ausführlichen 
Antworten an. Die Antworten zeigen 
ein Bild von den Schwerpunkten, die 
die Parteien in den kommenden vier 
Jahren in der Kulturpolitik setzen 
wollen. Doch egal für wen Sie sich 
entscheiden: Gehen Sie wählen!

Max Fuchs, Präsident des  
Deutschen Kulturrates 

Fragen des Deutschen Kulturrates an die im Deutschen Bundestag  
vertretenen Parteien zur Bundestagswahl am 27.9.2009

1. Kulturpolitik auf bundespoli-
tischer Ebene

�.�  Welche kulturpolitischen Akzente 
wollen Sie in der nächsten Legisla-
turperiode setzen? Welche Anliegen 
sind Ihnen besonders wichtig, um die 
Rolle der Kultur in der Gesellschaft 
zu stärken?
�.2 Sprechen Sie sich für die Ver-
ankerung des Staatsziels Kultur im 
Grundgesetz aus? Welche Initiativen 
wollen Sie ergreifen, damit das Staats-
ziel Kultur im Grundgesetz verankert 
wird?
�.3 Wie stehen Sie dazu, über Gesetze 
Kultureinrichtungen aufzuwerten 
und deren finanzielle Unterstützung 
als wichtige Bildungsfaktoren zur 
Pflichtaufgabe zu machen?
�.4 Wollen Sie die Vorschläge der 
Enquete-Kommission des Deutschen 
Bundestags „Kultur in Deutschland“ 
zur Änderung des Zuwendungsrechts 
aufgreifen? Wie stehen Sie zu den 
Vorschlägen einer Lockerung des 
Besserstellungsverbots, der verein-
fachten Verwendungsnachweisfüh-
rung, der vermehrten Anwendung 
der Festbetragsfinanzierung, der 
Ausweisung von Mitteln zur Selbst-
bewirtschaftung?
�.5 Wollen Sie das Amt des Kultur-
staatsministers bzw. der Kultur-
staatsministerin im Bundeskanzler-
amt fortführen? Wollen Sie ein Bun-
deskulturministerium einrichten? 
�.6  Treten Sie für die Fortführung 
des Ausschusses für Kultur und 
Medien des Deutschen Bundestags 
ein? 

2. Kultur- und Medienpolitik im 
internationalen Kontext

2.� Wollen Sie sich dafür einsetzen, 
dass der Kultur- und Medienbereich 
in den GATS-Verhandlungen ausge-
nommen bleibt? Wollen Sie sich dafür 
stark machen, dass bei plurilateralen 
Abkommen Ausnahmen für den 
Kultur- und Medienbereich getroffen 
werden? 
2.2 Welche Maßnahmen wollen Sie 
ergreifen, um europäische und inter-
nationale Konventionen zum Schutz 
der Kultur (wie z.B. UNESCO-Konven-
tion Kulturelle Vielfalt, Konvention 
zum Schutz des audiovisuellen Erbes, 
Welterbekonvention) mit Leben zu 
erfüllen? In welcher Weise wollen Sie 
bei diesem Prozess die organisierte 
Zivilgesellschaft einbeziehen?
2.3 Welche Akzente wollen Sie in der 
Auswärtigen Kultur- und Bildungs-
politik setzen?
2.4 Welche Maßnahmen wollen Sie 
ergreifen, um die organisierte Zivil-
gesellschaft in die Lage zu versetzen, 
sich an europäischen Entscheidungs-
prozessen zu beteiligen und an der 
offenen Methode der Koordinierung 
der europäischen Kulturpolitik mit-
zuwirken?

3. Arbeitsmarkt- und  
Sozialpolitik

3.� Wie sehen Sie die Zukunft der 
Künstlersozialversicherung? Wollen 
Sie den Bundeszuschuss bei 20% bei-
behalten, absenken oder erhöhen? 

3.2 Sehen Sie das Erfordernis beim 
Arbeitslosengeld II die Zuständig-
keiten für Kulturberufe in den Regio-
naldirektionen der Arbeitsagenturen 
zu bündeln? Wollen Sie sich für 
eine stärkere Zusammenarbeit der 

Bundesagentur für Arbeit mit den 
Kulturverbänden einsetzen, damit 
die spezifischen Belange der Kul-
turberufe stärkere Berücksichtigung 
finden? 
3.3   Wollen Sie die Rahmenfrist für den 
Bezug von Arbeitslosengeld I ändern? 
Wenn ja, wie wollen Sie sie ändern?

4.  Steuerpolitik

4.� Umsatzsteuerbefreiung und Um-
satzsteuerermäßigung spielen im Be-
reich Kunst, Kultur und Bürgerschaft-
lichem Engagement eine wesentliche 
Rolle. Wollen Sie dieses Instrument 
der indirekten Kulturförderung auf 
nationaler und europarechtlicher 
Ebene beibehalten? Wollen Sie sich 
für ein Optionsmodell bei der Um-
satzsteuerbefreiung einsetzen?
4.2 Wollen Sie sich auf der europä-
ischen Ebene für eine Vereinfachung 
der beschränkten Steuerpflicht aus-
ländischer Künstler einsetzen? Wie 
stehen Sie zu dem niederländischen 
Modell der Besteuerung ausländischer 
Künstler, das bei Künstlern aus Staaten 
mit denen ein Doppelbesteuerungs-
abkommen besteht, eine Besteuerung 
im Wohnsitzland vorsieht? 
4.3 Streben Sie weitere steuerliche 
Regelungen an, um angesichts der 
Wirtschafts- und Finanzkrise privates 
Engagements für den Kulturbereich 
(Spenden, Sponsoring, Stiftungen) zu 
stärken?

5.  Urheberrecht

5.� Welche Möglichkeiten sehen Sie, 
die Forderung nach ausgewogenen 

Vertragsbedingungen sowie einer 
angemessenen Aufteilung der Ver-
wertungsrechte zwischen Verwertern 
einerseits und Urhebern, ausübenden 
Künstlern und Produzenten anderer-
seits politisch zu unterstützen?
5.2 Halten Sie – insbes. in Hinblick 
auf die Entwicklung der Wissens- und 
Informationsgesellschaft – eine wei-
tere Reform des Urheberrechts für 
notwendig? Wie stehen Sie zu For-
derungen nach „erleichtertem“ bzw. 
„offenem“ Zugang zu urheberrecht-
lich geschützten Informationen im 
Spannungsverhältnis zur angemes-
senen Vergütung der Urheber und 
Leistungsschutzberechtigten? 
5.3 Die Enquete-Kommission des 
Deutschen Bundestags „Kultur in 
Deutschland“ hat die sozialen und 
kulturellen Funktionen der Verwer-
tungsgesellschaften betont. Sehen 
auch Sie dies als „Leitbild des Urhe-
berrechtswahrnehmungsgesetzes“? 
Wie können Sie sich vorstellen, dass 
Verwertungsgesellschaften auch 
künftig ihren Aufgaben nachkom-
men?
5.4 Halten Sie eine Kultur-Flatrate für 
wünschenswert? Wenn ja, welches 
Modell präferieren Sie?
5.5 Befürworten Sie – auch unter 
Berücksichtigung des Spannungsver-
hältnisses zum Datenschutz – gesetz-
liche Regelungen, die eine stärkere 
Einbindung von Internetprovidern 
bei der Verfolgung von Rechtsverlet-
zungen ermöglichen?

6.  Kulturwirtschaft

6.� Wollen Sie die Initiative Kultur- 
und Kreativwirtschaft der Bundesre-

gierung fortsetzen? Wenn ja, welche 
Akzente wollen Sie künftig setzen?
6.2 Welche Maßnahmen zur Stärkung 
der Kulturwirtschaft wollen Sie gerade 
angesichts der Marktveränderungen 
infolge der Digitalisierung ergreifen? 
Sehen Sie das Erfordernis für spezielle 
Investitionsprogramme?

7.  Kulturelle Bildung

7.� Werden Sie das Zukunftsthema 
Bildung zu einem Querschnittsthema 
der Jugend-, Bildungs-, Sozial- und 
Kulturpolitik machen und welche 
Vorstellungen haben Sie, kultu-
relle Bildungspolitik als Aufgabe des 
Bundes auszugestalten? 
7.2  Zum Verständnis von Kultur 
bedarf es der kulturellen Bildung. 
Was können Sie dazu beitragen, 
dass Kultur in einer breiten Defini-
tion in der Schule Berücksichtigung 
findet?
7.3  Wie sollen sich die Förderins-
trument auf Bundesebene (z.B. 
Kinder- und Jugendplan und Bun-
desaltenplan) in Hinblick auf die 
Förderung kultureller Bildung zu-
künftig entwickeln? Werden Sie sich 
für eine Aufstockung der Mittel in 
diesen Programmen einsetzen?
7.4 Wie sollen sich Förderprogramme 
wie bundesweite Wettbewerbe, Mo-
dellprojekte und Forschungsförde-
rungen im Bereich der kulturellen 
Bildung entwickeln?
7.5 Wollen Sie die Zahl der Plätze für 
das Freiwillige Soziale Jahr Kultur er-
höhen? Werden Sie sich dafür einset-
zen, dass die Förderpauschalen ana-
log zum Freiwilligen Ökologischen 
Jahr erhöht werden?

Synopse: Die Antworten der Parteien im Überblick

Frage Bündnis 90/Die Grünen CDU/CSU Die Linke FDP SPD
�. Kulturpolitik auf bundespolitischer Ebene

Besondere Akzente nächste Legis-
laturperiode; Stärkung der Rolle 
der Kultur in der Gesellschaft

Verbindung von Kultur und Nach-
haltigkeit; zukunftsfähige Stadtpo-
litik; Augenmerk auf die Kultur- und 
Kreativwirtschaft; Zugang zu Kunst 
und Kultur für jedermann; inter-
kulturelle Bildung hat besondere 
Bedeutung; Erinnerungspolitik 
bleibt ein wichtiger Schwerpunkt; 
Umsetzung der Empfehlungen 
der Kultur-Enquete; Stärkung der 
Auswärtigen Kulturpolitik

Bekenntnis zur Freiheit der Kunst; 
Staat und Politik sind nicht für 
Kunst, sondern für deren Rahmen-
bedingungen zuständig; Kultur- und 
Kreativwirtschaft Schwerpunkt; 
Fortsetzung der Anhebung der 
Kulturausgaben des Bundes; Si-
cherung der Urheber im digitalen 
Zeitalter; Umsetzung Bau Hum-
boldt-Forum und Freiheits- und 
Einheitsdenkmale; Vertiefung des 
Erinnerns; Fortführung der Ge-
denkstättenförderung; Werbung für 
privates Engagement in der Kultur

Drei Schwerpunkte: Sicherung der 
kulturellen Vielfalt und Teilhabe 
aller, Erhalt und Ausbau der öf-
fentlichen Infrastruktur, Investition 
in kulturelle Bildung; Verbesserung 
der sozialen Situation der Kultur-
schaffenden insbesondere der 
Selbständigen; Ermöglichung einer 
demokratischen Erinnerungskultur

Verankerung des Staatsziels Kul-
tur; Stärkung der kulturellen Bil-
dung

Einsatz für Staatsziel Kultur; 
Einsatz für aktivierende Kultur-
politik mit Förderung von Kultur 
und kultureller Infrastruktur als 
Pflichtaufgabe des Staates; För-
derung der Kulturwirtschaft durch 
Kreativpakt; Verbesserung der 
sozialen Absicherung im Kultur- 
und Medienbereich; Verbesse-
rung des Schutzes des geistigen 
Eigentums
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Frage Bündnis 90/Die Grünen CDU/CSU Die Linke FDP SPD
Verankerung des Staatsziels  
Kultur im Grundgesetz

Befürwortung des Staatsziel Kultur 
im Grundgesetz; gegenwärtig kei-
ne Umsetzungschancen

Deutschland ist Kulturnation; 
Kultur ist im Einigungsvertrag und 
in fast allen Landesverfassungen 
verankert; diese Verankerung hat 
sich bewährt

Befürwortung des Staatsziels 
Kultur

Befürwortung des Staatsziels 
Kultur; Antrag soll erneut in Bun-
destag eingebracht werden; Ein-
bringung Staatsziel Kultur in Ko-
alitionsverhandlungen

Befürwortung des Staatsziels 
Kultur; Gesetzesvorschlag wird 
eingebracht

Aufwertung von Kultureinrich-
tungen durch Gesetze; Kulturför-
derung als Pflichtaufgabe

Befürwortung der Aufwertung von 
Kultureinrichtungen per Gesetz; 
Stärkung der Kommunen in Zu-
ständigkeit für Kultur ggfls. auch 
durch Bundesvorgaben

Bekenntnis zur Kulturförderung 
als öffentlicher Aufgabe an der 
die Gebietskörperschaften mit 
unterschiedlicher Zuständigkeit 
mitwirken; Stärkung des Bürger-
sinns und Setzung von Rahmen-
bedingungen für gemeinsame 
aktive Verantwortung für Kultur

Kulturarbeit ist pflichtige Selbst-
verwaltungsaufgabe, daher Ableh-
nung der Pflichtaufgabe; Bildung 
von Kulturräumen erscheint als 
sinnvoll, bei der kulturellen Bildung 
sind Pflichtaufgaben sinnvoll 

Umsetzung der Handlungsemp-
fehlungen der Kultur-Enquete; 
Länder sollen Bibliotheksgesetze 
beschließen; ansonsten Skepsis 
gegenüber weiteren Gesetzen

Einsatz für einen Rahmen pflichti-
ger Aufgaben gemeinsam mit den 
Ländern; besondere Berücksichti-
gung der kulturellen Bildung

Aufgreifen der Vorschläge der 
Kulturenquete zum Zuwendungs-
recht; speziell Lockerung des 
Besserstellungsverbots, der Fest-
betragsfinanzierung, der Selbstbe-
wirtschaftung

Aufgreifen der Vorschläge der Kul-
tur-Enquete, um Zuwendungsrecht 
den Bedingungen ehrenamtlichen 
Engagements anzupassen

Bürger sind wichtige Kulturför-
derer; Verbesserung der Rah-
menbedingungen für Stiftungen, 
Mäzenatentum, Sponsoring; Emp-
fehlungen Kultur-Enquete können 
Grundlage sein

Unterstützung der Vorschläge in 
der Kultur-Enquete; Prüfung in der 
Fraktion steht noch aus

Mitwirkung der Bürger zentrales 
Anliegen; Systematik der Fehl-
bedarfsfinanzierung und Jähr-
lichkeitsprinzip stehen sinnvoller 
Kulturförderung entgegen; Locke-
rung des Besserstellungsverbots; 
Festbetragsfinanzierung ist besser 
als Fehlbedarfsfinanzierung damit 
Anreize für Eigenmittel entstehen; 
verstärkte Zuweisung von Selbst-
bewirtschaftungsmitteln

Ablehnung einer Lockerung des 
Besserstellungsverbots; Einsatz 
für Fest- statt Fehlbedarfsfinan-
zierung; Einsatz für Selbstbewirt-
schaftungsmittel im Zusammen-
hang mit Zielvereinbarungen; 
Zuwendungen müssen auf trans-
parenten Grundlagen beruhen

Fortführung des Amt des Kultur-
staatsministers oder Einführung 
eines Bundeskulturministeriums

Fortsetzung des Amt des BKM; 
keine Notwendigkeit eines Bun-
deskulturministeriums

Festhalten am Amt des BKM Einführung eines Bundeskulturmi-
nisters mit Kabinettsrang; Reform 
der Kompetenzverteilung im Sinne 
eine kooperativen Kulturföderalis-
mus; einheitliche Außenvertretung 
in der Europäischen Union

Aufwertung der Zuständigkeit für 
Kultur und Medien durch Kabi-
nettsrang

BKM als Impulsgeber, Ansprech-
partner und Interessenvertreter der 
Kultur in Deutschland und Europa; 
eigenständiges Ministerium oder 
Kabinettsrang wäre bei Erweiterung 
des Aufgabenspektrums denkbar

Fortführung des Ausschusses für 
Kultur und Medien des Deutschen 
Bundestags

Fortführung des Ausschusses für 
Kultur und Medien

Fortführung des Ausschusses für 
Kultur und Medien

Fortführung des Ausschusses für 
Kultur und Medien; Vertiefung der 
Diskussion zur Digitalisierung in 
diesem Ausschuss

Fortführung des Ausschusses für 
Kultur und Medien

Fortführung des Ausschusses für 
Kultur und Medien; Fortführung 
des Unterausschusses Neue Me-
dien

2. Kultur- und Medienpolitik im internationalen Kontext

Ausnahme für den Kultur- und 
Medienbereich bei den GATS-
Verhandlungen

Einsatz für Ausnahme des Kultur- 
und Medienbereiches aus den 
GATS-Verhandlungen; EU-Mit-
gliedstaaten müssen nationale 
Förderpolitik fortsetzen können

EU soll keine Liberalisierungsan-
gebote im Rahmen von GATS für 
Kultur und Medien machen

Einsatz, dass Kultur und Medien 
weiterhin von GATS ausgenom-
men werden

Kein gänzlicher Ausschluss von Kul-
tur und Medien aus GATS-Verhand-
lungen, dennoch Sicherstellung, 
dass Doppelcharakter von Kultur-
gütern Rechnung getragen wird

Einsatz, dass Kultur und Medien 
weiterhin von GATS ausgenom-
men werden

Maßnahmen, um Umsetzung 
internationaler Abkommen mit 
Leben zu erfüllen; Einbeziehung 
der Zivilgesellschaft in diesen 
Prozess 

Nationale Umsetzung internati-
onaler Abkommen ggfls. auch 
durch Umsetzungsgesetze ist er-
forderlich; UNESCO-Welterbeum-
setzungsgesetz wurde vorgelegt; 
Bundesweite Koalition Kulturelle 
Vielfalt positives Instrument zur 
Begleitung internationaler Vor-
haben

Bewahrung kulturelle Vielfalt ist 
Grundwert der EU und entspre-
chend vertraglich verankert; Ein-
forderung der Berücksichtigung 
der UNESCO-Konvention Kulturelle 
Vielfalt auf EU-Ebene; EU-Minis-
terrat besonderes Gewicht für 
EU-Kulturpolitik; gemeinsame Wil-
lensbildung auf nationaler Ebene 
ist entscheidend; Einbindung der 
Verbände auf nationaler Ebene 
wird fortgeführt

Einsatz für Umsetzung UNESCO-
Konvention Kulturelle Vielfalt auf 
nationaler und europäischer Ebe-
ne; Einsatz für ein Vertragsgesetz 
zur UNESCO-Welterbekonvention; 
Unterstützung zivilgesellschaft-
licher Organisationen, um Anlie-
gen auf europäischer Ebene zu 
vertreten

Unterstützung der Zielsetzung der 
UNESCO-Konvention Kulturelle 
Vielfalt; Einsatz für nationales 
Ausführungsgesetz für UNESCO-
Welterbeabkommen; organisierte 
Zivilgesellschaft wird weiter ein-
bezogen

Einsatz für kulturelle Vielfalt ist 
zentrales Anliegen; Prüfung, ob 
Umsetzungsgesetz für UNESCO-
Welterbekonvention erforder-
lich ist, Bundesweite Koalition 
Kulturelle Vielfalt ist positives 
Instrument

Akzente in der Auswärtigen Kultur- 
und Bildungspolitik

Konzeptionelles Leitbild und Stra-
tegie in der Außenkulturpolitik 
muss entwickelt werden; neben 
neuen dynamischen Wirtschafts-
regionen muss afrikanischer Kon-
tinent berücksichtigt werden

Verlässliche Fortführung der Aus-
wärtigen Kulturpolitik mit den 
Mittlerorganisationen; Ziel: Ver-
mittlung eines umfassenden, 
historisch und kulturell breit fun-
diertem Bild von Deutschland

Konzeptionelle Grundlagen der 
Außenkulturpolitik müssen ent-
wickelt werden; Einsatz für eine 
Enquete-Kommission „Auswärtige 
Kulturpolitik“; Förderung des Dia-
logs der Kulturen; stärkere Zusam-
menarbeit mit EU-Mitgliedstaaten 
in Auswärtiger Kulturpolitik

Bedeutung auswärtiger Kultur-
politik wächst; Verbesserung der 
Finanzierung auswärtiger Kultur-
politik; Förderung der deutschen 
Sprache im Ausland soll mehr Ge-
wicht erhalten; langfristig Entwick-
lung europäischer Kulturinstitute

Weitere Stärkung der auswärtigen 
Kulturpolitik; Einsatz für Deutsche 
Welle als starker Stimme für die Kul-
tur; Einsatz für Kulturbetrag von 1%  
des EU-Haushalts; Weiterentwick-
lung des Konzepts der Europäischen 
Kulturhauptstädte, Förderung des 
europäischen Films; Förderung der 
Kooperation deutscher Kulturmittler 
mit denen anderer Staaten

Maßnahmen zur Beteiligung der 
organisierten Zivilgesellschaft an 
europäischen Entscheidungspro-
zessen und zur Mitwirkung an der 
offenen Methode der Koordinie-
rung (OMK)

Unterstützung des Instruments der 
EU-Bürgerinitiative; Etablierung 
neuer und Stärkung bestehender 
europäischer Kulturinstitutionen; 
Förderung kleinerer Kultur- und 
Künstlerinitiativen; OMK ist gutes 
Instrument, Problem ist mangeln-
de Einbeziehung der Parlamente

Eintreten für Europa der Subsi-
diarität und kulturellen Vielfalt; 
Kritische Begleitung der OMK; 
Festhalten am Prinzip der Freiwil-
ligkeit bei der OMK

Einsatz zur stärkeren Öffnung von 
EU-Institutionen für die Zivilgesell-
schaft; bessere Information über 
Entscheidungsprozesse

OMK kein geeignetes Instrument 
europäischer Kulturpolitik; Zivil-
gesellschaft muss besser einbe-
zogen werden

Zivilgesellschaftliche Akteure sol-
len bei EU-Kulturpolitik beteiligt 
werden; OMK bietet Chance der 
Mitwirkung; Bundesweite Koali-
tion als Plattform für den Dialog 
besonders geeignet

3. Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik

Zukunft der Künstlersozialversi-
cherung; Beibehaltung, Absen-
kung oder Erhöhung des Bundes-
zuschusses 

Soziale Absicherung der Künstler 
ist wichtiges Anliegen; keine Ab-
senkung des Bundeszuschusses; 
Erfassung aller Abgabepflichtigen; 
langfristig Einführung einer Bür-
gerversicherung

Fortführung der Künstlersozialver-
sicherung; Prüfung von bürokra-
tischen Erleichterungen bei der 
Abgabeerhebung

aktuell Erhalt und Stärkung der 
Künstlersozialversicherung; länger-
fristig Einführung einer Bürger- so-
wie einer Erwerbstätigenversiche-
rung; vor weiteren Reformschritten 
Auswertung der letzten Novelle; 
Erfordernis zur Entwicklung sozialer 
Sicherungsmodelle für Selbstän-
dige in prekären Existenzen

Erhalt und Fortentwicklung der 
Künstlersozialversicherung; Ein-
satz für mehr Akzeptanz und 
Beitragsgerechtigkeit; klarere Fas-
sung des Versichertenkreises; Ver-
besserung des Informationsstands 
über Abgabepflicht; Beibehaltung 
des Bundeszuschusses

Künstlersozialversicherung von 
zentraler Bedeutung; Beibehal-
tung der Höhe des Bundeszu-
schusses

Bündelung der Zuständigkeiten 
der Regionaldirektionen der BA 
für Kulturberufe

Einsatz für engere Zusammenar-
beit der BA mit den Künstlerver-
bänden; Erhalt der Standorte der 
Künstlerdienste; Bündelung der 
Zuständigkeit für Kulturberufe nur 
sinnvoll, wenn Fallmanagement vor 
Ort profitiert

Enge Zusammenarbeit mit rele-
vanten Akteuren wichtig

Erhalt und Ausbau der Künstler-
dienste; stärkere Zusammenar-
beit BA und Kulturverbände ist 
sinnvoll

Grundlegende Reform der Arbeits-
verwaltung; Auflösung der BA; 
Jobcenter unter dem Dach der 
Kommunen

Einsatz für wohnortnahe Beratung 
und Vermittlung von Künstlern; 
Stärkung der Zusammenarbeit von 
Kulturverbänden und BA
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Frage Bündnis 90/Die Grünen CDU/CSU Die Linke FDP SPD
Änderung der Rahmenfrist zum 
ALG I

Zahlung von ALG I, wenn vier von 
24 Monaten Beiträge gezahlt 
wurden

Rahmenfrist wurde verändert; 
Prüfung, ob sich Neuregelung 
bewährt innerhalb der nächsten 
3 Jahre

Verkürzung der Rahmenfrist von 
12 auf 5 Monate

im Zuge grundlegender Reform 
der Arbeitsverwaltung auch Re-
form der Arbeitslosenversicherung 
in Drei-Säulen-Modell

Einsatz für den alten Rechtszu-
stand bei der Rahmenfrist (360 
sozialversicherungspflichtige Tage 
in 3 Jahren)

4. Steuerpolitik

Beibehaltung des ermäßigten 
Umsatzsteuersatzes oder der 
Umsatzsteuerbefreiung für Kultur; 
Einführung eines Optionsmodells 
bei der Umsatzsteuerbefreiung

grundsätzlicher Beibehalt der 
Umsatzsteuerbefreiung und -er-
mäßigung; Reform des Kulturor-
chestererlasses und der Umsatz-
steuerermäßigung mit Blick auf 
mehr Transparenz

System der Umsatzsteuerbefrei-
ung hat sich bewährt; Einsatz für 
den Erhalt; Einsatz für Erhalt des 
ermäßigten Umsatzsteuersatzes; 
Vereinfachung der Besteuerungs-
verfahrens

Erhalt des ermäßigten Umsatz-
steuersatzes; Einführung des er-
mäßigten Umsatzsteuersatzes für 
Kunstfotografie; Einführung eines 
Optionsrechts zur Umsatzsteu-
erbefreiung bei gemeinnützigen 
Organisationen

Erhalt des ermäßigten Umsatz-
steuersatzes und der Umsatz-
steuerbefreiung; Optionsrecht bei 
der Umsatzsteuerbefreiung wird 
überdacht

Erhalt der Umsatzsteuerermäßi-
gung und Umsatzsteuerbefreiung; 
Einsatz, dass bisherige Rege-
lungen auf europäischer Ebene 
erhalten bleiben

Einsatz auf europäischer Ebene 
für eine Vereinfachung der Be-
steuerung ausländischer Künstler; 
Haltung zum niederländischen 
Modell

Ziel der Harmonisierung der Steu-
ervorschriften auf EU-Ebene bei 
der Besteuerung ausländischer 
Künstler; Land, in dem Veran-
staltung stattfindet, soll bei Be-
steuerung nicht leer ausgehen; 
Doppelbesteuerung soll vermie-
den werden; deutsches System 
soll vereinfacht werden

siehe oben Reform der Besteuerung auslän-
discher Künstler; niederländisches 
Modell soll geprüft werden

Grundlegende Reform erforder-
lich; niederländisches Modell wird 
in Diskussion einbezogen

Reform der Besteuerung aus-
ländischer Künstler in 2009 hat 
Verbesserungen gebracht

Steuerliche Maßnahmen zur Stär-
kung des privaten Engagements 
für den Kulturbereich

Vorschläge wurden in dieser Le-
gislatur eingebracht, aber abge-
lehnt

Steuerliche Entlastung für Bür-
ger und Unternehmen, um bür-
gerschaftliches Engagement zu 
stärken

Öffentliche Kulturförderung hat 
Vorrang; daneben sind Verbesse-
rungen der Rahmenbedingungen 
für Spenden, Stiftungen und 
Sponsoren wichtig

Grundlegende Reform der Ein-
kommens- und Körperschafts-
steuer, die sich für Kulturbereich 
positiv auswirken wird

Einsatz für Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für Bür-
gerschaftliches Engagement seit 
Jahren; weitere Verbesserungen 
werden angestrebt

5. Urheberrecht

Politische Unterstützung ausge-
wogener Vertragsbedingungen/
angemessener Aufteilung der Ver-
wertungsrechte zwischen Verwer-
tern und Urhebern/ausübenden 
Künstlern/Produzenten

Dialog zwischen Urhebern und 
Verwertern wird weiterverfolgt und 
ausgewertet; Position der Krea-
tiven soll gestärkt werden

Urheber und Verwerter brauchen 
angemessene Vergütung

Stärkung der Rechte der Kreativen 
notwendig; Urhebervertragsrecht 
erfüllt Erwartungen nicht; Einsatz 
für Ausstellungsvergütungen für 
bildende Künstler und für Künst-
lergemeinschaftsrecht

Fundierte Bewertung des Urheber-
vertragsrechts ist erforderlich

Weiterentwicklung des Urheber-
rechts und des Urhebervertrags-
rechts; Ausgleich unterschied-
licher Interessen im Rahmen eines 
Kreativpakts

Erfordernis nach einer weiteren 
Reform des Urheberrechts; Posi-
tion zu Forderungen nach einem 
erleichterten Zugang zu urheber-
rechtlich geschützten Informa-
tionen

Dritter Korb ist zwingend notwendig; 
Einsatz für durchsetzungsstar-
ke digitale Privatkopie und klare 
Schrankenregelungen für Bildung, 
Wissenschaft, Forschung z.B. open 
access; angemessene Vergütung 
der Urheber ist dabei erforderlich

Verlängerung der Schutzfristen für 
ausübende Künstler; Einsatz für 
werkbezogene Titelabrechnung für 
die Nutzung von urheberrechtlich 
geschützten Werken in internen 
Netzen von Schulen, Bildungsein-
richtungen und Hochschulen

Urheberrecht darf nicht Industrie-
recht werden; Urheber müssen 
gestärkt werden; Förderung neuer 
Geschäftsmodelle im digitalen 
Umfeld

Geltendes Schrankensystem hat 
sich bewährt; Regelung zu § 
52a UrhG soll sorgfältig evaluiert 
werden

im Rahmen Kreativpakt Suche 
nach Lösungen zum Schutz des 
geistigen Eigentums und ange-
messener Vergütung, ohne den 
Zugang zu beschränken

Position zu sozialen und kultu-
rellen Aufgaben der Verwertungs-
gesellschaften

Verwertungsgesellschaften müssen 
soziale und kulturelle Rolle stärker 
wahrnehmen; Verwertungsgesell-
schaften sollen zur Einrichtung von 
Vorsorge- und Unterstützungsein-
richtungen verpflichtet werden; 
Einsatz auf europäischer Ebene 
für soziale Leistungen der Verwer-
tungsgesellschaften

Verwertungsgesellschaften haben 
Kulturauftrag; bei Initiative Musik 
nehmen sie staatsentlastende 
Funktion wahr; Verteidigung der 
staatsentlastenden kulturellen 
Funktion der Verwertungsgesell-
schaften auf europäischer Ebene

Erhalt der kulturellen und sozialen 
Funktion der Verwertungsgesell-
schaften; Ausgründungen für den 
Online-Bereich sind nicht akzepta-
bel; Überlegung den Tätigkeitsbe-
reich der Verwertungsgesellschaften 
auf EU-Ebene zu normieren mit 
Blick auf gebietsübergreifende Li-
zensierung von Online-Inhalten

Verwertungsgesellschaften neh-
men wichtige Funktion wahr; Er-
leichterung grenzüberschreitender 
Lizenzen in Bezug auf Online-Nut-
zungen, um Fragmentierung des 
Repertoires zu verhindern

Verwertungsgesellschaften haben 
eine wichtige Funktion; Kultur-
Enquete hat Verbesserungsbedarf 
aufgezeigt

Position zu Kultur-Flatrate Einsatz für Kultur-Flatrate; Einzug 
der Gebühren durch Provider, 
Ausschüttung der Vergütung durch 
Verwertungsgesellschaft

Kultur-Flatrate nicht geeignet, um 
Internetpiraterie zu bremsen; Kul-
tur-Flatrate verhindert individuelle 
Leistungsanreize

Debatte über Kultur-Flatrate soll 
mit den Betroffenen geführt wer-
den

Ablehnung einer Kultur-Flatrate, 
da es zu einer faktischen Legali-
sierung unautorisierter Nutzungen 
im Internet führen würde

Schaffung eines Kreativpaktes, 
in diesem Rahmen Prüfung einer 
Kultur-Flatrate

Position zu stärkerer Einbindung 
von Internet-Providern zur Ver-
folgung von Rechtsverletzungen 
im Internet

Ablehnung einer stärkeren Einbin-
dung von Internet-Providern

Unterstützung von außergesetz-
lichen Regelungen zur Koope-
ration von Rechteinhabern und 
Internetserviceprovidern

Ablehnung einer stärkeren Ein-
bindung der Internet-Provider; 
Internet-Provider sind technische 
Dienstleister

Bekämpfung von Internetpiraterie 
zentrale Aufgabe unter Beachtung 
des Datenschutzes

zurzeit kein weiterer Regelungs-
bedarf

6. Kulturwirtschaft

Fortsetzung der Initiative Kultur- 
und Kreativwirtschaft

Fortsetzung der Initiative Kultur- 
und Kreativwirtschaft; Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen für 
Kulturwirtschaft; Verbesserung des 
Zugangs zu Fördermaßnahmen

Fortsetzung der Initiative Kultur- und 
Kreativwirtschaft; Deutscher Film-
förderfonds, Deutscher Computer-
spielepreis, Initiative Musik sind 
Teil der Maßnahmen zur Stärkung 
der Kulturwirtschaft; Förderung des 
Zugangs von Klein- und Kleinstun-
ternehmen zu Mittelstandsförder-
programmen; Erhalt des Schutzes 
geistigen Eigentums

Begrüßung der Initiative zur 
Stärkung der Kulturwirtschaft; 
Ausrichtung der bestehenden 
Förderprogramme auf Klein- und 
Kleinstunternehmen; stärkerer 
Fokus auf soziale Fragen

Fortsetzung der Initiative Kultur- 
und Kreativwirtschaft; Durchfüh-
rung konkreter Maßnahmen zur 
Stärkung der Kulturwirtschaft

Entwicklung eines Gesamtkon-
zepts zur Förderung der Kultur-
wirtschaft; Weiterentwicklung der 
Initiative Kultur- und Kreativwirt-
schaft

Maßnahmen zur Stärkung der 
Kulturwirtschaft angesichts der 
Digitalisierung; Erfordernis eines 
Investitionsprogramms

Klärung von Fragen in den Be-
reichen: Urheberrecht, Software-
patente, Kontrolle des Internets; 
Berücksichtung der Wechselwir-
kungen öffentliche Hand – Kultur-
wirtschaft speziell in der Stadtent-
wicklungspolitik

siehe oben Bereitstellung von Finanzmitteln 
für Archivierung und Restaurierung 
von Kulturgut; Bereitstellung von 
Finanzmitteln für kommunale 
Kinos zur Umstellung auf digitale 
Projektion

Keine Erfordernisse für Investiti-
onsprogramme

Investitionen in Digitalisierung 
sind sinnvoll; Prüfung, inwieweit 
Unterstützung erforderlich ist

7. Kulturelle Bildung

Ausgestaltung der kulturellen 
Bildungspolitik als Aufgabe des 
Bundes

Bundeskompetenzen aufgrund 
Föderalismusreform I begrenzt, 
Aufhebung dieser Begrenzungen; 
Bund soll in kulturelle Bildung in 
der Schule investieren können; 
kulturelle Bildung für alle Lebens-
alter bedeutsam

Bildungsgipfel ist Signal; Bildung 
bleibt Ländersache, dennoch 
wächst länderübergreifende Ver-
antwortung; Fortsetzung der kul-
turellen Bildung in den vom Bund 
geförderten Einrichtungen

Verbesserung der Voraussetzungen 
für Kulturelle Bildung und Teilhabe 
für alle als zentrale Aufgabe; Stär-
kung von kulturellen Bildungsein-
richtungen zusammen mit Ländern; 
Bund soll koordinierende Funktion 
wahrnehmen können; Einführung 
einer Gemeinschaftsaufgabe Bil-
dung im Grundgesetz

Flächendeckende Versorgung 
in Bezug auf kulturelle Bildung; 
Förderung kultureller Bildung 
ist grundlegende Aufgabe des 
Staates; Einrichtung eines Fonds 
Kulturelle Bildung; Einrichtung 
einer Bundeszentrale für kulturelle 
Bildung

Kulturelle Bildung ist zentrale 
Aufgabe; vorsorgender, aktivie-
render Sozialstaat muss kulturelle 
Bildung von Anfang an ermögli-
chen; interkulturelle Bildung wird 
wichtiger
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Frage Bündnis 90/Die Grünen CDU/CSU Die Linke FDP SPD
Berücksichtigung der kulturellen 
Bildung in der Schule

Bund kann nur wenig tun, da Zu-
ständigkeit bei den Ländern liegt

Unterstützung der Empfehlungen 
der Kultur-Enquete zur Stärkung 
der kulturellen Bildung in der 
Schule

Unterstützung der Empfehlungen 
der Enquete-Kommission zur 
Stärkung der kulturellen Bildung 
in der Schule

Entwicklung der Förderinstru-
mente zur kulturellen Bildung auf 
Bundesebene

Aufstockung der Mittel im Kin-
der- und Jugendplan sowie im 
Bundesaltenplan

Unterstützung des ehrenamtlichen 
Einsatzes für kulturelle Angebote; 
bundesweite Sichtbarmachung her-
ausragender Projekte durch Preis 
für kulturelle Bildung; Umsetzung 
der Handlungsempfehlungen der 
Kultur-Enquete; Aufstockung der 
Mittel für kulturelle Bildung bei den 
Förderinstrumenten des Bundes

Aufstockung der Investitionen in 
kulturelle Bildung; Einrichtung 
eines Sonderfonds kulturelle Bil-
dung für Kinder und Jugendliche

Einführung eines Gutscheinssys-
tems zur Nutzung von Angeboten 
kultureller Bildung

Bessere Nutzung der bestehen-
den Möglichkeiten im Bundesju-
gendplan und Bundesaltenplan; 
Weiterentwicklung und stärkere 
Förderung von Wettbewerben, 
Forschungsvorhaben und Modell-
projekten

Entwicklung der Förderprogramme/
Forschung zur kulturellen Bildung 
auf Bundesebene

Unterstützung der bundesweiten 
Wettbewerbe; Übertragung von 
Maßnahmen wie „Jedem Kind 
ein Instrument“; kein Forschungs- 
sondern ein Umsetzungsstau in 
kultureller Bildung

Einsatz für weiteren Ausbau be-
stehender Programme

Einsatz für Bundeszentrale für 
kulturelle Bildung

Entwicklung und Förderung von 
Modellprojekten und Fördermaß-
nahmen in neu zu schaffender 
Bundeszentrale für kulturelle 
Bildung

Einsatz für Aufstockung der Plätze 
im FSJ Kultur

Erhöhung der Plätze für das FSJ 
Kultur; Erhöhung der Förderpau-
schalen für das FSJ Kultur analog 
dem FÖJ

Verdopplung der Plätze für das 
FSJ Kultur; Anpassung der För-
derpauschalen

Einsatz für Erhöhung der Plätze 
im FSJ Kultur und der Förderpau-
schalen

Einsatz für Erhöhung der Plätze 
im FSJ Kultur

Wer die Wahl hat, hat die Qual – auch in der Kulturpolitik
Von Olaf Zimmermann und Gabriele Schulz

Insgesamt 28 Fragen zu sieben 
Themenkomplexen wurden den im 
Deutschen Bundestag vertretenen 
Parteien mit der Bitte um Beantwor-
tung vorgelegt. Die Themenkomplexe 
Kulturpolitik auf bundespolitischer 
Ebene, Kultur- und Medienpolitik 
im internationalen Kontext, Arbeits-
markt- und Sozialpolitik, Steuerpo-
litik, Urheberrecht, Kulturwirtschaft 
und kulturelle Bildung markieren 
wichtige Handlungsfelder der Kul-
turpolitik des Bundes.

Die erste Frage nach den besonde-
ren Akzenten und Schwerpunk-

ten in der kommenden Legislaturpe-
riode zielte darauf ab, grundlegend 
zu erurieren, womit sich die Parteien 
im nächsten Deutschen Bundestag 
befassen wollen. Sowohl Bündnis 
90/Die Grünen als auch CDU und CSU 
sowie SPD wollen sich mit dem Thema 
Kulturwirtschaft beschäftigen. Hier 
scheint in dieser Legislaturperiode ein 
Megathema gesetzt worden zu sein, 
das fortgeführt werden soll. Ein eben-
solches Grundlagenthema ist die kul-
turelle Bildung bzw. die Teilhabe mög-
lichst vieler Menschen an Kunst und 
Kultur. Auch hier besteht eine große 
Übereinstimmung unter den Parteien. 
Bündnis 90/Die Grünen, die Linke, die 
FDP und auch die SPD nennen dieses 
Thema als einen ihrer Schwerpunkte. 
CDU/CSU wollen u.a. ihre erfolgreiche 
Politik der steigenden Kulturetats des 
Bundes fortsetzen und sich der Erinne-
rungspolitik widmen. Letzteres Thema 
wird auch von Bündnis 90/Die Grünen 
und der Linken genannt. Sowohl die 
Unionsparteien als auch die SPD nen-
nen als einen wichtigen Schwerpunkt 
die Verbesserung des Schutzes geis-
tigen Eigentums. Mit diesen Themen 
werden zugleich Akzente der Kul-
turpolitik deutlich. Die Steuerpolitik 
scheint im kulturpolitischen Kontext, 
anders als bei der allgemeinen poli-
tischen Debatte um Steuersenkungen 
oder Steuererhöhungen in Zeiten der 
Wirtschaftskrise vermutet werden 
könnte, von geringerer Bedeutung zu 
sein. Keine der Parteien nennt dieses 
Thema als Schwerpunkt und auch die 
Antworten auf die steuerpolitischen 
Fragen sind knapp.

Staatsziel Kultur/Kultur-
ausschuss/BKM

Bis auf die Unionsparteien sprechen 
sich alle Parteien für die Verankerung 
des Staatsziels Kultur im Grundgesetz 
aus. Die FDP und die SPD wollen 
entsprechende Gesetzesvorschläge 

in den Deutschen Bundestag einbrin-
gen. Die FDP will darüber hinaus das 
Thema zum Gegenstand von Koaliti-
onsverhandlungen machen. Bündnis 
90/Die Grünen geben der Umsetzung 
des Staatsziels Kultur im Grundgesetz 
allerdings wenig Chancen. – Es ent-
steht schon die Frage, warum Bündnis 
90/Die Grünen so ängstlich bei dieser 
Frage sind, wenn es doch immerhin 
vier von sechs Parteien sind, die in 
der nächsten Legislaturperiode für 
das Staatsziel Kultur im Grundgesetz 
eintreten wollen. Ist es Realitätssinn 
oder Sorge vor der Übermacht der 
Unionsparteien? – 

 Der Ausschuss für Kultur und 
Medien des Deutschen Bundestags 
erfreut sich allgemeiner Anerken-
nung. Er soll nach Auffassung aller 
Parteien fortgeführt werden. Offen 
ist hingegen, ob der Unterausschuss 
Auswärtige Kulturpolitik Teil des Aus-
wärtigen Ausschusses bleiben oder 
dem Kulturausschuss zugeordnet 
werden sollte. 

 Ganz klar sprechen sich alle 
Parteien für die Fortführung des 
Amtes des Kulturstaatsministers 
aus. Die Linke, die FDP und die SPD 
wollen das Amt zusätzlich durch 
den Kabinettsrang aufwerten. Sie 
drücken sich aber um die Antwort 
herum, ob es ein eigenständiges 
Ministerium geben soll oder einen 
Bundesminister für Kultur und 
Medien im Bundeskanzleramt. 
Hier scheinen sich zumindest die 
SPD und die FDP noch Spielräume 
bei möglichen Koalitionsverhand-
lungen offen zu lassen. Klar gegen 
ein Bundeskulturministerium vo-
tieren Bündnis 90/Die Grünen. Die 
allgemeine Wertschätzung des BKM, 
die aus den Antworten aller Parteien 
aufscheint, spiegelt die erfolgreiche 
Arbeit in den vergangenen zehn 
Jahren wider. Noch vor der letzten 
Bundestagswahl ließen CDU und 
CSU offen, ob sie das Amt fortführen 
wollen. Die erfolgreiche Amtszeit 
von Kulturstaatsminister Bernd 
Neumann, MdB (CDU) scheint 
auch die letzten Zweifler in der 
Union überzeugt zu haben. 

 Auswärtige Kulturpolitik 
GATS/kulturelle Vielfalt 

und Europa

Für Kontinuität in der Auswärtigen 
Kulturpolitik stehen die CDU und 
CSU, die FDP und die SPD. Sie wollen 
die bestehende Politik verlässlich 
fortführen (CDU/CSU), weiter stär-

ken (SPD) und besser finanzieren 
(FDP). Für eine stärkere europä-
ische Ausrichtung der auswärtigen 
Kulturpolitik setzen sich Die Linke, 
die FDP und die SPD ein. Bündnis 
90/Die Grünen würdigen zwar den 
Bedeutungsgewinn der Auswärtigen 
Kulturpolitik in dieser Legislaturpe-
riode sehen aber das Erfordernis der 
Entwicklung eines konzeptionellen 
Leitbilds. In eine ähnliche Richtung 
argumentiert Die Linke, die eine 
Enquete-Kommission des Deutschen 
Bundestags zur Auswärtigen Kultur-
politik als das geeignete Instrument 
zur Stärkung des Bereiches ansieht. 
Interessant ist, dass keine der Par-
teien öffentlich darüber nachdenkt 
analog zum Staatsminister für Kultur 
und Medien im Bundeskanzleramt 
das Amt des Staatsministers für Aus-
wärtige Kulturpolitik einzuführen, 
obwohl es hierfür mit Hildegard 
Hamm-Brücher, die als Staatsminis-
terin im Auswärtigen Amt für diesen 
Bereich zuständig war, durchaus ein 
Vorbild gibt. Auch könnte damit die 
Eigenständigkeit und Bedeutung der 
Auswärtigen Kulturpolitik bei allen 
Querverbindungen zur Kulturpoli-
tik im Inland untermauert werden. 
– Aber vielleicht wird eine solche 
Position, wenn es daran geht, die Pos-
ten in der neuen Bundesregierung zu 
verteilen, erst richtig spannend. –

 Bis auf die FDP wollen sich alle 
Parteien für eine Ausnahme für Kultur 
und Medien bei den GATS-Veranstal-
tungen (Generell agreement on Trade 
in Services) einsetzen. Entsprechend 
wird ausnahmslos von allen Parteien 
die Bedeutung der kulturellen Vielfalt 
unterstrichen. 

 Unterschiedlich eingeschätzt 
wird europäische Kulturpolitik. Die 
Unionsparteien wollen am Primat 
der Freiwilligkeit bei der Offenen 
Methode der Koordinierung der 
Europäischen Komission festhalten. 
Ihrer Ansicht nach ist es entschei-
dend, dass auf nationaler Ebene Vor-
entscheidungen für die europäische 
Ebene getroffen werden, die dort 
von Seiten der Regierung vertreten 
werden. In den nationalen Entschei-
dungsprozess wollen sie, wie üblich, 
die organisierte Zivilgesellschaft 
einbinden. Sehr kritisch wird die 
Offene Methode der Koordinierung 
von der FDP eingeschätzt. Sie ist der 
Auffassung, dass die Zivilgesellschaft 
besser einbezogen werden müsste. 
Letztere Position wird von Die Linke 
geteilt. Demgegenüber spricht sich 
die SPD klar für die Offene Methode 
der Koordinierung aus EU-Ebene 

aus. Als besonders gutes Beispiel der 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
nennt sie die Bundesweite Koalition 
Kulturelle Vielfalt. – Hier ist anzumer-
ken, dass, bei aller Wertschätzung der 
Bundesweiten Koalition Kulturelle 
Vielfalt, sie kein demokratisch legiti-
miertes Entscheidungsgremium der 
Zivilgesellschaft ist und dieses auch 
nicht für sich in Anspruch nimmt. Im 
Gegenteil, hier wird bei Tagungen der 
aktuelle Sachstand zur UNESCO-Kon-
vention Kulturelle Vielfalt  informiert 
und diskutiert, das unterscheidet sich 
grundlegend von demokratischen 
Entscheidungsprozessen in zivilgesell-
schaftlichen Organisationen. – Besteht 
für die CDU und die CSU der    Vorteil der 
offenen Methode der Koordinierung 
darin, dass die Regierung das „Sagen“ 
hat, so sehen Bündnis 90/Die Grünen 
gerade hierin eines der Probleme. Sie 
treten für eine stärkere Beteiligung der 
Parlamente (Europäisches Parlament 
und nationale Parlamente) ein.

 Künstlersozial- 
versicherung

Übereinstimmung herrscht in der 
großen Bedeutung der Künstlersozi-
alversicherung für die Künstler und 
Publizisten. Alle Parteien sprechen 
sich klar für dieses soziale Sicherungs-
system aus. Bündnis 90/Die Grünen 
und Die Linke weisen zugleich darauf 
hin, dass sie sich insgesamt für eine 
Veränderung der sozialen Siche-
rungssysteme einsetzen wollen und 
in diesem Zusammenhang auch über 
die Künstlersozialversicherung neu 
gesprochen werden muss. Die CDU 
und die CSU wollen bürokratische 
Erleichterungen bei der Abgabeer-
hebung prüfen und die FDP will den 
Kreis der Versicherten enger fassen. 
– Hier wird in der nächsten Wahlpe-
riode, je nach Wahlausgang, darauf zu 
achten sein, dass die mit der jüngsten 
Reform der Künstlersozialversiche-
rung erreichten Erfolge nicht wieder 
zunichte gemacht oder zumindest 
doch in Frage gestellt werden. Die 
erneute Senkung des Abgabesatz 
für das Jahr 2010 auf nunmehr 3,9% 
der an freiberufliche Künstler und 
Publizisten gezahlten Honorare ist 
auf eine bessere und konsequentere 
Erfassung der Abgabepflichtigen 
zurückzuführen. Dieser Erfolg sollte 
nicht leichtfertig auf das Spiel gesetzt 
werden. Insbesondere die ansonsten 
von den Parteien so hochgeschätzte 
Kulturwirtschaft kann nur verlieren, 
wenn nicht alle Abgabepflichtigen 
konsequent erfasst werden. Sie müss-

ten – wie in der Vergangenheit – die 
Zeche für die Säumigen zahlen. Und 
ob sich die FDP an einer Einengung 
des Künstlerbegriffs nicht die Zähne 
ausbeißen wird, sei auch dahinge-
stellt. Auch in der Enquete-Kom-
mission des Deutschen Bundestags 
„Kultur in Deutschland“ sind einige 
angetreten, um den Künstlerbegriff 
schärfer zu fassen und um schließlich 
doch zu dem Schluss zu kommen, 
dass der offene Begriff letztlich am 
tragfähigsten ist. Doch warum das 
Rad nicht noch einmal erfinden? – 

 Steuerpolitik

Nach jeder Wahl erneut in der Diskus-
sion ist der ermäßigte Umsatzsteu-
ersatz für Kulturgüter. Alle Parteien 
haben sich klar für die bestehenden 
Umsatzsteuerbefreiungen und Um-
satzsteuerermäßigungen ausgespro-
chen. Die Linke und die FDP wollen 
darüber hinaus über ein Options-
recht bei der Umsatzsteuerbefrei-
ung nachdenken. Die SPD will sich 
auf der europäischen Ebene dafür 
stark machen, dass die bestehenden 
Regelungen der Umsatzsteuerer-
mäßigung und -befreiung erhalten 
bleiben. – Offen bleibt, ob es sich 
bei der Union tatsächlich nur um ein 
Beispiel handelt, wenn vom Erhalt 
der Umsatzsteuerermäßigung für 
Printprodukte gesprochen wird oder 
ob die Vorschläge in den Schubladen 
des Bundesfinanzministeriums zur 
Abschaffung des ermäßigten Um-
satzsteuersatzes für bildende Kunst 
hier schon mitbedacht werden. 
In jedem Fall wird auch vor dem 
Hintergrund von Äußerungen aus 
den Ländern nach der Wahl größte 
Aufmerksamkeit auf den Erhalt des 
ermäßigten Umsatzsteuersatzes 
auch für die Bildende Kunst zu ach-
ten sein. Die SPD weist zwar darauf 
hin, dass nach einer EU-internen 
Vereinbarung seit März 2009 auch 
der ermäßigte Umsatzsteuersatz für 
Hörbücher möglich wäre, macht aber 
keine Aussage, ob sie sich dafür stark 
machen will, dass diese Öffnung auch 
genutzt wird. Hier scheint das SPD-
geführte Bundesfinanzministerium 
mitgesprochen zu haben. – 

Offen für eine weitere Reform der 
Besteuerung ausländischer Künstler 
zeigen sich Bündnis 90/Die Grünen, 
Die Linke und die FDP. Die Linke und 
die FDP wollen das niederländische 
Modell prüfen. 

Weiter auf Seite 5
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 Urheberrecht

Das Urheberrecht gewinnt immer 
mehr an Bedeutung. Die CDU und 
CSU sowie die SPD betonen an ver-
schiedenen Stellen, dass sie dem 
Schutz des geistigen Eigentums be-
sondere Priorität einräumen wollen. 
Die SPD will sich im Rahmen eines 
Kreativpakts für einen Ausgleich 
der unterschiedlichen Interessen in 
diesem Bereich einsetzen. 

 Mit Blick auf das Urheberver-
tragsrecht sehen Die Linke und die 
FDP Handlungsbedarf. Die Linke ist 
der Meinung, dass die Erwartungen 
einer angemessenen Vergütung der 
Urheber nicht erfüllt wurden. Die 
FDP spricht sich ebenfalls für eine 
fundierte Bewertung der bestehen-
den Regelungen aus. Die SPD will 
das Urhebervertragsrecht weiter-
entwickeln. Bündnis 90/Die Grünen 
unterstreichen, dass die Position 
der Kreativen gestärkt werden soll. 
Das ist eine deutlich andere Positi-
on als in den Wahlprüfsteinen zur 
Bundestagswahl 2005, als Bündnis 
90/Die Grünen vor allem die Nutzer 
und weniger die Schöpfer urheber-
rechtlich geschützter Inhalte im 
Blick hatten. 

 Alle Parteien schätzen die kul-
turellen und sozialen Aufgaben der 
Verwertungsgesellschaften und tre-
ten für deren Stärkung ein. Kritisch 
werden von Die Linke und die FDP 
die Ausgründungen zur grenzü-
berschreitenden Lizensierung von 
Onlinerechten gesehen. 

Die Kultur-Flatrate wird von Bünd-
nis 90/Die Grünen favorisiert. Die Lin-
ke und die SPD wollen die Einführung 
einer Kultur-Flatrate prüfen und mit 
den Betroffenen über die möglichen 
Auswirkungen  diskutieren. Klar ge-
gen eine Kultur-Flatrate sprechen sich 

CDU, CSU und die FDP aus. Sie sehen 
die Gefahr einer faktischen Legali-
sierung unautorisierter Nutzungen 
im Internet. Ebenfalls unterscheiden 
sich auch die Positionen mit Blick 
auf eine stärkere Einbindung von 
Internetprovidern zur Bekämpfung 
von Rechtsverletzungen im Internet. 
Bündnis 90/Die Grünen und Die Lin-
ke sprechen sich klar dagegen aus. Die 
SPD sieht keinen Handlungsbedarf. 
Die FDP erinnert an den Datenschutz 
und CDU/CSU unterstützen außerge-
setzliche Regelungen. – Fest steht, die 
Weiterentwicklung des Urheberrechts 
ist eine der zentralen Fragen der 
nächsten Legislaturperiode. Es gilt 
auszuloten, wie tatsächlich angemes-
sene Vergütungen aussehen können, 
hier ergeben sich durch die zwischen-
zeitlich durch Telemedienkonzepte 
abgedeckten Internetangebote der 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-
stalten neue Anforderungen. Neben 
der Vergütung für Urheber steht 
ebenso die Frage nach den künf-
tigen Kulturwirtschaftsmärkten im 
digitalen Zeitalter im Raum. Werden 
in der digitalen Welt noch Verlage, 
noch Tonträgerhersteller und andere 
klassische Verwerter gebraucht, wenn 
urheberrechtlich geschützte Inhalte 
im Netz – gegen eine monatliche 
pauschale Gebühr – zu haben sind? 
Wer kümmert sich um den Aufbau 
und die Vermarktung von Künstlern? 
Wie finden Nutzer die Angebote, 
die sie haben wollen? Alles offene 
Fragen, deren Beantwortung in der 
nächsten Legislaturperiode ansteht. 
Das Urheberrecht wird dabei eine 
Schlüsselrolle spielen. – 

 Kulturwirtschaft

Ein Erfolgsschlager scheint die Ini-
tiative Kultur- und Kreativwirtschaft 
der Bundesregierung gewesen zu 
sein. Alle Parteien wollen die Dis-
kussion – wenn auch mit unter-

schiedlichen Akzenten – fortführen. 
Bündnis 90/Die Grünen, CDU/CSU 
und Die Linke wollen Unternehmen 
der Kulturwirtschaft den Weg zu den 
bestehenden Förderprogrammen 
ebnen. Die SPD tritt für eine Gesamt-
strategie ein und auch die FDP sieht 
nunmehr konkrete Maßnahmen als 
erforderlich. 

 Bündnis 90/Die Grünen, Die 
Linke und die SPD sehen das Erfor-
dernis, Unternehmen zu unterstüt-
zen, damit sie in die Digitalisierung 
investieren können. Demgegenüber 
ist die FDP der Meinung, dass keine 
Investitionsprogramme erforderlich 
sind. – Bemerkenswert zurückhal-
tend sind CDU und CSU, obwohl 
hier ansonsten der Filmbereich im-
mer ein offenes Ohr vorfindet und 
gerade in dieser Branche besteht 
mit der Digitalisierung der Kinos ein 
Investitionsbedarf, den zumindest 
die kleinen Anbieter nicht alleine 
stemmen können. Hier stellt sich 
auch die Frage, ob die Digitalisierung 
ein weiterer Baustein der „Marktbe-
reinigung“ sein wird. – 

 Kulturelle Bildung

Über die Bedeutung der kulturellen 
Bildung herrscht weitgehend Einig-
keit. Inwiefern der Bund aktiv werden 
soll, wird allerdings sehr unterschied-
lich eingeschätzt. CDU und CSU 
betonen ein Mal mehr, dass Bildung 
Ländersache sei. Sie sehen aber auch, 
dass die für Bildung länderübergrei-
fende Verantwortung wächst. Hier 
ist durchaus eine Bewegung zu der 
ansonsten doch sehr strikten Ableh-
nung von Bundesaktivitäten in die-
sem Bereich. Bündnis 90/Die Grünen 
und Die Linke vertreten eine gänzlich 
andere Position als CDU und CSU. 
Sie bedauern, dass der Bund kaum 
mehr im Bereich der kulturellen Bil-
dung aktiv sein kann und sehen hier 
Handlungsbedarf. Die FDP will mit 

der Einrichtung einer Bundeszentrale 
für kulturelle Bildung die Förder-
maßnahmen sowie die Entwicklung 
und Förderung von Modellprojekten 
bündeln. CDU, CSU und SPD setzen 
auf die Verstetigung der bestehenden 
Strukturen.

 Auch das Freiwillige Soziale Jahr 
Kultur ist sehr beliebt bei den Par-
teien. Es soll nach Auffassung aller 
Parteien gestärkt und weiter ausge-
baut werden.

 Was bleibt: viele Aufgaben

In einer Reihe von kulturpolitischen 
Themen gibt es die ganz große Koa-
lition aller Parteien. So sind sich alle 
in der Wertschätzung von Kultur, 
Kulturwirtschaft und kultureller 
Bildung einig. Wenn es an das Ein-
gemachte geht, zeigen sich aber die 
Unterschiede und hier sind die Koa-
litionen – wie gezeigt wurde – oft sehr 
unterschiedlich. 

 Kulturpolitik in der nächsten 
Wahlperiode wird zu Anfang eine Fra-
ge der zu besetzenden Positionen in 
der Regierung und im Parlament sein. 
Wird es einen Kulturstaatsminister 
beziehungsweise eine Kulturstaats-
ministerin oder einen Bundesminis-
ter für Kultur beziehungsweise eine 
Bundesministerin für Kultur geben? 
Wird es einen Staatsminister bezie-
hungsweise eine Staatsministerin für 
Auswärtige Kultur geben? Klar scheint 
zu sein, dass ein Ausschuss für Kultur 
und Medien wieder eingerichtet wird. 
Doch wird er einen Unterausschuss 
für Neue Medien und einen Unteraus-
schuss für Auswärtige Kulturpolitik ha-
ben? Oder wird sich analog zu einem 
Staatsminister für Auswärtige Kultur 
ein Unterausschuss Auswärtige Kul-
turpolitik im Auswärtigen Ausschuss 
konstituieren?  Nach der Vergabe der 
Posten wird die Kärrnerarbeit folgen. 
Der Erhalt des Kulturetats des Bundes 
– und zwar zusammengenommen 

BKM, Auswärtiges Amt, Bundesbil-
dungsministerium und Bundesfamili-
enministerium – um nur die „großen“ 
Zuwendungsgeber zu nennen – wäre 
ein großer Erfolg in der zu erwar-
tenden Sparschlacht. Der Erhalt des 
ermäßigten Umsatzsteuersatzes für 
alle betroffenen Kulturgüter wird eine 
zweite Herausforderung sein. Bei der 
Künstlersozialversicherung wird es 
darauf ankommen, hart zu bleiben 
und tatsächlich alle Abgabepflichtigen 
zur Zahlung heranzuziehen, auch 
wenn einige Unternehmen über zu 
große Belastungen klagen. Mit Blick 
auf die Kulturwirtschaft gilt es über die 
Zugänglichmachung von Fördertöp-
fen für Kleinst- und Kleinunterneh-
men der Kulturwirtschaft hinaus,  für 
die Unternehmen vor allem darum, 
die Marktveränderungen zu meistern.  
Der Bund kann dabei unterstützend 
wirken. Dabei geht es nicht darum, 
marode Branchen künstlich am Le-
ben zu erhalten, sondern vielmehr 
Zukunftsbranchen Perspektiven zu 
geben. Für die kulturelle Bildung gilt, 
dass jenseits von wohlfeilen Sonn-
tagsreden über die Bedeutung der 
kulturellen Bildung die kommunale 
Infrastruktur gestärkt werden muss. 
Hier darf sich der Bund nicht zurück-
lehnen und die Mangelverwaltung 
den Kommunen und den Ländern 
überlassen, hier wird er – abseits aller 
Zuständigkeitsfragen – Farbe beken-
nen müssen. 

Es wird sich zeigen, welche Wege 
nach der Wahl zur Stärkung der 
Kulturpolitik eingeschlagen werden. 
Die im Folgenden zu findenden 
Antworten der Parteien sollen eine 
Entscheidungshilfe sein – zumindest 
mit Blick auf die Kulturpolitik.

 
Olaf Zimmermann ist Geschäfts-

führer des Deutschen Kulturrates. 
Gabriele Schulz ist Stellvertretende 

Geschäftsführerin des Deutschen 
Kulturrates. 

Antwort von Bündnis 90/Die Grünen

1. Kulturpolitik auf bundespoli-
tischer Ebene

�.� Welche kulturpolitischen Akzente 
wollen Sie in der nächsten Legisla-
turperiode setzen? Welche Anliegen 
sind Ihnen besonders wichtig, um die 
Rolle der Kultur in der Gesellschaft 
zu stärken?

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen 
einen neuen Gesellschaftsvertrag 
mit der Verabredung, nicht auf Kos-
ten anderer zu leben, nachhaltig zu 
produzieren und konsumieren, das 
Klima zu schützen und neue Arbeit 
zu schaffen in einer gerechteren 
Gesellschaft mit echter Chance auf 
Teilhabe. Dieser Wandel, der Wechsel 
zu einer ökologisch verantwortlichen 
Lebensweise ist auch eine zentrale 
Herausforderung für Kunst, Kultur 
und Kreativität und wird unsere Kul-
turpolitik in der kommenden Legisla-
tur wesentlich bestimmen. Wir wollen 
Kultur und Nachhaltigkeit verbinden, 
kulturelle Räume stärken und die 
kulturelle Infrastruktur erhalten und 
weiter ausbauen. Dabei richtet sich 

unsere besondere Aufmerksamkeit 
auf die Balance zwischen den unter-
schiedlichen Kulturen, Angeboten 
und Institutionen, Kultur für Stadt 
und Land. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ste-
hen für zukunftsfähige Stadtpolitik, 
denn ein tolerantes, vielfältiges Kli-
ma, in dem sich unterschiedlichste 
kulturelle Impulse gegenseitig berei-
chern, macht Städte und Regionen 
attraktiv. Wir werden die Kreativ- und 
Kulturwirtschaft fördern und die 
Kulturschaffenden weiter im Blick 
haben, denn sie brauchen ange-
messene steuerliche und rechtliche 
Rahmenbedingungen, ihre soziale 
Lage muss verbessert und künstleri-
scher Nachwuchs vielfältig gefördert 
werden.

Zudem ist uns die Zugangsge-
rechtigkeit ein besonderes Anliegen; 
Kunst- und Kultur müssen für alle 
Mitglieder unserer Gesellschaft er-
reichbar sein – unabhängig von ihrer 
sozialer Stellung, kulturellen Herkunft 
oder jedweder Behinderung.

Auch die kulturelle Bildung be-
trachten wir als zentrale Aufgabe. Je-

des Kind hat ein Anrecht auf kulturelle 
Bildung. Dabei kommt der interkul-
turellen Kulturarbeit eine besondere 
Bedeutung für das Zusammenleben 
in der multikulturellen Gesellschaft 
zu. Wir halten es für unerlässlich, 
auch weiterhin einen Schwerpunkt 
auf Erinnerungspolitik zu legen. 
Unser kulturelles Erbe ist ein Ort des 
Nachdenkens wie auch Zeugnis eines 
stetigen Wandels, den wir brauchen. 
Wir werden uns für eine zügige Um-
setzung der Beschlussempfehlungen 
der Enquete-Kommission „Kultur 
in Deutschland“ einsetzen. Und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN steht 
für eine Stärkung der Auswärtigen 
Kulturpolitik; denn Kulturpolitik ist 
Friedenspolitik.

�.2 Sprechen Sie sich für die Ver-
ankerung des Staatsziels Kultur im 
Grundgesetz aus? Welche Initiativen 
wollen Sie ergreifen, damit das Staats-
ziel Kultur im Grundgesetz verankert 
wird?

Die Verankerung des Staatsziels Kul-
tur im Grundgesetz ist am Ende der 
Legislatur unter der Großen Koalition 
im federführenden Rechtsausschuss 
abgelehnt worden. BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN aber befürworten grundsätz-
lich die Verankerung eines Staatsziels 
Kultur im Grundgesetz, sehen aber 
derzeit keine konkreten Umsetzungs-
perspektiven für dieses Ziel.

�.3 Wie stehen Sie dazu, über Gesetze 
Kultureinrichtungen aufzuwerten 
und deren finanzielle Unterstützung 
als wichtige Bildungsfaktoren zur 
Pflichtaufgabe zu machen?

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN be-
grüßen die Aufwertung von Kul-
tureinrichtungen per Gesetz. Die 

Kommunen müssen in ihrer Zustän-
digkeit und Verantwortung für ihre 
Kultureinrichtungen gestärkt und 
gegebenenfalls durch Bundesvorga-
ben verpflichtet werden.

�.4 Wollen Sie die Vorschläge der 
Enquete-Kommission des Deutschen 
Bundestags „Kultur in Deutschland“ 
zur Änderung des Zuwendungsrechts 
aufgreifen? Wie stehen Sie zu den 
Vorschlägen einer Lockerung des Bes-
serstellungsverbots, der vereinfachten 
Verwendungsnachweisführung, der 
vermehrten Anwendung der Festbe-
tragsfinanzierung, der Ausweisung 
von Mitteln zur Selbstbewirtschaf-
tung?

Ja. Die Empfehlungen der Enquete-
Kommission sind konstruktive Vor-
schläge, um das Zuwendungsrecht 
den heutigen Bedingungen ehren-
amtlicher Arbeit anzugleichen. 

�.5 Wollen Sie das Amt des Kultur-
staatsministers bzw. der Kulturstaats-
ministerin im Bundeskanzleramt 
fortführen? Wollen Sie ein Bundeskul-
turministerium einrichten? 

Da sich die Einrichtung eines Beauf-
tragten für Kultur und Medien als er-
folgreiche Maßnahme erwiesen hat, 
sind wir für die Fortführung dieses 
Amtes. Auch die Vertretung kultu-
reller Staatsinteressen durch den 
BKM im Range eines Staatsministers 
hat sich in den vergangenen Jahren 
durchaus bewährt. Wir sehen keine 
Notwendigkeit für die Einrichtung 
eines zusätzlichen Bundeskulturmi-
nisteriums.

�.6 Treten Sie für die Fortführung des 
Ausschusses für Kultur und Medien 
des Deutschen Bundestags ein? 

Selbstverständlich. Der Ausschuss für 
Kultur und Medien arbeitet seit nun-
mehr zehn Jahren außerordentlich 
erfolgreich. Fraktionsübergreifend 
wird hier die Bedeutung von Kunst 
und Kultur für die gesamtstaatliche 
Repräsentation ebenso wie ihre Bot-
schafterfunktion für Demokratie und 
Vielfalt unterstrichen.

2. Kultur- und Medienpolitik im 
internationalen Kontext

2.� Wollen Sie sich dafür einsetzen, 
dass der Kultur- und Medienbereich 
in den GATS-Verhandlungen ausge-
nommen bleibt? Wollen Sie sich dafür 
stark machen, dass bei plurilateralen 
Abkommen Ausnahmen für den 
Kultur- und Medienbereich getroffen 
werden? 

Ja, denn wir sehen den Kultur- und 
Medienbereich als Hoheitsbereich 
der einzelnen Länder an. Der Libe-
ralisierung des Kultur- und Medi-
enbereichs erteilen wir eine klare 
Absage. Internationale Abkommen 
dürfen die Handlungsfähigkeit der 
Kunst- und Kulturschaffenden nicht 
beschränken, sie sollten sie vielmehr 
fördern. Die Mitgliedsstaaten der Eu-
ropäischen Union müssen in der Lage 
sein, ihre nationalen Fördermaßnah-
men zu Gunsten des kulturellen und 
audiovisuellen Dienstleistungssek-
tors weiterzuführen und den Markt-
zugang auf diesem Gebiet teilweise 
zu beschränken.

2.2 Welche Maßnahmen wollen Sie 
ergreifen, um europäische und inter-
nationale Konventionen zum Schutz 
der Kultur (wie z.B. UNESCO-Konven-

Weiter auf Seite 6
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tion Kulturelle Vielfalt, Konvention 
zum Schutz des audiovisuellen Erbes, 
Welterbekonvention) mit Leben zu 
erfüllen? In welcher Weise wollen Sie 
bei diesem Prozess die organisierte 
Zivilgesellschaft einbeziehen?

Europäische und internationale 
Verpflichtungen müssen zügig in 
Deutschland umgesetzt werden. 
Wo es erforderlich ist, müssen auch 
die rechtlichen Voraussetzungen 
dafür geschaffen werden. So hat 
die grüne Bundestagsfraktion die 
Bundesregierung aufgefordert, ein 
UNESCO-Welterbe-Umsetzungsge-
setz vorzulegen. Außerdem hat die 
Fraktion noch vor Inkrafttreten der 
UNESCO-Konvention zur kulturellen 
Vielfalt die Bundesregierung im 
Bundestag aufgefordert, aktiv an der 
multilateralen Umsetzung des Über-
einkommens mitzuwirken und eine 
breite Beteiligung von Kulturnutzern, 
Kulturverbänden und Kulturindustrie 
sowie der europäischen Zivilgesell-
schaft sicherzustellen. Wir begrü-
ßen die Gründung und erfolgreiche 
Arbeit der „Bundesweiten Koalition 
Kulturelle Vielfalt“, die – bestehend 
aus Experten aus Kultur, Verbänden, 
Parteien, Wirtschaft, Kommunen, öf-
fentlich-rechtlichen Körperschaften, 
Forschung und Publizistik – die deut-
sche Position zum Übereinkommen 
ausformuliert und Schritte zur Um-
setzung erarbeitet. 

2.3 Welche Akzente wollen Sie in der 
Auswärtigen Kultur- und Bildungs-
politik setzen?

Mit einer finanziellen Erhöhung für 
die Auswärtige Kultur- und Bildungs-
politik (AKBP) sehen wir die so oft von 
der Bundesregierung beschworene 
„Trendwende“ noch nicht begründet. 
Was fehlt, ist ein klares konzeptio-
nelles Leitbild und eine nachhaltige 
Strategie der Außenkulturpolitik. Der 
Aufgabenkatalog der Auswärtigen 
Kultur- und Bildungspolitik darf nicht 
ziellos erweitert und das Politikfeld 
mit Ansprüchen überfrachtet wer-
den. Vielmehr müssen Programme, 
Schwerpunkte und Instrumente 
einer systematischen Bewertung 
unterzogen und den neuen weltpoli-
tischen Herausforderungen vor dem 
Hintergrund begrenzter finanzieller 
Ressourcen angepasst werden.

Bei den regionalen Schwerpunkt-
setzungen ist neben neuen dyna-
mischen Wirtschaftsregionen beson-
ders auch der afrikanische Kontinent 
zu berücksichtigen. Das Prinzip der 
„kulturellen Zweibahnstraße“ ist in 
diesem Zusammenhang für uns von 
großer Bedeutung. Die Konfliktprä-
vention ist eine besondere außenkul-
turpolitische Herausforderung. Durch 
den Aufbau kulturpolitischer Dialog- 
und Begegnungsstrukturen und frei-
heitlicher moderner Bildungssysteme 
können Feindbilder abgebaut und 
Fähigkeiten zur friedlichen Konflikt-
bearbeitung vermittelt werden. 

2.4 Welche Maßnahmen wollen Sie 
ergreifen, um die organisierte Zivil-
gesellschaft in die Lage zu versetzen, 
sich an europäischen Entscheidungs-
prozessen zu beteiligen und an der 
offenen Methode der Koordinierung 
der europäischen Kulturpolitik mit-
zuwirken?

Die kulturelle Basis für die Schaffung 
einer Union ist noch nicht ausrei-
chend gelegt – wie die Debatten zum 
Lissabon-Vertrag erneut deutlich 
machten. Uns geht es darum, die 
Identifikation der Bürgerinnen und 
Bürger mit den kulturellen Werten 
der EU zu stärken und eine gemein-
same europäische Öffentlichkeit 
herzustellen. 

Wir unterstützen die im EU-Reform-
vertrag enthaltene EU-Bürgerinitia-
tive als erstes direktdemokratisches 
Element in der EU. Außerdem fordern 
wir die Etablierung neuer und die 
Stärkung bestehender europäischer 
Kulturinstitutionen wie der Euro-
päischen Akademie der Künste, der 
europäischen Kulturstiftung, europä-
ischer Kunstpreise oder eines europä-
ischen Mediums. Gleichzeitig kommt 
es darauf an, besonders kleinere 
Künstler- und Kulturinitiativen zu 
fördern. Wir fordern außerdem, den 
9. Mai zum europaweiten Feiertag zu 
erklären, um an diesem Tag gemein-
sam den europäischen Gedanken 
zu feiern. 

Die offene Methode der Koordi-
nierung (OMK) halten wir prinzipiell 
für ein gutes Instrument, da politische 
Ziele gemeinsam vereinbart und Initi-
ativen gemeinsam veranlasst werden 
können. Eine Schwäche der OMK 
sehen wir jedoch darin, dass weder 
das Europäische Parlament noch die 
nationalen Parlamente in den Prozess 
eingebunden sind und das Instrument 
somit intransparent ist. 

3. Arbeitsmarkt- und  
Sozialpolitik

3.� Wie sehen Sie die Zukunft der 
Künstlersozialversicherung? Wollen 
Sie den Bundeszuschuss bei 20% 
beibehalten, absenken oder erhöhen? 

Die soziale Absicherung der Künstler 
und Publizisten ist uns ein wichtiges 
Anliegen. Der Bundeszuschuss muss 
den erworbenen und bestehenden 
Rechtsansprüchen der Versicher-
ten jederzeit adäquat sein, deshalb 
macht eine Absenkung keinen Falls 
Sinn. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
haben die Reform der Künstlerso-
zialversicherung begrüßt, weil so 
für mehr Beitragsgerechtigkeit und 
Wettbewerbsgleichheit gesorgt wor-
den ist. Unsere Fraktion unterstützte 
das Anliegen, die abgabepflichtigen 
Verwerter vollständig zu erfassen, 
die Maßnahmen zur Überprüfung 
der Zugehörigkeit der Versicherten 
zur Künstlersozialversicherung zu 
intensivieren und sicher zu stellen, 
dass auf das gesamte Einkommen 
Beiträge gezahlt werden. So konnte 
die  Künstlersozialversicherung sta-
bilisiert werden. Längerfristig wollen 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Ein-
führung der Bürgerversicherung, als 
neuen Solidarpakt für alle Menschen 
unserer Gesellschaft.

3.2 Sehen Sie das Erfordernis beim 
Arbeitslosengeld II die Zuständigkei-
ten für Kulturberufe in den Regio-
naldirektionen der Arbeitsagenturen 
zu bündeln? Wollen Sie sich für eine 
stärkere Zusammenarbeit der Bun-
desagentur für Arbeit mit den Kul-
turverbänden einsetzen, damit die 
spezifischen Belange der Kulturberufe 
stärkere Berücksichtigung finden? 

Unsere Bundestagsfraktion hat sich in 
der jetzt endenden Legislaturperiode 
für die Erhaltung der Künstlerdienste 
der BA eingesetzt und einen entspre-
chenden Antrag in den Deutschen 
Bundestag eingebracht. Die Künst-
lerdienste der BA sind überaus qua-
lifizierte Fachvermittlungen und 
haben eine wichtige Bedeutung für 
den Abbau von Arbeitslosigkeit und 
den Erhalt der künstlerischen Vielfalt 
in Deutschland. Sie leisten auch eine 
wichtige Starthilfe für Künstlerinnen 
und Künstler, indem sie ihnen schon 
frühzeitig ihre Berufschanchen darle-
gen und sie am Anfang ihrer Karriere 
sehr intensiv betreuen. Leider ist die 
Zahl der Künstlerdienste durch die BA 
dennoch von neun auf sieben redu-
ziert worden. Wir wollen in Zukunft 
sicherstellen, dass die Kulturberufe in 
den Agenturen und Jobcentern eine 
Beratung und Betreuung bekom-
men, die dem Tätigkeitsfeld und 
den Karriereverläufen in den Kultur-
berufen gerecht werden. Das ist im 
Moment sehr häufig nicht der Fall. 

Das Ergebnis ist oft die Zuweisung 
in unsinnige Maßnahmen, die die 
Betroffenen schlimmstenfalls sogar 
davon abhalten, ihr nächstes Projekt 
bzw. ihr nächstes Engagement vor-
zubereiten. Deshalb setzen wir uns 
für eine enge Zusammenarbeit der 
Bundesagentur für Arbeit und Fach-
verbänden ein, um die bisherigen Be-
treuungsmuster für die Kulturberufe 
zu überprüfen und zu verbessern. 
Auch die verbliebenen Standorte der 
Künstlerdienste müssen dringend 
erhalten bleiben. Die Bündelung der 
Zuständigkeiten für die Kulturberufe 
in den Regionaldirektionen wäre un-
seres Erachtens insoweit sinnvoll, als 
sichergestellt sein müsste, dass es 
sich nicht lediglich um zentralisierte 
Kompetenzen handelt, sondern das 
Fallmanagement in den Jobcentern 
vor Ort wirklich davon profitiert und 
die Sachbearbeiter vor Ort zugunsten 
der Betroffenen direkt auf die Zustän-
digkeiten zugreifen können. 

3.3 Wollen Sie die Rahmenfrist für den 
Bezug von Arbeitslosengeld I ändern? 
Wenn ja, wie wollen Sie sie ändern?

Wir haben uns in der jetzt zu Ende 
gehenden Legislaturperiode für eine 
bessere Absicherung von flexiblen 
Beschäftigungsverhältnissen in der 
Arbeitslosenversicherung (Arbeits-
losengeld I) eingesetzt. Unseren 
Vorstellungen zufolge sollen auch 
diejenigen Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld erwerben, die bisher wegen 
zu geringer Beitragszeiten ohne Leis-
tungen geblieben sind, also etwa Kul-
tur- und Medienschaffende. Hierfür 
sollen neue, kürzere Bezugszeiten für 
das Arbeitslosengeld eingeführt wer-
den: Arbeitslosengeld soll in Zukunft 
schon dann gezahlt werden, wenn für 
mindestens 4 Monate (bisher 12 Mo-
nate) innerhalb von 24 Monaten Bei-
träge in die Arbeitslosenversicherung 
einbezahlt wurden. Aus einer vier-
monatigen (sechsmonatigen usw.) 
Beitragszahlung ergibt sich dann 
ein zweimonatiger (dreimonatiger 
usw.) Bezug von Arbeitslosengeld. 
Höchstverdienstgrenzen oder die 
ausschließliche Berücksichtigung 
von Beschäftigungsverhältnissen 
von maximal sechs Wochen Dauer 
- wie in Plänen der großen Koalition 
aus SPD und CDU/CSU vorgesehen 
- spielen in unserem Konzept keine 
Rolle.

4.  Steuerpolitik

4.� Umsatzsteuerbefreiung und Um-
satzsteuerermäßigung spielen im Be-
reich Kunst, Kultur und Bürgerschaft-
lichem Engagement eine wesentliche 
Rolle. Wollen Sie dieses Instrument der 
indirekten Kulturförderung auf nati-
onaler und europarechtlicher Ebene 
beibehalten? Wollen Sie sich für ein 
Optionsmodell bei der Umsatzsteu-
erbefreiung einsetzen?

Umsatzsteuerbefreiung und Umsatz-
steuerermäßigung im Bereich Kunst, 
Kultur und Bürgerschaftlichem En-
gagement wollen wir grundsätzlich 
beibehalten. Die Regelungen zur 
Umsatzsteuerbefreiung (Kulturor-
chestererlass) und zur Umsatzsteu-
erermäßigung (gemäß Umsatzsteuer-
richtlinie 2008) sind für die Planung 
und Durchführung von kulturellen 
Veranstaltungen sehr unübersicht-
lich gestaltet. Eine Aufbereitung und 
Reform der Regelungen muss für 
mehr Transparenz und verständliche 
Anwendung in der alltäglichen Praxis 
sorgen. 

4.2 Wollen Sie sich auf der europä-
ischen Ebene für eine Vereinfachung 
der beschränkten Steuerpflicht aus-
ländischer Künstler einsetzen? Wie 
stehen Sie zu dem niederländischen 
Modell der Besteuerung ausländischer 
Künstler, das bei Künstler aus Staaten 
mit denen ein Doppelbesteuerungsab-
kommen besteht, eine Besteuerung im 
Wohnsitzland vorsieht? 

Eine Harmonisierung der Steuer-
vorschriften auf der europäischen 
Ebene für die Besteuerung auslän-
discher Künstler streben wir an. 
Allerdings gibt es in der EU bei den 
sogenannten direkten Steuern, also 
z.B. der Einkommensteuer, keinen 
Harmonisierungsauftrag. Zudem 
stellt das Einstimmigkeitsverfahren, 
das zu allen steuerlichen Fragen 
auch nach Verabschiedung des Lis-
sabonner Vertrages erhalten bleibt, 
eine hohe Hürde dar. Grundsätzlich 
gilt bei der Einkommensbesteue-
rung das Wohnsitzprinzip. Die im 
Ausland erhobenen Quellensteuern 
sollten deshalb am Wohnsitzstaat 
grundsätzlich in vollem Umfang 
anrechenbar sein. Quellensteuern 
dienen dazu, die Besteuerung über-
haupt sicher zu stellen. Immerhin 
sollte das Land, in dem die kulturelle 
Veranstaltung statt findet, nicht ganz 
leer ausgehen, denn es wird dort 
z.B. die Infrastruktur zur Verfügung 
gestellt. Eine Doppelbesteuerung 
des Einkommens eines Künstlers/
einer Künstlerin sollte aber in jedem 
Fall vermieden, sowie das jeweilige 
Besteuerungsverfahren auch in 
Deutschland deutlich vereinfacht 
werden. 

4.3 Streben Sie weitere steuerliche 
Regelungen an, um angesichts der 
Wirtschafts- und Finanzkrise privates 
Engagements für den Kulturbereich 
(Spenden, Sponsoring, Stiftungen) zu 
stärken?

Im Rahmen der Beratungen des 
Gesetzes zur weiteren Stärkung des 
bürgerschaftlichen Engagements in 
2007 hat die grüne Bundestagsfrakti-
on mehrere Änderungsvorschläge für 
eine stärkere steuerliche Förderung 
des privaten Engagements auch im 
Kulturbereich gemacht. Darin wurde 
beispielsweise eine Steuerermäßi-
gung bei freiwilligen unentgeltlichen 
ehrenamtlichen Tätigkeiten zur För-
derung steuerbegünstigter Zwecke 
vorgeschlagen. Die Ehrenamtspau-
schale sollte 500 Euro betragen und 
als Abzug von der Steuerschuld 
gewährt werden. Damit würde eine 
Empfehlung der Enquete Kommissi-
on „Zukunft des Bürgerschaftlichen 
Engagements“ Realität. Dieser und 
auch andere grünen Vorschläge wur-
den seitens der großen Koalition aber 
abgelehnt.

5.  Urheberrecht

5.� Welche Möglichkeiten sehen Sie, 
die Forderung nach ausgewogenen 
Vertragsbedingungen sowie einer 
angemessenen Aufteilung der Ver-
wertungsrechte zwischen Verwertern 
einerseits und Urhebern, ausübenden 
Künstlern und Produzenten anderer-
seits politisch zu unterstützen?

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werden 
den Dialog zwischen Verwertern und 
Urhebern, ausübenden Künstlern 
und Produzenten intensiv weiter-
verfolgen und daraus resultierende 
Impulse im Sinne einer weiteren 
Optimierung der gesetzlichen Rah-
menbedingungen verwerten. 

Dabei geht es uns insbesondere 
darum, die Position der Kreativen zu 
stärken. Wir sind uns des Grundsatzes 
der Vertragsautonomie bewusst und 
werden diesen dabei nicht aus den 
Augen lassen. Es darf jedoch nicht 
dauerhaft zu einer unangemessenen 
Aufteilung der Verwertungsrechte 
kommen.

5.2 Halten Sie – insbes. in Hinblick 
auf die Entwicklung der Wissens- 
und Informationsgesellschaft – eine 
weitere Reform des Urheberrechts für 
notwendig? Wie stehen Sie zu For-
derungen nach „erleichtertem“ bzw. 
„offenem“ Zugang zu urheberrechtlich 
geschützten Informationen im Span-
nungsverhältnis zur angemessenen 
Vergütung der Urheber und Leistungs-
schutzberechtigten? 

Ein „Dritter Korb“ ist zwingend not-
wendig. Aus unserer Sicht sind noch 
immer entscheidende Fragen des Ur-
heberrechts nicht zufriedenstellend 
geklärt. Dazu gehören: eine durch-
setzungsstarke digitale Privatkopie, 
sowie weitere klare Schrankenrege-
lungen für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung wie z.B. Open Access. Hier 
ist eine angemessene Vergütung der 
Urheber unverzichtbar; wir wollen 
niemanden rechtlos stellen oder 
enteignen.

5.3 Die Enquete-Kommission des 
Deutschen Bundestags „Kultur in 
Deutschland“ hat die sozialen und 
kulturellen Funktionen der Verwer-
tungsgesellschaften betont. Sehen 
auch Sie dies als „Leitbild des Urheber-
rechtswahrnehmungsgesetzes“? Wie 
können Sie sich vorstellen, dass Ver-
wertungsgesellschaften auch künftig 
ihren Aufgaben nachkommen?

Verwertungsgesellschaften sind ein 
unentbehrlicher Bestand der Struktur 
der Urheberrechtsreglungen, da sie 
die Vergütung der Urheber garantie-
ren und eine wesentliche soziale und 
kulturelle Leistung erbringen. Auch 
in Zukunft muss diese  Rolle durch 
sie wahrgenommen werden und ge-
sichert sein, wobei die Verwertungs-
gesellschaften ihrer sozialen Funktion 
(Vorsorge- und Unterstützungsein-
richtungen) noch stärker nachkom-
men sollten. Wir treten dafür ein, dass 
die Verwertungsgesellschaften im 
Urheberrechtswahrnehmungsgesetz 
zur Einrichtung von Vorsorge- und 
Unterstützungseinrichtungen ver-
pflichtet werden.  Bei Veränderungen 
im Urheberrecht auf europäischer 
Ebene müssen zukünftig auch die so-
zialen Leistungen der Verwertungsge-
sellschaften hervorgehoben werden.  

Etwaiger Korrekturbedarf, der 
sich aus heutiger Sicht bei der Wahr-
nehmung der Aufgaben durch Ver-
wertungsgesellschaften ergibt, muss 
ernst genommen und kann gegebe-
nenfalls durch Gesetzesänderungen 
begegnet werden.

5.4 Halten Sie eine Kultur-Flatrate 
für wünschenswert? Wenn ja, welches 
Modell präferieren Sie?

Ja, wir halten eine Kultur-Flatrate für 
wünschenswert. Ein im Auftrag der 
grünen Bundestagsfraktion erstelltes 
Gutachten zeigt, dass eine Kultur-
Flatrate auch rechtlich möglich ist. 
Hierzu müsste allerdings deutsches 
und europäisches Recht modifiziert 
werden. Die Gebühren für die Flatrate 
könnten durch die Provider eingezo-
gen werden und über eine Verwer-
tungsgesellschaft an die KünstlerIn-
nen ausgeschüttet werden.

5.5 Befürworten Sie – auch unter 
Berücksichtigung des Spannungsver-
hältnisses zum Datenschutz – gesetz-
liche Regelungen, die eine stärkere 
Einbindung von Internetprovidern 
bei der Verfolgung von Rechtsverlet-
zungen ermöglichen?

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN lehnen 
Vorschläge nach dem sogenannten 
französischen Modell ab, da diese den 
Datenschutz verletzen und Internet-
provider zum „verlängerten Arm der 
Polizei“ machen. Das widerspricht 
unserem Rechtsempfinden. Außer-
dem setzen wir uns seit langem für 
Haftungserleichterungen von Inter-
netprovidern ein.

6.  Kulturwirtschaft

6.� Wollen Sie die Initiative Kultur- 
und Kreativwirtschaft der Bundesre-
gierung fortsetzen? Wenn ja, welche 
Akzente wollen Sie künftig setzen?

Ja, denn die Kultur- und Kreativwirt-
schaft ist eine junge, dynamische 
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Branche, die für unsere Gesellschaft 
bedeutende Produkte und Dienstleis-
tungen hervorbringt und volkswirt-
schaftlich äußerst bedeutsam ist. Sie 
ist ein außergewöhnlicher Bereich, 
der zu einem Großteil von Klein- 
und Kleinstunternehmen getragen 
wird. Die im Februar 2009 veröffent-
lichte „Studie Kultur- und Kreativ-
wirtschaft“ signalisiert dringenden 
politischen Handlungsbedarf. Die 
Rahmenbedingungen müssen den 
Existenz- und Arbeitsbedingungen 
dieser innovativen Mikrounterneh-
men, die überdurchschnittlich viele 
Frauen und Selbständige beschäf-
tigen, angepasst und ihr Zugang 
zu den Fördermaßnahmen für den 
Mittelstand geöffnet werden.

6.2 Welche Maßnahmen zur Stärkung 
der Kulturwirtschaft wollen Sie gerade 
angesichts der Marktveränderungen 
infolge der Digitalisierung ergreifen? 
Sehen Sie das Erfordernis für spezielle 
Investitionsprogramme?

Die Kulturwirtschaft braucht für 
ihre wirtschaftliche wie kreative Zu-
kunft zusätzliche Klärung u.a. in den 
Bereichen des Urheberrechts, der 
Softwarepatente und der Kontrolle 
des Internets. 

Grundsätzlich sind aber auch die 
Wechselwirkungen zwischen Kultur- 

und Kreativwirtschaft, öffentlicher 
Hand und Zivilgesellschaft zu beach-
ten, wenn es um Stärkung und  Förde-
rung dieser Branche geht. So könnten 
sich z.B. in enger Abstimmung mit 
einer innovativen Stadtentwicklungs-
politik (Stichwort „kreative Stadt“) 
spezielle Investitionsprogramme 
durchaus als sinnvoll erweisen.

7.  
 Kulturelle Bildung

7.� Werden Sie das Zukunftsthema 
Bildung zu einem Querschnittsthema 
der Jugend-, Bildungs-, Sozial- und 
Kulturpolitik machen und welche Vor-
stellungen haben Sie, kulturelle Bil-
dungspolitik als Aufgabe des Bundes 
auszugestalten? 

Es gehört zum Selbstverständnis 
grüner Politik, das Thema Bildung 
im Kontext von Teilhabe und Chan-
cengerechtigkeit zu betrachten und 
kulturelle Bildung als gesellschaft-
lichen Auftrag und öffentliche Ge-
meinschaftsaufgabe bestmöglich 
zu fördern und zu entwickeln. Die 
Kompetenzen der Bundespolitik sind 
hier durch die Förderalismusreform I 
begrenzt worden. BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN setzen sich jedoch dafür 
ein, in der Föderalismusreform II das 
Kooperationsverbot zwischen Bund 
und Ländern wieder aufzuheben, 
um längeres gemeinsames Lernen 
und die flächendeckende gebundene 

Ganztagsschule für die Heranwach-
senden auch von Bundesseite aus 
unterstützen zu können. Denn auf 
diese Weise können die Rahmenbe-
dingungen für individuelles Lernen, 
auch für kulturelles Lernen verbessert 
werden. Kulturelle Bildung beginnt 
für uns aber bereits vor der Schule 
und meint auch außerschulische 
Angebote und kulturelle Erwachse-
nenbildung und die bewusste Be-
rücksichtigung aller Lebensalter.

7.2 Zum Verständnis von Kultur be-
darf es der kulturellen Bildung. Was 
können Sie dazu beitragen, dass Kul-
tur in einer breiten Definition in der 
Schule Berücksichtigung findet?

Auf Bundesebene können aufgrund 
der Länderkompetenz lediglich die 
entsprechenden Rahmenbedingungen 
verbessert werden.  Die Hauptarbeit 
jedoch, Schulfächer wie Kunst, Mu-
sik, Tanz und darstellendes Spiel zu 
stärken, Schulchöre und -orchester, 
das Singen und Musizieren zu fördern, 
muss auf Landesebene bzw. von den 
Schulen selbst geleistet werden.

Wir wollen Raum schaffen durch 
ein flächendeckendes Angebot gebun-
dener Ganztagsschulen, die alle Kinder 
und Jugendliche in rhythmisiertem 
Unterricht individuell fördern können. 
Durch die Einstellung eines geeigneten 
Mix qualifizierter Lehrkräfte, den sich 
die Ganztagsschule nach ihren eige-
nen Bedürfnissen zusammenstellen 

kann, gehen wir davon aus, dass auch 
die kulturelle Bildung etwa durch die 
Beteiligung von musikalischen, The-
ater-, Fremdsprachen- und anderen 
Angeboten wie Kochen und Hand-
werken generationenübergreifend und 
interkulturell  gestärkt werden wird.

7.3 Wie sollen  sich die Förderinstru-
mente auf Bundesebene (z.B. Kinder- 
und Jugendplan und Bundesalten-
plan) in Hinblick auf die Förderung 
kultureller Bildung zukünftig ent-
wickeln? Werden Sie sich für eine 
Aufstockung der Mittel in diesen 
Programmen einsetzen?

Geld für kulturelle Bildung ist eine 
Zukunftsinvestition. Die Wissensge-
sellschaft ist auf  kulturelle Vitalität 
und Vielfalt angewiesen, damit ein 
friedliches und sinnerfülltes Zusam-
menleben überhaupt möglich ist, der 
einzelne sich mit seiner Lebenswelt 
identifiziert und für das Allgemein-
wohl engagiert. Deshalb werden wir 
uns für eine Aufstockung der Mittel 
im Kinder- und Jugendplan und auch 
im Bundesaltenplan einsetzen.

7.4 Wie sollen sich Förderprogramme 
wie bundesweite Wettbewerbe, Mo-
dellprojekte und Forschungsförde-
rungen im Bereich der kulturellen 
Bildung entwickeln?

Wir unterstützen bundesweite Wett-
bewerbe auf dem Gebiet der kul-

turellen Bildung als eine geeignete 
Möglichkeit, verschiedene Akteure 
miteinander zu vernetzen, Moti-
vation und Engagement zu wecken 
und innovative Konzepte zu entwi-
ckeln. Vielversprechende Modell-
projekte, wie z.B. „Jedem Kind ein 
Instrument“ sollen auf Machbarkeit 
geprüft und ihre Implementierung 
auf Bundesebene befördert werden. 
Bezüglich der Forschungsförde-
rung im Bereich der kulturellen 
Bildung existiert derzeit ein Um-
setzungsstau, d.h. es gibt zur Zeit 
mehr Erkenntnisse zur kulturellen 
Bildung, die an deutschen Schulen 
auf Umsetzung warten, als realen 
Forschungsbedarf. 

7.5 Wollen Sie die Zahl der Plätze für 
das Freiwillige Soziale Jahr Kultur 
erhöhen? Werden Sie sich dafür einset-
zen, dass die Förderpauschalen analog 
zum Freiwilligen Ökologischen Jahr 
erhöht werden?

Ja, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen 
sich dafür ein, die Zahl der Akteure 
im Bereich der Freiwilligendienste 
insgesamt zu verdoppeln. Die För-
derpauschalen für das Freiwillige 
Ökologische Jahr sollten den Kosten 
der Ausbildungsinhalte adäquat 
ausgestaltet werden, damit das Frei-
willige Ökologische Jahr als Option 
nachhaltig gestärkt wird und zahl-
reiche zukünftige Multiplikatoren 
hervorbringt.

Antwort von CDU und CSU

1. Kulturpolitik auf bundespoli-
tischer Ebene

�.� Welche kulturpolitischen Akzente 
wollen Sie in der nächsten Legisla-
turperiode setzen? Welche Anliegen 
sind Ihnen besonders wichtig, um die 
Rolle der Kultur in der Gesellschaft 
zu stärken?

Wir bekennen uns zur Freiheit der 
Kunst. Staat und Politik sind nicht 
für die Kunst, ihre Ausdrucksformen 
oder Inhalte zuständig, wohl aber für 
die Bedingungen, unter denen Kunst 
und Kultur gedeihen können. Unsere 
Gesellschaft ist heute mehr denn je 
darauf angewiesen, Kreativität zu ent-
falten, um Wohlstand in Zukunft zu 
sichern. Menschen brauchen Freiheit 
und die Sicherheit, sich durch ihren 
künstlerischen Gestaltungswillen 
eine auch wirtschaftlich erfolgreiche 
Existenz zu schaffen und andere kul-
turell zu bereichern.

Der Stellenwert der Kultur als 
Politikfeld hat sich in den letzten 
Jahren deutlich erhöht. CDU und 
CSU haben die Kultur- und Kreativ-
wirtschaft erstmals zu einem Schwer-
punkt gemacht. Die kontinuierliche 
Anhebung der Kulturausgaben auf 
Bundesebene hat dazu beigetragen, 
dass wichtige kulturpolitische Vor-
haben verwirklicht werden konnten. 
Das wollen wir fortführen.

Die Digitalisierung und das Inter-
net sind die Triebfedern für entschei-
dende Veränderungen in unserem 
Leben und in unserer Arbeitswelt. 
Sie stellen Kultur und Medien vor 
grundlegende Herausforderungen. 
Wir wollen diesen Innovationsschub 
in Deutschland unterstützen und so 
gestalten, dass neben der Vielfalt und 
der Qualität der Medien auch das 
Bewusstsein für den Wert kultureller 
Leistungen gestärkt wird. Urheber 

brauchen Sicherheit im digitalen 
Zeitalter.

CDU und CSU unterstützen die 
zügige Umsetzung des Bundestags-
beschlusses zum Bau des Humboldt-
Forums am historischen Ort und 
in der äußeren Gestalt des Berliner 
Stadtschlosses. Wir werden gleichfalls 
die beschlossenen Freiheits- und Ein-
heitsdenkmale in Berlin und Leipzig 
so schnell wie möglich errichten.

Lebendige Erinnerung ist Teil un-
serer Kultur. Wir wollen Aufarbeitung 
verstärken und Erinnern vertiefen. 
Die bewährte Gedenkstättenförde-
rung des Bundes führen wir fort. 
Wir rufen Länder, Kommunen und 
Kreise dazu auf, Orte der Erinnerung 
zu erhalten.

Insgesamt werden wir bei der 
staatlichen Kulturförderung nicht 
nachlassen und werben für privates 
Engagement in der Kultur. Menschen 
schaffen Kultur. Deshalb gilt unser 
besonderes Augenmerk der wirt-
schaftlichen, rechtlichen und sozi-
alen Situation von Kulturschaffenden 
und Künstlern.

�.2 Sprechen Sie sich für die Veranke-
rung des Staatsziels Kultur im Grund-
gesetz aus? Welche Initiativen wollen 
Sie ergreifen, damit das Staatsziel Kul-
tur im Grundgesetz verankert wird?

Deutschland ist eine Kulturnation. 
Kunst und Kultur sind untrennbar 
mit der Identität der Deutschen als 
Nation verbunden. Die Lebendigkeit 
von Kunst und Kultur hängt vom kon-
kreten Engagement im Alltag ab. Die 
Sicherung und Pflege von Kunst und 
Kultur ist gemeinsame Verpflichtung 
und gemeinsame Aufgabe. CDU und 
CSU haben daher stets das Ziel unter-
stützt, der Kultur auf allen staatlichen 
und nichtstaatlichen Ebenen einen 
größeren Stellenwert einzuräumen.

Die verfassungsrechtliche Bedeutung 
von Kultur ist im Einigungsvertrag 
und in nahezu allen Landesverfas-
sungen festgeschrieben. Diese verfas-
sungsrechtliche Verankerung hat sich 
bewährt und zur kulturellen Vielfalt in 
Deutschland beigetragen.

�.3 Wie stehen Sie dazu, über Gesetze 
Kultureinrichtungen aufzuwerten 
und deren finanzielle Unterstützung 
als wichtige Bildungsfaktoren zur 
Pflichtaufgabe zu machen?

Die Förderung von Kunst und Kultur 
ist für CDU und CSU keine Subven-
tion, sondern eine unverzichtbare 
Investition in die Zukunft unserer 
Gesellschaft. Wir bekennen uns zur 
Förderung von Kunst und Kultur 
als einer öffentlichen Aufgabe, an 
der Kommunen, Länder und Bund 
unter Beachtung ihrer jeweiligen 
besonderen Zuständigkeiten mit-
wirken. Wir wollen Vertrauen in 
die Möglichkeiten des Einzelnen 
schaffen, den Bürgersinn stärken 
und entsprechende Rahmenbedin-
gungen setzen, die zur gemeinsamen, 
aktiven Verantwortung für Kunst 
und Kultur ermuntern, auffordern 
und befähigen. Entscheidend ist, 
dass in jeder jungen Generation ein 
grundlegendes Interesse an Kunst 
und Kultur sowie die Freude an der ei-
genen künstlerischen Betätigung neu 
geweckt und bewahrt wird. Nur so 
können auch in Zukunft Angebot und 
Nachfrage für künstlerische Berufe 
und Kultureinrichtungen nachwach-
sen. Das geht am besten, wenn sich 
möglichst viele Kulturschaffende, 
Vereine und Verbände, Institutionen 
und Unternehmen dafür einsetzen. 
Dazu haben wir in der Vergangenheit 
aufgerufen – und werden dies auch in 
Zukunft unterstützen.

�.4 Wollen Sie die Vorschläge der 
Enquete-Kommission des Deutschen 
Bundestags „Kultur in Deutschland“ 
zur Änderung des Zuwendungsrechts 
aufgreifen? Wie stehen Sie zu den 
Vorschlägen einer Lockerung des Bes-
serstellungsverbots, der vereinfachten 
Verwendungsnachweisführung, der 
vermehrten Anwendung der Festbe-
tragsfinanzierung, der Ausweisung von 
Mitteln zur Selbstbewirtschaftung?

Neben der staatlichen Verantwortung 
ist bürgerschaftliches Engagement 
in der Kulturförderung unersetzlich. 
Die Bürgerinnen und Bürger spen-
den Zeit und Geld. Sie sind damit 
einer der wichtigsten Kulturförde-
rer in Deutschland. Wir haben die 
Rahmenbedingungen für private 
Kulturförderung durch Stiftungen, 
Mäzenatentum und Sponsoring 
weiter verbessert und so das Ehren-
amt gestärkt. Bürokratische Hürden 
wollen wir weiter abbauen. Die Emp-
fehlungen der Enquete-Kommission 
„Kultur in Deutschland“ des 15. und 
16. Deutschen Bundestages können 
auch hierbei als Grundlage dienen.

�.5 Wollen Sie das Amt des Kultur-
staatsministers bzw. der Kulturstaats-
ministerin im Bundeskanzleramt 
fortführen? Wollen Sie ein Bundeskul-
turministerium einrichten?

Die Schaffung des Amtes des Be-
auftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien mit selbständiger 
Organisationseinheit im Bundes-
kanzleramt hat sich bewährt. Wir 
wollen daran festhalten. Fragen nach 
neuen Titeln, Ressortzuschnitten 
und Zuständigkeiten stehen für die 
Millionen Kulturschaffenden und 
Kulturbegeisterten in einem gewis-
sen Missverhältnis zu ihrer täglichen 
Arbeit und Wahrnehmung.

�.6 Treten Sie für die Fortführung des 
Ausschusses für Kultur und Medien 
des Deutschen Bundestags ein?

CDU und CSU wollen die Rahmen-
bedingungen für Kunst und Kultur 
weiterentwickeln. Hunderttausende 
Menschen engagieren sich ehren-
amtlich für Kunst und Kultur. Rund 
240 000 Unternehmen und etwa eine 
Million Menschen sind im Bereich 

der Kultur- und Kreativwirtschaft 
tätig. Sie alle leisten einen wichtigen 
kulturellen, gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Beitrag für unser 
Land. Daher treten CDU und CSU 
auch in der kommenden Legisla-
turperiode für einen kultur- und 
medienpolitischen Ausschuss des 
Deutschen Bundestages ein.

2. Kultur- und Medienpolitik im 
internationalen Kontext

2.� Wollen Sie sich dafür einsetzen, 
dass der Kultur- und Medienbereich 
in die GATS-Verhandlungen ausge-
nommen bleibt? Wollen Sie sich dafür 
stark machen, dass bei plurilateralen 
Abkommen Ausnahmen für den 
Kultur- und Medienbereich getroffen 
werden?

CDU und CSU bleiben bei ihrer Posi-
tion: Die Europäische Union soll im 
Rahmen der GATS-Verhandlungen 
auch weiterhin keine Liberalisie-
rungsangebote für den Kultur- und 
Medienbereich machen.

2.2 Welche Maßnahmen wollen Sie 
ergreifen, um europäische und inter-
nationale Konventionen zum Schutz 
der Kultur (wie z.B. UNESCO-Konven-
tion Kulturelle Vielfalt, Konvention 
zum Schutz des audiovisuellen Erbes, 
Welterbekonvention) mit Leben zu 
erfüllen? In welcher Weise wollen Sie 
bei diesem Prozess die organisierte 
Zivilgesellschaft einbeziehen?

Die aktive Förderung und die Be-
wahrung kultureller Vielfalt zählt zu 
den Grundwerten der Europäischen 
Union, die in Artikel 151 EG-Vertrag 
festgeschrieben und auch nach in 
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unverändert gültig ist.

CDU und CSU werden sich auf 
europäischer Ebene weitergehend 
für die Bewahrung kultureller Viel-
falt stark machen, damit dieses Ziel 
auch im europäischen Binnenmarkt 
noch mehr Beachtung findet. Wir 
werden dabei insbesondere die stär-
kere Berücksichtigung der Ziele der 
UNESCO-Konvention zur Förderung 
und zum Schutz kultureller Vielfalt 
einfordern.

Im Kulturbereich besitzt der EU-
Ministerrat gegenüber der Europä-
ischen Kommission ein besonderes 
Gewicht. Entscheidend ist deshalb 
die gemeinsame Willensbildung auf 
nationaler Ebene, um klare deutsche 
Positionen in Brüssel vertreten zu 
können. Für eine erfolgreiche euro-
päische Kulturpolitik ist daher die 
Einbindung kulturpolitischer Verbän-
de und Institutionen auf nationaler 
Ebene bedeutsam. CDU und CSU 
werden sie in ihre Beratungen selbst-
verständlich weiterhin wie gewohnt 
einbeziehen.

2.3 Welche Akzente wollen Sie in der 
Auswärtigen Kultur- und Bildungs-
politik setzen?

Wir werden mit einer engagierten 
auswärtigen Kultur- und Bildungspo-
litik einen wichtigen Beitrag zur Pfle-
ge internationaler Zusammenarbeit 
leisten, die Kenntnis der deutschen 
Sprache fördern und ihre Stellung 
in der Welt stärken. Auswärtige Kul-
tur- und Bildungspolitik erschließt 
uns andere Länder und Kulturkreise. 
Sie soll ein umfassendes, historisch 
und kulturell breit fundiertes Bild 
von Deutschland zeigen. Wir wer-
den die Zusammenarbeit mit den 
Mittlern der Auswärtigen Kultur- und 
Bildungspolitik – den Goethe-Ins-
tituten, der Deutschen Welle, der 
Humboldt-Stiftung, dem Deutschen 
Akademischen Austauschdienst, den 
Auslandsschulen, dem Deutschen 
Archäologischen Institut und vielen 
mehr – verlässlich fortführen.

2.4 Welche Maßnahmen wollen Sie 
ergreifen, um die organisierte Zivil-
gesellschaft in die Lage zu versetzen, 
sich an europäischen Entscheidungs-
prozessen zu beteiligen und an der 
offenen Methode der Koordinierung 
der europäischen Kulturpolitik mit-
zuwirken?

CDU und CSU wollen ein starkes 
Europa auf der Grundlage von Subsi-
diarität und kultureller Vielfalt, denn 
die Kraft Europas ist seine Vielfalt. 
Auch für die Methode der offenen Ko-
ordinierung gilt: Dort, wo ein echter 
europäischer Mehrwert für die Kultur 
geschaffen werden kann, werden wir 
kulturpolitisch gestalten.

Mehr Kultur und nicht mehr Poli-
tik ist unser Ziel. Deshalb haben wir 
die Diskussion um die Einführung 
der offenen Koordinierung im Kul-
turbereich auf europäischer Ebene 
kritisch begleitet. Bund und Länder 
waren sich einig, dass die Kultur-
politik in Europa nicht mit anderen 
Bereichen gleichgesetzt werden kann. 
Mit unseren Forderungen konnten 
wir uns durchsetzen und haben 
den Grundsatz der Freiwilligkeit bei 
der Mitwirkung an dieser Methode 
festgeschrieben. Hieran werden wir 
festhalten.

3. Arbeitsmarkt- und  
Sozialpolitik

3.� Wie sehen Sie die Zukunft der 
Künstlersozialversicherung? Wollen 
Sie den Bundeszuschuss bei 20 Prozent 
beibehalten, absenken oder erhöhen?

Die Künstlersozialversicherung ist 
eine wichtige kulturpolitische Er-

rungenschaft von CDU und CSU und 
wird fortgeführt. Wir werden bürokra-
tische Erleichterungen im Bereich der 
Abgabenerhebung prüfen. 

3.2 Sehen Sie das Erfordernis beim 
Arbeitslosengeld II die Zuständigkei-
ten für Kulturberufe in den Regio-
naldirektionen der Arbeitsagenturen 
zu bündeln? Wollen Sie sich für eine 
stärkere Zusammenarbeit der Bun-
desagentur für Arbeit mit den Kul-
turverbänden einsetzen, damit die 
spezifischen Belange der Kulturberufe 
stärkere Berücksichtigung finden?

Nach Auffassung von CDU und CSU 
müssen öffentliche Aufgaben so nah 
wie möglich bei den Bürgerinnen 
und Bürgern erfüllt werden: Für uns 
steht der Dienstleistungsgedanke 
im Vordergrund. Um insbesondere 
Menschen, die länger als ein Jahr von 
Arbeitslosigkeit betroffen sind, erneut 
in Lohn und Brot zu bringen, müssen 
die organisatorische Kompetenz der 
Bundesagentur sowie die bei der 
Bekämpfung von Langzeitarbeitslo-
sigkeit entscheidenden Kenntnisse 
der Kommunen über die Situation vor 
Ort effizient miteinander verbunden 
werden. Dazu gehört ebenso die enge 
Zusammenarbeit mit allen relevanten 
Akteuren.

3.3 Wollen Sie die Rahmenfrist für den 
Bezug von Arbeitslosengeld I ändern? 
Wenn ja, wie wollen Sie sie ändern?

CDU und CSU haben Änderungen 
beim Arbeitslosengeld I zur besseren 
sozialen Absicherung von Kultur-
schaffenden durchgesetzt, die bis-
her auf drei Jahre befristet sind. Wir 
werden sie, wenn sie sich bewähren, 
entfristen und die Notwendigkeit 
weiterer Verbesserungen auch für die 
Kulturbranche prüfen.

4.  Steuerpolitik

4.� Umsatzsteuerbefreiung und Um-
satzsteuerermäßigung spielen im Be-
reich Kunst, Kultur und Bürgerschaft-
lichem Engagement eine wesentliche 
Rolle. Wollen Sie dieses Instrument der 
indirekten Kulturförderung auf nati-
onaler und europarechtlicher Ebene 
beibehalten? Wollen Sie sich für ein 
Optionsmodell bei der Umsatzsteu-
erbefreiung einsetzen?
4.2 Wollen Sie sich auf der europä-
ischen Ebene für eine Vereinfachung 
der beschränkten Steuerpflicht aus-
ländischer Künstler einsetzen? Wie 
stehen Sie zu dem niederländischen 
Modell der Besteuerung ausländischer 
Künstler, das bei Künstler aus Staaten 
mit denen ein Doppelbesteuerungsab-
kommen besteht, eine Besteuerung im 
Wohnsitzland vorsieht?

Wir wollen den Einsatz der Finanzmit-
tel der Europäischen Union gezielter, 
effizienter und zukunftsorientierter 
gestalten. Das Finanzierungssystem 
muss grundlegend und entsprechend 
der Wirtschaftskraft der einzelnen 
Mitgliedstaaten reformiert werden, 
ohne dass die Europäische Union 
eigene Kompetenzen zur Steuerer-
hebung oder zur öffentlichen Kredi-
taufnahme erhält.

In Deutschland hat sich die Um-
satzsteuerbefreiung der öffentlichen 
sowie von freien Theatern, Orches-
tern, Kammermusikensembles und 
Chören bewährt. Sie eröffnet finan-
zielle Spielräume im Kulturbereich 
und dient so den Künstlerinnen und 
Künstlern. Wir werden uns deshalb 
für ihren Erhalt ebenso wie etwa für 
die Beibehaltung des ermäßigten 
Mehrwertsteuersatzes auf Printme-
dien einsetzen.

Wir werden das Besteuerungs-
verfahren in der nächsten Legisla-
turperiode deutlich vereinfachen 
und die Steuerverwaltung nachhaltig 
entlasten. Damit gehen wir den Weg 
weiter, den wir mit der Errichtung 
des Normenkontrollrates und der 
Evaluierung eingeschlagen haben. 

Von dem dadurch eingesparten Bü-
rokratieaufwand profitieren alle.

4.3 Streben Sie weitere steuerliche 
Regelungen an, um angesichts der 
Wirtschafts- und Finanzkrise privates 
Engagements für den Kulturbereich 
(Spenden, Sponsoring, Stiftungen) zu 
stärken?

Die Krise der internationalen Finanz-
märkte und der Weltwirtschaft hat ein 
Ausmaß und eine Tiefe erreicht, wie 
wir sie in der Geschichte der Bundes-
republik Deutschland bisher nicht 
erlebt haben. Darunter leiden viele 
Unternehmen und Mittelständler: 
Die Grundpfeiler unserer Wirtschaft 
haben mit massiven Auftrags- und 
Absatzeinbußen zu kämpfen. Zur 
Bekämpfung der Krise sind für CDU 
und CSU ein konsolidierter Haushalt, 
die Entlastung von Bürgern und 
Unternehmen sowie Investitionen 
in die Stärken unseres Landes ent-
scheidend. 

Kultur zu fördern ist für uns eine 
unverzichtbare Investition in die 
Zukunft unserer Gesellschaft. Dafür 
ist eine langfristige Perspektive nötig. 
Seit 2005 haben wir die Ausgaben des 
Bundes für die Kultur deutlich erhöht. 
Dazu stehen wir auch in der Krise.

Der Staat muss sich jedoch mit 
Hilfe der im Grundgesetz verankerten 
Schuldenbremse Luft verschaffen, 
um gestalten zu können. Je größer die 
Fortschritte bei der Haushaltskonso-
lidierung, desto mehr Gestaltungs-
spielräume gibt es in Zukunft. Dies 
gilt gleichermaßen für die Bürger und 
Unternehmen: CDU und CSU wollen 
ihnen mit Entlastungen Freiräume 
schaffen und Gestaltungsmöglich-
keiten lassen, denn Leistung muss 
sich lohnen. Daraus wächst die Kraft 
zur Schaffung von Wohlstand und 
Solidarität, die für ein bürgerschaft-
liches Engagement in der Kulturför-
derung unersetzlich sind.

5.  Urheberrecht

5.� Welche Möglichkeiten sehen Sie, 
für Forderung nach ausgewogenen 
Vertragsbedingungen sowie einer 
angemessenen Aufteilung der Ver-
wertungsrechte zwischen Verwertern 
einerseits und Urhebern, ausübenden 
Künstlern und Produzenten anderer-
seits politisch zu unterstützen?

Die Verwertungsgesellschaften als So-
lidargemeinschaft sind eine wichtige 
Errungenschaft für Künstlerinnen 
und Künstler sowie für Kreative. 
Sie ermöglichen und erleichtern es 
ihnen, von ihrem geistigen Eigen-
tum auch wirtschaftlich zu profi-
tieren. CDU und CSU wollen am 
bewährten System der Verwertungs-
gesellschaften festhalten.

Der Wert der Kreativität muss 
bewahrt und honoriert werden. Die 
Urheber und Rechteinhaber müssen 
auch weiterhin eine angemessene 
Vergütung für ihre kreative Leistung 
erhalten. Verwertungsgesellschaften 
brauchen das Vertrauen der Urhe-
berrechtsinhaber, um deren Rechte 
erfolgreich durchsetzen zu können. 
Dieses Vertrauen hängt maßgeblich 
von der Transparenz und Effizienz 
ihrer Strukturen sowie von der Kon-
trolle und der Beteiligung der Betrof-
fenen ab. Es muss immer wieder neu 
gewonnen werden. Dafür setzen wir 
uns ein.

5.2 Halten Sie - insbes. in Hinblick 
auf die Entwicklung der Wissens- 
und Informationsgesellschaft - eine 
weitere Reform des Urheberrechts für 
notwendig? Wie stehen Sie zu For-
derungen nach „erleichtertem“ bzw. 
„offenem“ Zugang zu urheberrechtlich 
geschützten Informationen im Span-
nungsverhältnis zur angemessenen 
Vergütung der Urheber und Leistungs-
schutzberechtigten?

Klar definierte geistige Eigentums-
rechte sind eine wichtige Vorausset-

zung für die Arbeit von Künstlerinnen 
und Künstlern sowie für unseren 
wirtschaftlichen Erfolg in der Wis-
sensgesellschaft insgesamt. Eine Rei-
he von Verbesserungen konnten wir 
insbesondere im „Zweiten Korb“ der 
Novelle des Urheberrechts erreichen 
und beispielsweise die Einführung 
einer Bagatellklausel verhindern.

Für viele Musiker bildet das Ur-
heberrecht die Basis ihrer zumeist 
einzigen Einkommensquelle. Insbe-
sondere Studiomusiker müssen mit 
einem Verlust ihres Einkommens 
rechnen, wenn ihre Aufnahmen ge-
meinfrei werden. Die Schutzfristen 
bei ausübenden Künstlern sollten 
deshalb grundsätzlich verlängert 
werden. Bei der Nutzung urheber-
rechtlich geschützten Materials in 
den internen Netzen von Schulen, 
Bildungseinrichtungen und Uni-
versitäten wollen wir uns für eine 
Regelung einsetzen, die den Verlagen 
künftig zumindest eine werkbezo-
gene Titelabrechnung ermöglicht.

5.3 Die Enquete-Kommission des 
Deutschen Bundestags „Kultur in 
Deutschland“ hat die sozialen und 
kulturellen Funktionen der Verwer-
tungsgesellschaften betont. Sehen 
auch Sie dies als „Leitbild des Urheber-
rechtswahrnehmungsgesetzes“? Wie 
können Sie sich vorstellen, dass Ver-
wertungsgesellschaften auch künftig 
ihren Aufgaben nachkommen?

Verwertungsgesellschaften besitzen 
einen Kulturauftrag und leisten damit 
einen bedeutsamen kulturpolitischen 
Beitrag. Das System der kollektiven 
Rechtewahrnehmung durch Ver-
wertungsgesellschaften ist auch ein 
wichtiger Baustein zur Förderung 
kultureller Vielfalt in Deutschland. 
Die von der unionsgeführten Bun-
desregierung angestoßene, erste Bun-
desinitiative zur Förderung populärer 
Musik in Deutschland, die „Initia-
tive Musik“, wird maßgeblich von 
GEMA und GVL unterstützt. An dieser 
staatsentlastenden, kulturellen Funk-
tion der Verwertungsgesellschaften 
halten wir fest und werden dies, wie 
in der Vergangenheit, auch künftig 
auf europäischer Ebene verteidigen. 
Wir werden uns dabei weitergehend 
für die Bewahrung kultureller Vielfalt 
stark machen, damit dieses Ziel auch 
im europäischen Binnenmarkt noch 
mehr Beachtung findet.

5.4 Halten Sie eine Kultur-Flatrate 
für wünschenswert? Wenn ja, welches 
Modell präferieren Sie?

CDU und CSU wollen den finanziel-
len Wert kultureller und kreativer 
Leistungen stärker im gesellschaft-
lichen Bewusstsein verankern. Kul-
turgenuss ohne die Bereitschaft, das 
Werk von Künstlerinnen und Künst-
lern zu honorieren, führt letztlich 
zur kulturellen Verarmung unserer 
Gesellschaft. Eine Kultur-Flatrate 
entzieht den Künstlerinnen und 
Künstlern sowie den Rechteinha-
bern entscheidende Rechte an der 
Verbreitung und Veröffentlichung 
ihrer Werke und verhindert neue 
Verwertungsmöglichkeiten. Sie ist 
nicht geeignet, die Aushöhlung der 
Urheberrechte insbesondere im In-
ternet einzudämmen und verhindert 
individuelle Leistungsanreize.

5.5 Befürworten Sie – auch unter 
Berücksichtigung des Spannungsver-
hältnisses zum Datenschutz – gesetz-
liche Regelungen, die eine stärkere 
Einbindung von Internetprovidern 
bei der Verfolgung von Rechtsverlet-
zungen ermöglichen?

Die Missachtung geistigen Eigentums 
insbesondere im Internet nimmt 
Künstlerinnen und Künstlern jede 
Chance, von ihren Werken auch wirt-
schaftlich profitieren zu können. Wir 
setzen uns deshalb für die Schaffung 
geeigneter Rahmenbedingungen 
ein, um die Rechte der Urheber 
zu schützen. Wir befürworten die 

Entwicklung von Kooperationsver-
fahren zwischen Rechteinhabern 
und lnternetservicebetreibern zur 
Verfolgung und Bekämpfung von 
Urheberrechtsverletzungen im In-
ternet und unterstützen dabei eine 
außergesetzliche Regelung unter 
den Beteiligten. Sollte es allerdings 
zu keiner Einigung kommen, sind 
gesetzliche Schritte unausweichlich, 
um die massenhaften Verstöße gegen 
das Urheberrecht einzudämmen. 
Dabei muss der Schutz des geistigen 
Eigentums mit den Belangen des 
Datenschutzes in Einklang gebracht 
werden.

6.  Kulturwirtschaft

6.� Wollen Sie die Initiative Kultur- 
und Kreativwirtschaft der Bundesre-
gierung fortsetzen? Wenn ja, welche 
Akzente wollen Sie künftig setzen?
6.2 Welche Maßnahmen zur Stärkung 
der Kulturwirtschaft wollen Sie gerade 
angesichts der Marktveränderungen 
infolge der Digitalisierung ergreifen? 
Sehen Sie das Erfordernis für spezielle 
Investitionsprogramme?

Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist 
nicht nur ein wichtiger Standortfaktor 
unseres Landes, sondern zunehmend 
auch ein Motor für Wachstum und 
Beschäftigung. Es werden Arbeits-
plätze geschaffen, die überwiegend 
nicht ins Ausland verlagert werden.

CDU und CSU werden die Initi-
ative Kultur- und Kreativwirtschaft 
fortführen und weiter ausbauen. 
Der Deutsche Filmförderfonds, der 
Deutsche Computerspielpreis und 
die „Initiative Musik“ sind Teil dieses 
umfassenden Plans zur Stärkung der 
Kultur- und Kreativwirtschaft.

Als besonders innovativ erweisen 
sich die kreativen Kleinst- und Klein-
unternehmen. Sie benötigen künftig 
einen noch einfacheren Zugang zu 
den bestehenden Förderprogram-
men für den Mittelstand. Wir wollen 
ebenso die Zusammenarbeit von 
Kultur und Tourismus stärken.

Eine der größten Herausforde-
rungen der Kultur- und Kreativ-
wirtschaft in der digitalen Welt ist 
der Erhalt des Schutzes geistigen 
Eigentums. Durch Raubkopien und 
Zweckentfremdung des geistigen Ei-
gentums entstehen jährlich Schäden 
in Milliardenhöhe, die die Existenz 
von Künstlern, Unternehmen und 
auch Verlagen bedrohen. Unsere 
Antworten auf die Fragen 5.1 bis 5.4. 
unterstreichen die besondere Bedeu-
tung dieses Aspekts.

7.  
 Kulturelle Bildung

7.� Werden Sie das Zukunftsthema 
Bildung zu einem Querschnittsthema 
der Jugend-, Bildungs-, Sozial- und 
Kulturpolitik machen und welche Vor-
stellungen haben Sie, kulturelle Bil-
dungspolitik als Aufgabe des Bundes 
auszugestalten?
7.2 Zum Verständnis von Kultur be-
darf es der kulturellen Bildung. Was 
können Sie dazu beitragen, dass Kul-
tur in einer breiten Definition in der 
Schule Berücksichtigung findet?

Gut ausgebildete Menschen sind die 
Quellen unserer kulturellen Entwick-
lung und unseres wirtschaftlichen 
Erfolgs in der Zukunft. Bildung für 
alle ist die beste Vorsorge für die 
Zukunft.

CDU und CSU haben viel erreicht, 
um Aufstiegs- und Bildungschancen 
zu verbessern. Auf dem Bildungs-
gipfel im Herbst 2008 wurde ein 
Signal gesetzt, damit unser Land 
zur Bildungsrepublik wird. Dabei 
bleibt Bildung Ländersache. Zugleich 
wachsen die länderübergreifende 
Verantwortung und die Notwendig-
keit, in zentralen Handlungsfeldern 
nationale Ziele und abgestimmte 
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Maßnahmen von Bund und Ländern 
zu verabreden.

CDU und CSU verstehen Bildung 
umfassend. Deshalb wollen wir den 
Wert von Bildung für jeden Einzelnen 
und das Vertrauen in unser Bildungs-
system insgesamt neu verankern. 
Ohne Kultur entsteht keine Bildung, 
ohne Bildung wächst keine Kultur. 
Wir wollen jungen Menschen die 
Kenntnis über und den Zugang zu un-
serer Kultur ebenso wie den Umgang 
mit Medien früher und intensiver 
vermitteln.

Im Bereich des Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Me-
dien werden bereits heute zahlreiche 
Projekte und Einrichtungen gefördert, 
die sich teilweise seit Jahren erfolg-
reich für die kulturelle Bildungsarbeit 
einsetzen. Diese Förderung wollen 
wir fortsetzen. Kulturelle Bildung und 
Medienerziehung müssen bereits im 
Kindergarten und dann auch in der 
Schule mehr Gewicht erhalten.

7.3 Wie soll sich die Förderinstrument 
auf Bundesebene (z.B. Kinder- und 
Jugendplan und Bundesaltenplan) 
in Hinblick auf die Förderung kultu-
reller Bildung zukünftig entwickeln? 
Werden Sie sich für eine Aufstockung 
der Mittel in diesen Programmen 
einsetzen?
7.4 Wie sollen sich Förderprogramme 
wie bundesweite Wettbewerbe, Mo-
dellprojekte und Forschungsförde-
rungen im Bereich der kulturellen 
Bildung entwickeln?

Kulturelle Bildung fördert die Bildung 
der Persönlichkeit ebenso wie die 
Teilhabe an Demokratie und Gesell-
schaft. Die kulturelle Dimension ist 
für uns eine wesentliche Vorausset-
zung zur Vermittlung von Orientie-
rung und Wissen. Im Interesse der 
Zukunft unseres Landes brauchen 
wir selbstbewusste und solidarische 
junge Menschen, die für die Weiter-
entwicklung unserer Gesellschaft 
aufgeschlossen sind, und sich gesell-
schaftlich und politisch engagieren. 
Der Auftrag von Schule geht über 

die Vermittlung von Wissen weit 
hinaus. Junge Menschen brauchen 
Werte und soziale Tugenden, um 
ihr Leben erfolgreich meistern zu 
können. CDU und CSU unterstüt-
zen die musisch-künstlerischen 
Fächer und Angebote der Schulen 
als wichtigen Beitrag zur Entfaltung 
selbstbewusster Persönlichkeiten. 
Darüber hinaus wollen wir den 
vielfältigen ehrenamtlichen Einsatz 
für kulturelle Angebote und Entfal-
tungsmöglichkeiten – von der Musik 
bis zum darstellenden Spiel, von der 
Suche nach neuen Ausdrucksformen 
bis zur Brauchtumspflege – nach-
drücklich unterstützen.

Die kulturelle Bildungsarbeit lebt 
vom Mitmachen und davon, dass 
erfolgreiche Projekte breiter bekannt 
gemacht werden. Neben der besseren 
Einbettung von kulturellen Bildungs-
inhalten und Medienerziehung in 
Kindergarten und Schule wollen wir 
herausragende Projekte mit Modell-
charakter durch einen Preis für kul-
turelle Bildung bundesweit sichtbar 
machen. Dieser neue Preis wurde 

erstmals am 9. Juni 2009 verliehen. 
Damit wollen wir auch das Interesse 
an bislang weniger beachteten Ziel-
gruppen wecken.

Wir wollen, dass bewährte Wett-
bewerbe wie „Jugend musiziert“ auch 
weiterhin Entwicklungschancen 
haben, und gleichzeitig Modellpro-
jekte und Forschungsförderungen im 
Bereich kultureller Bildung angemes-
sen berücksichtigen. Dies gilt auch 
und gerade im Seniorenbereich. Wir 
werden Handlungsempfehlungen 
der Enquete-Kommission „Kultur in 
Deutschland“ zur kulturellen Bildung 
umsetzen und uns insbesondere 
für eine angemessene Aufstockung 
der Mittel für die kulturelle Bildung 
im Rahmen der Förderinstrumente 
des Bundes einsetzen. Für kulturelle 
Bildung, den Deutschen Übersetzer-
fonds und die UNESCO-Welterbe-
stätten stehen im Bundeshaushalt 
schon jetzt mehr Mittel bereit.

7.5 Wollen Sie die Zahl der Plätze für 
das Freiwillige Soziale Jahr Kultur 
erhöhen? Werden Sie sich dafür einset-

zen, dass die Förderpauschalen analog 
zum Freiwilligen Ökologischen Jahr 
erhöht werden?

Ohne ehrenamtliches Engagement 
würde unsere Gesellschaft verarmen. 
CDU und CSU wollen insbesondere 
junge Menschen fördern, die ein 
Ehrenamt ausüben, die freiwillige 
soziale Arbeit leisten, bürgerschaft-
liche Projekte zum Leben erwecken 
und finanziell unterstützen. Sie 
dürfen nicht durch Vorschriften 
und Reglementierungen entmutigt 
werden. Dafür setzen wir uns auch 
künftig ein.

Wir haben das Freiwillige Soziale 
Jahr Kultur stetig ausgebaut und set-
zen uns dafür auch weiterhin ein. Mit 
dem neuen Gesetz zur Förderung von 
Jugendfreiwilligendiensten haben 
wir die sozialen und finanziellen 
Rahmenbedingungen im Freiwilligen 
Sozialen Jahr und im Freiwilligen 
Ökologischen Jahr bereits zum 1. Juni 
2008 weiter verbessert. Deutschland 
besitzt damit das größte Freiwilligen-
programm weltweit.

Antwort von Die Linke

1. Kulturpolitik auf bundespoli-
tischer Ebene

�.� Welche kulturpolitischen Akzente 
wollen Sie in der nächsten Legisla-
turperiode setzen? Welche Anliegen 
sind Ihnen besonders wichtig, um die 
Rolle der Kultur in der Gesellschaft 
zu stärken?

„Kultur ist kein Ornament. Sie ist das 
Fundament, auf dem unsere Gesell-
schaft steht und auf das sie baut. Es ist 
Aufgabe der Politik, dieses zu sichern 
und zu stärken.“ (Schlussbericht 
der Enquete-Kommission Kultur in 
Deutschland BT-Drs. 16/7000, S. 4). 
In der nächsten Legislaturperiode 
wird die Politik vor Herausforde-
rungen und Konflikten in neuer 
Dimension stehen, die auch eine Art 
„Zerreißprobe“ für die eher auf Kon-
sens orientierten Kulturpolitiker und 
Kulturpolitikerinnen darstellen wird. 
Da wird sich zeigen, wieweit die in 
der Enquete-Kommission „Kultur in 
Deutschland“ erreichte Einigkeit zum 
Erhalt der kulturellen Vielfalt in die-
sem Lande trägt. Hier sei nur auf die 
absehbaren Folgen der Finanz- und 
Wirtschaftskrise für die öffentlichen 
Haushalte einerseits wie auf die fort-
schreitende Digitalisierung und Glo-
balisierung andererseits hingewiesen, 
die weitreichende Auswirkungen auf 
das Kulturgefüge, die Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Kulturschaf-
fenden, die kulturelle Infrastruktur 
und die Art und Weise der Heraus-
bildung kultureller Identität(en) 
haben werden. Es wäre vermessen, 
die Folgen dieser Prozesse für die 
nächsten Jahre schon im Einzelnen 
prognostizieren zu wollen. Klar aber 
ist, dass die Politik Lösungen für die 
damit einhergehenden sozialen und 
kulturellen Probleme finden muss.
DIE LINKE will die kulturellen Grund-
lagen einer dialogfähigen, gerechten 
Gesellschaft sichern. Bei der Gestal-
tung der Rahmenbedingungen in 
Bund und Ländern wollen wir uns 
deshalb auf drei Schwerpunkte kon-
zentrieren:
1. Kulturelle Vielfalt und Teilhabe 

aller sichern – Kultur für alle von 
Anfang an. Öffentliche Infrastruk-
tur erhalten und ausbauen, in 
kulturelle Bildung investieren.

2. Die soziale Situation der Kultur-
schaffenden, insbesondere der 
freiberuflich und selbstständig 
Tätigen verbessern.

3. Eine demokratische Erinnerungs-
kultur ermöglichen.

Im Entwurf des Bundestagswahl-
programms fordert DIE LINKE un-
ter Hinweis auf die Empfehlungen 
der Enquetekommission „Kultur in 
Deutschland“ im Einzelnen:

Das Staatsziel Kultur und die Kul-
tur als Gemeinschaftsaufgabe im 
Grundgesetz verankern: Die Kul-
turförderung des Bundes und die 
Förderung von Kulturen der Min-
derheiten dauerhaft sichern;
Theater, Orchester, Musikschulen, 
Bibliotheken, Museen und Archive 
in öffentlicher Trägerschaft sichern 
und stärken; die Privatisierung der 
Kultur stoppen;
Arbeits- und Lebensbedingungen 
von freien Künstlerinnen und 
Künstlern verbessern:
· Die Künstlersozialkasse erhalten;
· eine Ausstellungsvergütung ge-

setzlich regeln;
· ein Künstlergemeinschaftsrecht 

einführen: Kulturcents auf urhe-
berrechtlich erloschene Werke 
für die Förderung junger Kunst 
erheben;

· ein modernes Urheberrecht schaf-
fen: die soziale Lage von Kreativen 
tatsächlich verbessern und

· eine Gedenkstättenpolitik auf 
den Säulen der demokratischen 
europäischen und ost- und west-
deutschen Kulturtraditionen ent-
wickeln.

�.2 Sprechen Sie sich für die Veranke-
rung des Staatszieles Kultur im Grund-
gesetz aus? Welche Initiativen wollen 
Sie ergreifen, damit das Staatsziel Kul-
tur im Grundgesetz verankert wird?

Wir sprechen uns ohne Wenn und 
Aber für eine Verankerung des Staats-
zieles Kultur im Grundgesetz aus. 
Es ist höchste Zeit, dass neben den 
natürlichen auch die kulturellen 
Lebensgrundlagen in der Verfassung 
geschützt werden. Diese Forderung 
hat für uns Priorität.

DIE LINKE hat sich im Bund und 
in den Ländern für eine Aufnahme des 
Staatszieles Kultur ins Grundgesetz 
engagiert, so wie von der Enquete-
kommission „Kultur in Deutschland“ 
vorgeschlagen. In allen Landtagen 
wurden dazu von uns Anträge ge-
stellt, in Mecklenburg-Vorpommern 
und Berlin – im Zusammenwirken 
mit der Koalitionspartnerin SPD 
– mit Erfolg. Leider ist die von Berlin 

·

·

·

eingebrachte Bundesratsinitiative 
für ein Staatsziel Kultur am Wider-
stand der CDU-regierten Länder 
gescheitert. Auch im Bundestag ist 
das Staatsziel Kultur inzwischen mit 
Koalitionsmehrheit abgelehnt wor-
den. Dabei war das Staatsziel Kultur 
in der Enquete-Kommission „Kultur 
in Deutschland“ und im Ausschuss 
für Kultur und Medien von allen 
Kulturpolitikern und Kulturpolitiker-
innen der im Bundestag vertretenen 
Parteien befürwortet worden. Die 
SPD verhält sich hier doppelzüngig. 
Durch die Ablehnung hat sie ihre 
Aussagen im jüngst verabschiedeten 
„Regierungsprogramm“ und ihren 
eigenen Fraktionsbeschluss konter-
kariert. DIE LINKE hat Wort gehalten 
und dem Antrag in den Ausschüssen 
und im Plenum zugestimmt. DIE 
LINKE bleibt am Ball. Wir werden 
das Staatsziel Kultur in der neuen 
Legislaturperiode erneut einfordern. 
Gerade in Zeiten einer Finanz- und 
Wirtschaftskrise ist die Verankerung 
des Staatszieles Kultur von größter 
Dringlichkeit, da vorauszusehen ist, 
dass die öffentliche Kulturfinanzie-
rung in naher Zukunft besonders 
gefährdet sein wird. Die Aufnahme 
des Staatszieles Kultur ist ein wich-
tiger Schritt, um die vielfältige Kul-
turlandschaft in Deutschland, die auf 
öffentliche Förderungen angewiesen 
ist, zu erhalten. Durch die Aufnahme 
der Kultur als Staatsziel ist der Gesetz-
geber, aber auch die Verwaltung und 
die Rechtsprechung, zukünftig stärker 
als bisher angewiesen, bei Entschei-
dungen dem Erhalt und der Förderung 
der Kultur Rechnung zu tragen. 

Diese Grundgesetzänderung wür-
de auf höchster Ebene der föderal ver-
fassten Bundesrepublik aufnehmen, 
was in einigen Länderverfassungen 
bereits verankert ist. Die Kulturho-
heit der Länder würde dadurch nicht 
eingeschränkt. Auch im europäischen 
und internationalen Kontext ist die 
Aufnahme der Kultur als Staatsziel 
in das Grundgesetz dringend gebo-
ten. Im Vertrag der Europäischen 
Gemeinschaft ist in Artikel 151 die 
Wahrung und Förderung der Vielfalt 
der Kulturen festgehalten und in der 
Verfassung anderer Mitgliedstaaten 
bereits explizit festgeschrieben.

�.3 Wie stehen Sie dazu, über Gesetze 
Kultureinrichtungen aufzuwerten 
und deren finanzielle Unterstützung 
als wichtige Bildungsfaktoren zur 
Pflichtaufgabe zu machen?

Wir halten die Forderung, Kulturarbeit 
generell zur Pflichtaufgabe der Kom-
munen zu machen, nicht für sinnvoll. 
Kulturarbeit ist schon jetzt eine 

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe. 
Konkret entscheiden die Gemeinde-
organe über die Ausgestaltung der 
Kulturangelegenheiten im Einzelnen 
weitgehend nach freiem Ermessen. 
Diesem Gestaltungsauftrag, der auch 
rechtliche Ausgestaltung mit umfasst, 
müssen sich die Städte, Kreise und 
Gemeinden stellen. Sie haben ihre 
Verantwortung für die Sicherung 
der kulturellen Infrastruktur aktiv 
wahrzunehmen. Auf diesem verant-
wortlichen Umgang wird DIE LINKE 
bestehen, gleichzeitig aber auch im-
mer wieder die Voraussetzungen da-
für einfordern, dass die Kommunen 
diesen Selbstverwaltungsaufgaben 
auch nachkommen können. D.h. sie 
müssen dafür auch die notwendigen 
Mittel erhalten. 

Sinnvoll erscheint uns aber die 
Bildung von Kulturräumen, wie in 
Sachsen und in Hessen schon gesche-
hen. Dort wurden auf unterschiedliche 
Weise rechtliche Voraussetzungen für 
Zusammenschlüsse von Kommunen 
zur gemeinsamen Kulturförderung 
geschaffen. Die Enquete-Kommission 
hat den Ländern empfohlen, Kultur-
räume zu schaffen, um die Lasten der 
Kulturfinanzierung zwischen städ-
tischen Zentren und ländlichen Um-
landgemeinden gerecht zu verteilen 
und Synergieeffekte zu erzielen. Die 
interkommunale Zusammenarbeit 
– wie sie zum Beispiel im Sächsischen 
Kulturraumgesetz verankert wird – 
schließt ein, dass Finanzmittel für Kul-
tur gemeinsam von den Mitgliedern 
des Kulturraumes und dem jeweiligen 
Land aufgebracht werden. Wir sehen 
darin auch einen Weg, die vielfältige 
Kulturlandschaft im Theater- und 
Orchester-Bereich zu sichern und wer-
den dazu entsprechende Initiativen in 
den Landtagen einbringen.

Im Bereich der kulturellen Bildung 
aber halten wir es für geboten, die 
Wahrnehmung dieser Aufgaben als 
Pflichtaufgaben festzuschreiben. Wir 
engagieren uns für Bibliotheksgesetze 
in den Ländern und für länderüber-
greifende Bibliotheksentwicklungs-
pläne. Durch eine Bibliotheksentwick-
lungsagentur sollte eine überregionale 
Kooperation erreicht werden. Auch die 
Musik- und Jugendkunstschulen und 
die kulturelle Erwachsenenbildung 
sollten durch gesetzliche Regelungen 
gesichert werden. In Bezug auf die 
Bibliotheken gehen wir noch einen 
Schritt weiter. In der Enquete-Kom-
mission wurde auch über ein Bundes-
bibliotheksgesetz debattiert, dieses 
unter föderalen Gesichtspunkten aber 
verworfen. Wir haben das bedauert 
und ein Sondervotum eingebracht. 
Wir halten ein solches Gesetz auf Bun-
desebene für unverzichtbar.

Der gesellschaftliche Wert der Bibli-
otheken ist unbestritten, ihr Bestand 
und ihre Zukunft aber sind nicht ge-
sichert, wie wir den Meldungen über 
Schließungen und Kürzungen von 
Etats in den Ländern und Kommu-
nen entnehmen. Eine bundesweite 
gesetzliche Regelung könnte dem 
entgegenwirken.

�.4 Wollen Sie die Vorschläge der 
Enquete-Kommission des Deutschen 
Bundestags Kultur in Deutschland 
zur Änderung des Zuwendungsrechts 
aufgreifen? Wie stehen Sie zu den 
Vorschlägen einer Lockerung des Bes-
serstellungsverbots, der vereinfachten 
Verwendungsnachweisführung, der 
vermehrten Anwendung der Festbe-
tragsfinanzierung, der Ausweisung von 
Mitteln zur Selbstbewirtschaftung?

Die Handlungsempfehlungen zum 
Zuwendungsrecht (BT-Drs. 16/7000, 
S. 171-172) sind mit den Stimmen 
der LINKEN beschlossen worden. Wir 
haben uns aber über deren konkrete 
Umsetzung im Einzelnen noch nicht 
in der Fraktion verständigt. Das bleibt 
als Aufgabe für die neue Legislatur-
periode.

�.5 Wollen Sie das Amt des Kultur-
staatsministers bzw. der Kulturstaats-
ministerin im Bundeskanzleramt 
fortführen? Wollen Sie ein Bundeskul-
turministerium einrichten?

Die Fraktion DIE LINKE. spricht 
sich für eine weitere Stärkung der 
Bundeskulturpolitik durch die Ein-
führung des Amtes eines Bundeskul-
turministers mit Kabinettsrang aus. 
Wir plädieren für eine Bündelung 
der verschiedenen Aufgabenfelder 
in einem Kulturministerium, um 
die Belange der Kultur gegenüber 
anderen Ressorts sowie auf europä-
ischer Ebene wirksamer vertreten zu 
können. Darüber hinaus halten wir 
eine grundlegende Reform der Kom-
petenzverteilung im föderalen Ge-
füge in Richtung eines kooperativen 
Kulturföderalismus für notwendig 
(z.B. durch Wegfall des so genannten 
Kooperationsverbotes von Bund und 
Ländern im Kultur- und Bildungs-
bereich und durch die Aufnahme 
einer Gemeinschaftsaufgabe Kultur 
im Grundgesetz). Eine einheitliche 
Außenvertretung in der Europäischen 
Union ist ebenso unerlässlich.

�.6 Treten Sie für die Fortführung des 
Ausschusses für Kultur und Medien 
des Deutschen Bundestags ein?
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Wir treten für die Fortsetzung der 
Tätigkeit des Ausschusses für Kultur 
und Medien im Deutschen Bundestag 
ebenso wie für die Fortsetzung der 
Arbeit des Unterausschusses Neue 
Medien ein. Positive Wirkungen im 
Sinne eines Bedeutungszuwachses 
für Kultur- und Medienpolitik, einer 
intensiveren Beschäftigung mit den 
Belangen von Kultur und Medien und 
daraus folgende Schritte zur Verbes-
serung der Rahmenbedingungen sind 
nicht zu übersehen. Es ist zunehmend 
gelungen, Kultur- und Medienpolitik 
als eigenständige Politikfelder zu 
etablieren. In jüngster Zeit gewinnt 
im Ausschuss die Medienpolitik an 
Gewicht. Das muss noch verstärkt 
werden. Insbesondere die durch 
die Digitalisierung aufgeworfenen 
neuen Fragen sollten in der Arbeit 
des Ausschusses (und nicht nur des 
Unterausschusses) noch stärker be-
rücksichtigt werden.

2. Kultur- und Medienpolitik im 
internationalen Kontext

2.� Wollen Sie sich dafür einsetzen, 
dass der Kultur- und Medienbereich 
in den GATS-Verhandlungen ausge-
nommen bleibt? Wollen Sie sich dafür 
stark machen, dass bei plurilateralen 
Abkommen Ausnahmen für den 
Kultur- und Medienbereich getroffen 
werden?

Ja, wir werden uns dafür einsetzen, 
dass der Kultur- und Medienbereich 
in den GATS-Verhandlungen aus-
genommen bleibt und uns dafür 
stark machen, dass bei plurilateralen 
Abkommen Ausnahmen für den 
Kultur- und Medienbereich getroffen 
werden. Wir treten dafür ein, dass 
der in der UNESCO-Konvention zur 
kulturellen Vielfalt aufgezeigte Dop-
pelcharakter kultureller Güter auch 
bei den GATS-Verhandlungen wie 
auch bei Entscheidungen innerhalb 
der Europäischen Union Berücksich-
tigung findet. 

Kulturelle Güter und Leistungen 
sind auch Waren. Sie sind in die 
marktwirtschaftlichen Zusammen-
hänge einbezogen. Als Moment der 
Identität und des Selbstbewusstseins 
von Ländern und Regionen sind sie 
zugleich öffentliche Güter und die 
Teilhabe an ihnen ist ein Menschen-
recht. Sie dürfen nicht allein nach 
marktwirtschaftlichen Kriterien 
betrachtet und behandelt werden 
und bedürfen des Schutzes und 
der öffentlichen Förderung. Unser 
Anliegen ist, dass die Möglichkeiten 
zur öffentlichen Förderung im Kultur- 
und Medienbereich erhalten bleiben 
– um auch weiterhin kulturelle und 
mediale Vielfalt und sozial gleichen 
Zugang sichern zu können.

2.2 Welche Maßnahmen wollen Sie 
ergreifen, um europäische und inter-
nationale Konventionen zum Schutz 
der Kultur (wie z.B. UNESCO-Konven-
tion Kulturelle Vielfalt, Konvention 
zum Schutz des audiovisuellen Erbes, 
Welterbekonvention) mit Leben zu 
erfüllen? In welcher Weise wollen Sie 
bei diesem Prozess die organisierte 
Zivilgesellschaft einbeziehen?

Die UNESCO-Konvention für Kultu-
relle Vielfalt hat für uns besonderes 
Gewicht. DIE LINKE ist von Beginn 
an für die Verabschiedung dieser Kon-
vention eingetreten und wir werden 
uns nun sowohl auf nationaler Ebene 
wie auch in der Europäischen Union 
für deren Umsetzung engagieren. 
Dabei sehen wir eine enge Verbin-
dung mit der Umsetzung der im 
Amsterdamer Vertrag festgehaltenen 
sogenannten Kulturverträglichkeits-
klausel. Es geht schlicht darum, alle 
Gesetzesinitiativen auf ihre Folgen für 
den Erhalt und die Entwicklung der 
kulturellen Vielfalt zu prüfen.

Wir begrüßen es, dass Deutschland 
das Europäische Übereinkommen 
zum Schutz des audio-visuellen Erbes 
im September 2008 ratifiziert hat. 
Jetzt gilt es, die generelle Hinterle-
gungspflicht für Filmwerke gesetzlich 
zu verankern und rasch Konzepte zu 
finden, um ausreichende Finanzmit-
tel für die dauerhafte Archivierung 
und Restaurierung des nationalen Fil-
merbes bereitzustellen – siehe hierzu 
unseren Antrag „Finanzierung zur 
Bewahrung des deutschen Filmerbes 
sicherstellen“ (BT-Drs. 16/10509).

DIE LINKE engagiert sich da-
für, dass die Bundesregierung ein 
Vertragsgesetz zur Umsetzung der 
UNESCO-Welterbekonvention in 
Abstimmung mit den Ländern auf 
den Weg bringt, wie von der Enquete-
Kommission empfohlen (siehe BT-
Drs. 16/7000, S. 208).

Wir halten es für notwendig, dass 
sich die Verbände des Kulturbereichs 
nicht nur auf nationaler sondern auch 
auf Europäischer Ebene organisieren 
und die europäische Kulturpolitik 
sparten- und bereichsübergreifend 
beobachten und begleiten. Solche 
Strukturen sind im Entstehen und 
sollten gefördert werden. Ein Pro-
blem ist, dass es sich derzeit nur we-
nige zahlungskräftige Akteure leisten 
können, vor Ort zu sein. Wir regen an, 
dass auf Antrag auch solche zivilge-
sellschaftlichen Organisationen die 
Möglichkeit zur Beteiligung erhalten, 
denen dazu die Mittel fehlen. (Siehe 
auch unsere Antworten auf die Fra-
gen des Deutschen Kulturrates zur 
Wahl des Europäischen Parlaments 
2009).

2.3 Welche Akzente wollen Sie in der 
Auswärtigen Kultur- und Bildungs-
politik setzen?

Wir freuen uns über das wachsende 
Gewicht der Auswärtigen Kultur- und 
Bildungspolitik und die damit ver-
bundene bessere Finanzausstattung. 
Die gesetzten Schwerpunkte der ver-
gangenen Jahre halten wir überwie-
gend für sinnvoll. Es sind insgesamt 
viele begrüßenswerte Aktivitäten zu 
verzeichnen.

Dass dies aber ein Element glaub-
würdiger und nachhaltiger Außen-
politik darstelle, diese Bewertung 
können wir als LINKE so nicht teilen, 
weil die gegenwärtige Außenpolitik 
insgesamt, was die Wirtschaftpolitik, 
aber insbesondere, was die Sicher-
heitspolitik betrifft, unserer Auffas-
sung nach eben nicht nachhaltig 
ist. Eine noch so gute Kulturpolitik 
kann nicht reparieren, was z.B. durch 
Teilnahme an Kriegseinsätzen an 
Glaubwürdigkeit verloren wird.

Darüber hinaus mangelt es un-
serer Meinung nach auch an kon-
zeptionellen Grundlagen für eine 
nachhaltige Strategie der Außen-
kulturpolitik. Wir vermissen auch 
eine wissenschaftliche Expertise der 
auswärtigen Kulturarbeit, die die 
weltpolitischen Entwicklungen und 
Herausforderungen berücksichtigt, 
als Basis für eine Neujustierung 
der Auswärtigen Kulturpolitik. Wir 
unterstützen den Vorschlag, nach 
über 30 Jahren erneut eine Enquete-
Kommission des Deutschen Bundes-
tages zur „Auswärtigen Kulturpolitik“ 
einzusetzen. Nur eine umfassende 
Bestandsaufnahme der Auswärtigen 
Kulturpolitik kann Grundlage für ihre 
wirksame Weiterentwicklung sein. 
Und wir meinen, dass sich auch dieses 
Politikfeld stärker als eigenständiges 
entwickelt sollte. Der Eigenwert und 
die Eigenständigkeit von Kultur und 
Kulturpolitik sollten auch in den 
auswärtigen Beziehungen behauptet 
und einer Instrumentalisierung ent-
gegengewirkt werden. 

In diesem Zusammenhang wäre 
auch zu überlegen, ob die Ansiedlung 
des Unterausschusses Auswärtige 
Kulturpolitik beim Auswärtigen Aus-
schuss sinnvoll ist, obwohl die Arbeit 
des Unterausschusses in dieser Le-
gislaturperiode sehr erfolgreich war. 
Zweifellos muss es weiter einen sol-

chen Unterausschuss geben. Er wäre 
aber vielleicht besser beim Ausschuss 
für Kultur und Medien aufgehoben, 
sollten doch die Kulturinnenpoli-
tik und die Kulturaußenpolitik den 
gleichen Grundsätzen folgen. Es gilt, 
den Dialog der Kulturen zu befördern 
und vielfältige Möglichkeiten der 
Begegnung und des Austauschs zu 
schaffen - sowohl in den auswärtigen 
Beziehungen als auch innerhalb des 
Landes.

DIE LINKE will, dass der Kul-
turaustausch innerhalb der EU und 
darüber hinaus weiter gefördert und 
intensiviert wird, und zwar im Sinne 
einer „Zweibahnstraße“ und des 
Austauschs „auf Augenhöhe“. Unsere 
europäischen Nachbarländer im Os-
ten wie im Westen sollten angesichts 
neuer Aufgaben in der islamischen 
Welt, in Afrika oder in China nicht 
aus dem Blickfeld geraten. Außerhalb 
Europas besteht die Herausforderung 
darin, gemeinsam mit den Institu-
tionen Auswärtiger Kulturpolitik 
anderer Mitgliedsländer der Euro-
päischen Union zu einer stärkeren 
Koordinierung von Programmen bis 
hin zu einer gemeinsamen Auswärti-
gen Kulturpolitik zu gelangen.

2.4 Welche Maßnahmen wollen Sie 
ergreifen, um die organisierte Zivil-
gesellschaft in die Lage zu versetzen, 
sich an europäischen Entscheidungs-
prozessen zu beteiligen und an der 
offenen Methode der Koordinierung 
der europäischen Kulturpolitik mit-
zuwirken?

Wir wollen eine Europäische Union 
mit demokratischen Institutionen 
und transparenten Entscheidungs-
prozessen. Die Institutionen der EU 
sollten sich stärker für die Beteiligung 
der Zivilgesellschaften öffnen, die so 
die Möglichkeit erhalten, schon bei 
der Entscheidungsfindung mitzuwir-
ken und die Umsetzung getroffener 
Entscheidungen zu begleiten. Not-
wendig ist eine bessere Information 
über die Entscheidungsprozesse. Vor 
allem aber müssen die Akteure und 
Akteurinnen auch die notwendige 
Unterstützung erhalten, um an die-
sem Dialog teilnehmen zu können 
(siehe 2.2.).

3. Arbeitsmarkt- und  
Sozialpolitik

3.� Wie sehen Sie die Zukunft der 
Künstlersozialversicherung? Wollen 
Sie den Bundeszuschuss bei 20% 
beibehalten, absenken oder erhöhen?

Aktuell geht es um den Erhalt und die 
Stärkung der Künstlersozialversiche-
rung. Sie gehört zu den wichtigsten 
kultur- und sozialpolitischen Errun-
genschaften der Bundesrepublik und 
darf nicht Preis gegeben werden. Sie 
ist letztendlich Deutschlands größte 
und effektivste Künstlerförderung 
und in dieser Art weltweit einmalig. 
Längerfristig wollen wir im Gesund-
heitsbereich eine solidarische Bürger-
innen- und Bürgerversicherung ein-
führen, die auch diese Berufsgruppen 
einschließt und ihnen mehr Sicher-
heit bietet. Die gesetzliche Renten-
versicherung wollen wir längerfristig 
in eine solidarische Erwerbstätigen-
versicherung umwandeln, in die alle 
Berufsgruppen, Freiberufler, Selbst-
ständige usw. einbezogen werden.

Der Bundeszuschuss sollte derzeit 
bei 20 Prozent beibehalten werden. 
Die abgabepflichtigen Verwerter 
stärker heranzuziehen, wie es ge-
genwärtig geschieht, ist aus unserer 
Sicht der richtige Weg, um die Finan-
zierung der Künstlersozialkasse auf 
eine sichere Grundlage zu stellen. 
Mit der jüngsten Künstlersozialversi-
cherungsnovelle wurde die Kontrolle 
der Abgabepflicht von Unternehmen 
deutlich verstärkt. Einzelne Verwerter 
können sich der Abgabepflicht nun 
nicht mehr auf Kosten der anderen 
entziehen. Die Künstlersozialver-
sicherung ruht damit auf breiteren 
Schultern, wodurch auch der Ab-

gabesatz für 2009 gesenkt werden 
konnte.
Bevor weitere Reformschritte gegan-
gen werden – wie von der Enquete-
Kommission „Kultur in Deutschland“ 
empfohlen – sollten zunächst die Er-
gebnisse der Novelle des Künstlerso-
zialversicherungsgesetzes gründlich 
ausgewertet werden.

Wichtig ist uns, dass an dem im 
Künstlersozialversicherungsgesetz 
formulierten offenen Künstlerbegriff 
festgehalten wird; denn nur so kann 
dem stetigen Wandel im Kulturbe-
reich und seinen Tätigkeitsfeldern 
Rechnung getragen werden. Die Ent-
wicklung der Berufsbilder ist so dy-
namisch, dass jede andere Regelung 
zu nicht vertretbaren Ausgrenzungen 
führen würde.

Deshalb unterstützen wir nach-
drücklich die Handlungsempfehlung, 
Modelle zur sozialen Absicherung von 
in Kulturberufen selbstständig Tätigen 
zu entwickeln, die früher üblicherwei-
se abhängig beschäftigt waren und 
nunmehr nicht Mitglieder der Künst-
lersozialversicherung werden können, 
wie zum Beispiel Kunsthistoriker und -
historikerinnen, Kulturmanagerinnen 
und -manager, wissenschaftliche 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an 
Museen, Dozentinnen und Dozenten 
an kulturellen Bildungsstätten und 
Einrichtungen der Erwachsenenbil-
dung (BT-Drs. 16/7000, S. 302).

Angesichts der Tatsache, dass 
immer mehr Erwerbstätige in un-
stetige Beschäftigungsverhältnisse 
und prekäre Existenzen gedrängt 
werden, hält DIE LINKE es für drin-
gend notwendig, Lösungen auch für 
jene freiberuflich und selbstständig 
Tätigen zu finden, die derzeit nicht 
in die sozialen Sicherungssysteme 
einbezogen sind.

3.2 Sehen Sie das Erfordernis beim 
Arbeitslosengeld II die Zuständig-
keiten für Kulturberufe in den Re-
gionaldirektionen der Arbeitsagen-
turen zu bündeln? Wollen Sie sich 
für eine stärkere Zusammenarbeit 
der Bundesagentur für Arbeit mit 
den Kulturverbänden einsetzen, da-
mit die spezifischen Belange der 
Kulturberufe stärkere Berücksichti-
gung finden?

Wir wollen die Künstlerdienste er-
halten und ausbauen. Ziel sollte sein, 
dass bundesweit gut erreichbare 
Künstlerdienste vorhanden sind 
(siehe BT-Drs. 16/7000 S. 250). Dies 
setzt voraus, dass eine ausreichende 
Anzahl von einschlägig qualifizierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
eingestellt wird und dass die Dienste 
möglichst einfach und d.h. auch 
möglichst dezentral erreichbar sind. 
Das ist derzeit nicht gegeben. Eine 
Bündelung der – auszubauenden 
– Beratungskompetenz ist in die-
sem Zusammenhang sicherlich von 
Nutzen. Die Regionaldirektionen 
könnten ein geeigneter Ort für eine 
Bündelung sein.

Wichtig ist bei der Vermittlung 
generell, dass die bestehenden be-
ruflichen Qualifikationen und Er-
fahrungen geachtet werden. Dem 
stehen die gesetzlichen Regelungen 
– insbesondere seit den Hartz-Geset-
zen – massiv entgegen. Daher müssen 
die Zumutbarkeitskriterien im SGB III 
(Arbeitslosenversicherung) deutlich 
verbessert werden. Im SGB II („Hartz 
IV“) ist die Maxime, dass jede Arbeit 
unter massiver Sanktionsandrohung 
angenommen werden muss, zu strei-
chen. Sanktionen darf es aus Sicht 
der LINKEN im Bereich der „Grund-
sicherung für Arbeitsuchende“ nicht 
geben. Erst unter diesen gesetzlichen 
Bedingungen wird eine zielgruppen-
orientierte Arbeitsmarktpolitik und 
Vermittlung möglich.

Eine stärkere Zusammenarbeit 
der Bundesagentur für Arbeit mit 
den Kulturverbänden ist sinnvoll. 
Mittels Handlungsanweisungen der 
Nürnberger Bundesagentur können 
auf diese Weise die speziellen Belange 
der Kulturschaffenden auch an die 

zuständigen Arbeitsagenturen und 
ARGEn kommuniziert werden.
Wir sehen darin auch eine Möglich-
keit, dass Personal in den JobCentern 
zu qualifizieren. So haben auf Initia-
tive des Berufsverbandes Bildender 
Künstler Berlins alle Berliner JobCen-
ter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
benannt, die sich im Berufsbild „Bil-
dende Kunst“ sachkundig machen 
wollen und als Ansprechpartner und 
Ansprechpartnerinnen für Künstle-
rinnen und Künstler und auch für 
die Sachbearbeiterinnen und Sach-
bearbeiter in den JobCentern selbst 
zur Verfügung stehen. Sie sollen mit-
helfen, auch im Einzelfall die jeweils 
beste Lösung für Künstlerinnen und 
Künstler zu finden, die Leistungen 
nach dem SGB II beziehen müssen 
oder wollen.

3.3 Wollen Sie die Rahmenfrist für den 
Bezug von Arbeitslosengeld I ändern? 
Wenn ja, wie wollen Sie sie ändern?

DIE LINKE tritt dafür ein, dass die 
in Folge der Hartz-IV-Gesetze vom 
Bezug zum Arbeitslosengeld faktisch 
ausgeschlossenen Kultur-, Medien- 
und Filmschaffenden diese soziale 
Leistung wieder erhalten. Für sie soll 
die zur Erlangung von Arbeitslosen-
geld I (ALG I) erforderliche Anwart-
schaftszeit (§ 123 SGB III) von zwölf 
Monaten auf fünf Monate verkürzt 
werden – siehe hierzu unseren Antrag 
„Anpassung der Sozialgesetzgebung 
für Kultur-, Medien- und Filmschaf-
fende“ (BT-Drs. 16/6080). DIE LINKE 
meint, dass eine solche Regelung den 
betroffenen Berufsgruppen am besten 
diente. Sie würde es erlauben, nicht 
nur die wenigen Kultur-, Medien- und 
Filmschaffenden mit guter Auftrags-
lage abzusichern, sondern auch eine 
Mehrheit von Kreativbeschäftigten 
mit einem darunter liegenden Niveau. 
Unser Antrag wurde im Bundestag 
von den anderen Parteien abgelehnt. 
Nun hat die Bundesregierung in-
zwischen ein Gesetz vorgelegt, nach 
dem abhängig Beschäftigte künftig 
bereits nach sechs Monaten statt der 
üblichen zwölf Monate Anwartschafts-
zeit Anspruch auf Arbeitslosengeld I 
haben. Das ist ein Schritt in die richtige 
Richtung, hilft aber vielen Betroffenen 
im Film- und Kulturbereich nicht. 
Unser wesentlicher Kritikpunkt ist die 
vorgesehene 6-Wochenfrist, die zu 
kurz bemessen ist, mindestens zwei 
Monate wären notwendig. Kritisch 
sehen wir darüber hinaus die vorgese-
hene Verdienstgrenze, die dazu führt, 
dass betroffene Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen bereits ab einem 
nur mittleren Verdienst auch weiterhin 
keinen Anspruch auf ALG I haben.

4.  Steuerpolitik

4.� Umsatzsteuerbefreiung und Um-
satzsteuerermäßigung spielen im Be-
reich Kunst, Kultur und Bürgerschaft-
lichem Engagement eine wesentliche 
Rolle. Wollen Sie dieses Instrument der 
indirekten Kulturförderung auf nati-
onaler und europarechtlicher Ebene 
beibehalten? Wollen Sie sich für ein 
Optionsmodell bei der Umsatzsteu-
erbefreiung einsetzen?

Wir wollen, dass der ermäßigte Um-
satzsteuersatz für Kulturgüter auf 
nationaler und europäischer Ebene 
erhalten bleibt. Er sollte künftig auch 
für die Kunstfotografie gelten (siehe 
BT-Drs. 16/7000, S. 258). DIE LINKE 
ist dafür, gemeinnützigen kulturellen 
Einrichtungen ein Wahlrecht einzu-
räumen, ob sie die Umsatzsteuerbe-
freiung in Anspruch nehmen wollen 
oder nicht, wie von der Enquetekom-
mission empfohlen (BT-Drs. 16/7000, 
S. 195).

4.2 Wollen Sie sich auf der europä-
ischen Ebene für eine Vereinfachung 
der beschränkten Steuerpflicht aus-
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ländischer Künstler einsetzen? Wie 
stehen Sie zu dem niederländischen 
Modell der Besteuerung ausländischer 
Künstler, das bei Künstler aus Staaten 
mit denen ein Doppelbesteuerungsab-
kommen besteht, eine Besteuerung im 
Wohnsitzland vorsieht?

Die Enquete-Kommission hat sich 
in ihrem Abschlussbericht mit der 
bisherigen Praxis der Besteuerung 
ausländischer Künstler und Künst-
lerinnen kritisch auseinandergesetzt 
und empfohlen, die Vorschriften 
entsprechend der jüngsten Rechts-
sprechung des europäischen Ge-
richtshofs neu zu fassen (siehe 
BT-Drs. 16/7000 S. 257). Mit dem Jah-
ressteuergesetz 2009 ist aber wieder 
nur Flickwerk entstanden und keine 
grundlegende europarechtsfeste Lö-
sung der Probleme erreicht worden. 
Darum muss weiter gerungen wer-
den. Eine Lösung in Anlehnung an 
das holländische Modell der Besteu-
erung ausländischer Künstlerinnen 
und Künstler, wie vom Deutschen 
Kulturrat schon seit langem vor-
geschlagen, erscheint uns als eine 
mögliche Variante. Danach müssten 
ausländische Künstler und Künstler-
innen, die aus Ländern kommen, 
mit denen ein Doppelbesteuerungs-
abkommen besteht, ihre Einkünfte 
aus Deutschland ausschließlich in 
ihrem Wohnsitzland besteuern. Wir 
werden auch dieses Modell mit in die 
Debatte bringen.

4.3 Streben Sie weitere steuerliche 
Regelungen an, um angesichts der 
Wirtschafts- und Finanzkrise privates 
Engagement für den Kulturbereich 
(Spenden, Sponsoring, Stiftungen) zu 
stärken?

Vorrang hat für uns die Sicherung der 
öffentlichen Finanzierung. Daneben 
aber halten wir es für notwendig, 
die Rahmenbedingungen für die 
Tätigkeit der Stiftungen, wie auch für 
das Engagement von Spendern und 
Spenderinnen sowie Sponsorinnen 
und Sponsoren im Kulturbereich 
weiter zu verbessern. Die Enquete-
Kommission hat dafür eine ganze 
Reihe von Vorschlägen gemacht. 
Wir werden gemeinsam mit unseren 
Steuerpolitikerinnen und -politikern 
prüfen, welche parlamentarischen In-
itiativen wir mit Blick auf die Finanz- 
und Wirtschaftskrise ergreifen.

5.  
 Urheberrecht

5.� Welche Möglichkeiten sehen Sie, 
die Forderung nach ausgewogenen 
Vertragsbedingungen sowie einer 
angemessenen Aufteilung der Ver-
wertungsrechte zwischen Verwertern 
einerseits und Urhebern, ausübenden 
Künstlern und Produzenten anderer-
seits politisch zu unterstützen?

Aus Sicht der LINKEN ist eine Stär-
kung der Rechte und Wirkungsmög-
lichkeiten der Kreativen dringend 
notwendig. Das 2002 verabschiedete 
Urhebervertragsrecht hat zwar bis-
lang nicht zu den erhofften Verbesse-
rungen für die Kreativen geführt. Das 
ist aber kein Grund, es grundsätzlich 
in Frage zu stellen. Es geht nach wie 
vor darum, es durchzusetzen. Die 
vorgesehenen verbindlichen Verein-
barungen über eine angemessene 
Vergütung in den einzelnen Branchen 
müssen endlich abgeschlossen wer-
den. Wir würden an anderer Stelle bei 
der Reform des Urheberrechts anset-
zen. Der so genannte „Zweite Korb“ 
des Urheberrechts in der Informati-
onsgesellschaft fiel zum Nachteil der 
Urheberinnen und Urheber aus. Wir 
haben unsere grundsätzlich kritische 
Position und unseren Änderungsbe-
darf in einem Entschließungsantrag 
formuliert (BT-Drs. 16/5944), dessen 
wesentliche Punkte beim „dritten 
Korb“ ihrer Umsetzung harren. In 

diesem Zusammenhang wird sich 
DIE LINKE auch für eine Ausstel-
lungsvergütung für bildende Künst-
lerinnen und Künstler und für ein 
Künstlergemeinschaftsrechtsgesetz 
stark machen.

5.2 Halten Sie insbes. in Hinblick 
auf die Entwicklung der Wissens- 
und Informationsgesellschaft eine 
weitere Reform des Urheberrechts 
für notwendig? Wie stehen Sie zu 
Forderungen nach erleichtertem bzw. 
offenem Zugang zu urheberrechtlich 
geschützten Informationen im Span-
nungsverhältnis zur angemessenen 
Vergütung der Urheber und Leistungs-
schutzberechtigten?

Bei der Anpassung des Urheberrechts 
steht die Frage, wie einerseits der 
Schutz des geistigen Eigentums und 
andererseits der freie Zugang zu 
Bildung, Wissen und Kultur besser 
gewährleistet werden kann. Das 
Urheberrecht darf nicht zum „In-
dustrierecht“ verkommen, sondern 
muss die Interessen der Kreativen in 
den Mittelpunkt stellen. In Deutsch-
land ist die private Vervielfältigung 
zwar erlaubt, kann aber derzeit nicht 
umfassend gegen technische Schutz-
maßnahmen durchgesetzt werden. 
Im digitalen Umfeld begehen private 
Endnutzerinnen und -nutzer oft un-
bewusst Urheberrechtsverletzungen. 
Diese Grenzüberschreitungen auch 
dann zu kriminalisieren, wenn sie sich 
im Bagatellbereich bewegen, ist der 
Akzeptanz des Urheberrechts abträg-
lich. Auch in der Frage des Schutzes 
von Urheber- und Leistungsschutz-
rechten aus geistiger Produktion steht 
für uns die soziale Absicherung der 
kreativ Tätigen im Mittelpunkt unserer 
Politik. Diese geht einer individuellen 
kreativen Leistung voraus und muss 
mit den außerordentlichen Möglich-
keiten und Chancen digitaler Wissens- 
und Kulturverbreitung in Einklang 
gebracht werden. Das Internet bietet 
Chancen, neue Geschäftsmodelle 
im Sinne der Nutzer wie auch der 
Kreativen zu entwickeln. Sie gilt es zu 
fördern.

5.3 Die Enquete-Kommission des 
Deutschen Bundestags Kultur in 
Deutschland hat die sozialen und 
kulturellen Funktionen der Verwer-
tungsgesellschaften betont. Sehen 
auch Sie dies als Leitbild des Urhe-
berrechtswahrnehmungsgesetzes? Wie 
können Sie sich vorstellen, dass Ver-
wertungsgesellschaften auch künftig 
ihren Aufgaben nachkommen?

Die kulturellen und sozialen Funkti-
onen der Verwertungsgesellschaften 
gilt es zu erhalten. Es ist nicht akzep-
tabel, für den Online-Bereich Aus-
gründungen zuzulassen, die weder 
einem kulturellen und sozialen Auftrag 
nachkommen noch dem deutschen 
Aufsichtsrecht unterliegen. Wir be-
fürworten kooperative Regelungen 
auf europäischer Ebene in Frage der 
gebietsübergreifenden Lizenzierung 
von Online-Inhalten. Zu diesem Zweck 
könnte der Tätigkeitsbereich der Ver-
wertungsgesellschaften auf der Ebene 
der Europäischen Union normiert 
werden sowie Richtlinien in Hinsicht 
auf Aufsicht, Transparenz und Infor-
mationspflichten erlassen werden.

5.4 Halten Sie eine Kultur-Flatrate 
für wünschenswert? Wenn ja, welches 
Modell präferieren Sie?

DIE LINKE hält es für dringend not-
wendig, über neue Lösungsansätze zu 
diskutieren, die einen transparenten 
und freien Zugang zu Informationen 
und allen Kulturgütern ermöglichen 
und den Urheberinnen und Urhe-
bern eine angemessene Vergütung 
gewährleisten. Das gesellschaftlich 
bereits diskutierte Konzept, der 
Kultur-Flatrate ist eine der Möglich-
keiten. Am 15. Mai 2009 hat sich die 
Fraktion auf einer Konferenz, an der 
auch Vertreterinnen und Vertreter des 
Kulturrats als Gäste teilnahmen, mit 

den Fragen des geistigen Eigentums 
im digitalen Zeitalter ausführlich be-
schäftigt. Wir haben verabredet, dass 
wir die verschiedenen Modelle einer 
Kultur-Flatrate mit den betroffenen 
Kulturverbänden diskutieren und 
prüfen wollen, welches der geeignete 
Weg ist.

5.5 Befürworten Sie auch unter Be-
rücksichtigung des Spannungsver-
hältnisses zum Datenschutz gesetz-
liche Regelungen, die eine stärkere 
Einbindung von Internetprovidern 
bei der Verfolgung von Rechtsverlet-
zungen ermöglichen?

Nein, im Gegenteil. Internetprovider 
sind in erster Linie technische Dienst-
leister. Weder darf auf diese eine 
überbordende Haftung für eigene 
vermittelte Inhalte abgewälzt werden, 
noch sollen diese zu quasi-staatlichen 
Ermittlern werden, die strukturell zur 
Verfolgung von Rechtsverletzungen 
eingesetzt werden können. Das staat-
liche Strafverfolgungsmonopol darf 
nicht unterlaufen werden. Inter-
netprovider haben weder die Kom-
petenzen noch die Kapazitäten in 
diesem Bereich staatliche Aufgaben 
zu ersetzen. Dies gilt insbesondere 
auch vor dem Hintergrund von da-
tenschutzrechtlichen Belangen der 
Nutzerinnen und Nutzer.

Das Ziel muss sein, einerseits 
möglichst wenige Daten zu erhe-
ben und andererseits diese Daten 
nicht unkontrolliert zu privaten 
Ermittlungszwecken von Internet-
providern bereitzustellen. Wird 
eine schleichende Privatisierung 
der Verfolgung bei Rechtsverstößen 
eingeführt, so untergräbt dies nicht 
nur das Gewaltmonopol des Staates, 
sondern öffnet auch Missbrauch Tür 
und Tor.

6.  Kulturwirtschaft

6.� Wollen Sie die Initiative Kultur- 
und Kreativwirtschaft der Bundesre-
gierung fortsetzen? Wenn ja, welche 
Akzente wollen Sie künftig setzen?

Grundsätzlich begrüßen wir, dass es 
zu einer Initiative zur Stärkung der 
Kulturwirtschaft auf Bundesebene 
gekommen ist. Als LINKE sehen wir 
hier auch den Bund in der Pflicht 
und keineswegs nur die Länder. 
Wichtig ist uns, dass die bestehen-
den Existenzgründerprogramme 
und Beratungsangebote sowie die 
Mittelstandspolitik künftig stärker 
auf die speziellen Anforderungen von 
Klein- und Kleinstunternehmen der 
Kultur- und Kreativwirtschaft ausge-
richtet werden. Und wir wollen, dass 
die sozialen Probleme der Beschäf-
tigten stärker Berücksichtigung finden. 
Hier sehen wir einen Schwachpunkt 
in der bisherigen Arbeit der Bundes-
regierung. Die soziale und wirtschaft-
liche Situation der Künstlerinnen und 
Künstler, künstlerisch Kreativen und 
Kulturschaffenden, die sich gerade in 
den neuen Bereichen der Kreativwirt-
schaft überwiegend in prekärer sozi-
aler Situation befinden, muss dringend 
verbessert werden. Dies haben wir in 
mehreren Anträgen thematisiert. So 
fordern wir ein „Fair-Work-Siegel für 
Computerspiele“ (BT-Drs. 16/8178) 
und die Koppelung von Filmförder-
mitteln an die Einhaltung sozialer Min-
deststandards für die Beschäftigten 
(BT-Drs. 16/10889). Auch künftig wird 
dies ein Schwerpunkt der Arbeit der 
Linksfraktion sein. Das Fachgespräch 
zur Kulturwirtschaft am 25. Mai 2009 
hat uns in diesem Vorhaben bestärkt. 
Die Ergebnisse werden dokumentiert 
und in unsere parlamentarischen Ini-
tiativen einfließen.

6.2 Welche Maßnahmen zur Stärkung 
der Kulturwirtschaft wollen Sie gerade 
angesichts der Marktveränderungen 
infolge der Digitalisierung ergreifen? 
Sehen Sie das Erfordernis für spezielle 
Investitionsprogramme?
Ohne zusätzliche Investitionen wer-

den die Probleme der Digitalisierung 
nicht gemeistert werden können. So 
ist es z.B. notwendig, ausreichende 
Finanzmittel für die dauerhafte Ar-
chivierung und Restaurierung des 
nationalen Filmerbes bereitzustellen 
– siehe hierzu unseren Antrag „Finan-
zierung zur Bewahrung des deutschen 
Filmerbes sicherstellen“ (BT-Drs. 
16/10509). Und auch die kommunalen 
Kinos brauchen dringend finanzielle 
Unterstützung bei der Umstellung auf 
digitale Projektion.

7.  Kulturelle Bildung

7.� Werden Sie das Zukunftsthema 
Bildung zu einem Querschnittsthema 
der Jugend-, Bildungs-, Sozial- und 
Kulturpolitik machen und welche Vor-
stellungen haben Sie, kulturelle Bil-
dungspolitik als Aufgabe des Bundes 
auszugestalten?

Die Voraussetzungen für kulturelle 
Bildung zu verbessern und einen 
sozial gleichen Zugang für alle zu 
sichern, sehen wir als eine der we-
sentlichen Aufgaben und als ein 
Querschnittsthema, das neben der 
Kulturpolitik vor allem die Bildungs-
politik, Medienpolitik, Jugendpolitik 
und Kommunalpolitik berührt. Auch 
in der Bildungspolitik ist dies ein 
Thema für alle Verantwortlichen 
– von den Kindertagesstätten, über 
die Schulen bis zu den Hochschulen 
und zur Weiterbildung. Wir wollen 
die Einrichtungen und Orte der 
kulturellen Bildung, wie Museen, Bi-
bliotheken, Musik- und Jugendkunst-
schulen gemeinsam mit den Ländern 
stärken und kulturelle Bildung als 
unverzichtbare, feste Aufgabe in der 
Kultur-, Bildungs- und Jugendarbeit 
verankern. In Ländern und Kommen 
geht es darum, bestehende Angebote 
zu erhalten, gelungene Projekte 
und Initiativen zu verstetigen und 
neue Möglichkeiten für ressortü-
bergreifende Kooperationen in der 
Kulturvermittlung und kulturellen 
Bildung zu schaffen. Dazu bedarf 
es einer nationalen Anstrengung, 
der Bündelung der Kräfte und der 
Unterstützung der Länder und Kom-
munen durch den Bund. Er sollte 
hierbei eine koordinierende Aufgabe 
wahrnehmen und dafür die notwen-
digen Kompetenzen erhalten. Und er 
sollte auch weiterhin die Möglichkeit 
haben, Modellprojekte und vor-
wärtsweisende Initiativen in diesem 
Bereich in den Ländern zu fördern. In 
unserem Entschließungsantrag zum 
Gesetz der Koalitionsfraktionen zur 
Änderung des Grundgesetzes und 
zum Entwurf eines Begleitgesetzes 
zur zweiten Föderalismusreform 
(BT-Drs. 16/12410) sprechen wir 
uns deshalb für eine Aufhebung des 
Kooperationsverbots in Artikel 104 
b aus. Darüber hinaus fordern wir 
die Einfügung einer Gemeinschafts-
aufgabe Bildung in Artikel 91 a, die 
es dem Bund ermöglicht, in allen 
Bereichen der Bildung bei Aufga-
ben von überregionaler Bedeutung, 
insbesondere durch die Gewährung 
von Finanzhilfen beim Ausbau der 
Bildungsinfrastruktur mitzuwirken 
(siehe BT-Drs. Nr. 16/13231).

7.2 Zum Verständnis von Kultur be-
darf es der kulturellen Bildung. Was 
können Sie dazu beitragen, dass Kul-
tur in einer breiten Definition in der 
Schule Berücksichtigung findet?

Kultur und Bildung sind für DIE 
LINKE zwei Seiten einer Medaille. 
Das verdeutlichen wir auch in un-
serem Vorschlag, ein Grundrecht auf 
Bildung in die Verfassung aufzuneh-
men. Bildung sollte unserer Meinung 
nach auf die volle Entwicklung der 
menschlichen Persönlichkeit ge-
richtet sein und kulturelle Bildung 
(im engeren wie im weiteren Sinne) 
einschließen. Insofern geht es sowohl 
um ein weites Verständnis von Kultur 
als auch von Bildung, für das wir so-
wohl in unseren eigenen Reihen als 

auch in der Öffentlichkeit werben.
Weil uns dieses Thema besonders 
wichtig ist haben wir uns am 30.11. 
und am 01.12.2007 in Berlin, im 
Theater an der Parkaue und im The-
aterhaus Mitte, mit Künstlerinnen 
und Künstlern und Kulturschaf-
fenden, mit Wissenschaftlern und 
Wissenschaftlerinnen und Politikern 
und Politikerinnen aus dem Kultur-, 
Bildungs-, Jugend- und Medienbe-
reich über die Notwendigkeit und 
die Chancen kultureller Bildung 
unter dem Motto „Für alle und von 
Anfang an“ verständigt. Die Ergeb-
nisse der Podiumsdiskussionen und 
der Vorstellung der Projekte aus ver-
schiedenen Sparten liegen in einer 
Dokumentation vor. Am 1. April 2009 
haben wir diese Debatte in einem 
workshop zu Bildung und Kultur im 
Rahmen einer Anhörung der Fraktion 
zu sozialen Grundrechten fortgesetzt. 
Die Ergebnisse werden ebenfalls do-
kumentiert. 

Es geht uns um ganzheitliche 
Bildung, nicht nur um Lesen, Schrei-
ben, Rechnen, sondern auch um 
ästhetische Bildung und Entwick-
lung der Sinne. Wenn wir von kultu-
reller Bildung sprechen, geht es im 
weiteren Sinne um die Aneignung 
der Gesamtheit der Kultur einer 
Gesellschaft, d.h. der Gesamtheit 
der unverwechselbaren geistigen, 
materiellen, intellektuellen und 
emotionalen Eigenschaften, die 
eine Gesellschaft oder eine soziale 
Gruppe kennzeichnen, und die 
über Kunst und Literatur hinaus 
auch Lebensformen, Formen des 
Zusammenlebens, Wertesysteme, 
Traditionen und Überzeugungen 
umfasst (siehe Erklärung der UN-
ESCO-Weltkonferenz über Kultur-
politik in Mexiko-City 1982). Dies ist 
Aufgabe der Schule als Ganzes wie 
auch aller anderen Bildungseinrich-
tungen. Zugleich sollten die künstle-
rischen Fächer und die ästhetische 
Früherziehung gestärkt werden. 
Auch Medienbildung ist ein unver-
zichtbarer Bestandteil von Bildung. 
Es geht um das Recht auf Bildung 
für alle von Anfang an, um einen 
freien, sozial gleichen Zugang aller 
zum kulturellen Reichtum dieser 
Gesellschaft. Bedingungen für die 
kulturelle Teilhabe aller zu schaffen, 
insbesondere für jene Kinder und 
Jugendlichen, die von sozialer oder 
Bildungsbenachteiligung betroffen 
sind, ist eine Herausforderung an die 
gesamte Gesellschaft. 

Die Enquete-Kommission hat 
einen umfangreichen Katalog von 
Empfehlungen vorgelegt, wie die 
kulturelle Bildung im schulischen, 
vorschulischen und außerschu-
lischen Bereich gestärkt werden 
kann. Diesen Katalog unterstützen 
wir nachdrücklich (siehe BT-Drs. 
16/7000, S. 397- 405).

7.3 Wie sollen sich die Förderinstru-
mente auf Bundesebene (z.B. Kinder- 
und Jugendplan und Bundesalten-
plan) in Hinblick auf die Förderung 
kultureller Bildung zukünftig ent-
wickeln? Werden Sie sich für eine 
Aufstockung der Mittel in diesen 
Programmen einsetzen?

Unserer Auffassung nach reichen 
die Investitionen in die kulturelle 
Bildung keinesfalls aus, wir werden 
uns für eine Aufstockung der Mittel 
in diesen Programmen einsetzen. 
Darüber hinaus plädiert DIE LINKE 
für einen Sonderfonds Kinder- und 
Jugendarbeit in Höhe von jährlich 
50 Millionen Euro, der auch für die 
kulturelle Bildung von Kindern und 
Jugendlichen zur Verfügung stehen 
soll.

7.4 Wie sollen sich Förderprogramme 
wie bundesweite Wettbewerbe, Mo-
dellprojekte und Forschungsförde-
rungen im Bereich der kulturellen 
Bildung entwickeln?
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Antwort Die Linke
Wir unterstützen die Empfehlung der 
Enquete-Kommission, eine Bundes-
zentrale für kulturelle Bildung ein-
zurichten, um die Entwicklung in-
novativer Konzepte, die Vernetzung 
der Akteure und die Fortbildung von 
Multiplikatoren zu befördern. Sie soll 
unter anderem die Forschung zu den 
Wirkungen und Methoden kultureller 
Bildung in Modellversuchen fördern. 
Ebenso sprechen wir uns dafür aus, 
bundesweite Wettbewerbe für alle 
Sparten der kulturellen Bildung ein-
zuführen, sie stärker miteinander zu 
vernetzen und öffentlichkeitswirk-

samer zu präsentieren. (Siehe BT-Drs. 
16/7000, S. 298).

7.5 Wollen Sie die Zahl der Plätze für 
das Freiwillige Soziale Jahr Kultur 
erhöhen? Werden Sie sich dafür einset-
zen, dass die Förderpauschalen analog 
zum Freiwilligen Ökologischen Jahr 
erhöht werden?

DIE LINKE wird sich auch in der 
kommenden Legislaturperiode da-
für einsetzen, die Zahl der Plätze für 
das Freiwillige Soziale Jahr Kultur 
zu erhöhen und die Förderpau-
schalen analog zum Freiwilligen 
Ökologischen Jahr anzuheben, denn 
dieses gesellschaftliche Engagement 
junger Menschen unterstützen wir 
aus ganzem Herzen.

Antwort der FDP

1. Kulturpolitik auf bundespoli-
tischer Ebene

�.� Welche kulturpolitischen Akzente 
wollen Sie in der nächsten Legisla-
turperiode setzen? Welche Anliegen 
sind Ihnen besonders wichtig, um die 
Rolle der Kultur in der Gesellschaft 
zu stärken? 

Die Verankerung des Staatsziels 
Kultur ins Grundgesetz ist uns ein 
wichtiges Anliegen für die nächste 
Legislaturperiode. Um die Rolle der 
Kultur in der Gesellschaft zu stär-
ken, bedarf es aber nicht nur eines 
Staatsziels, sondern insbesondere 
der Stärkung der kulturellen Bildung. 
Unsere Aufgabe ist es, das Thema 
ganz nach oben auf die Tagesordnung 
zu setzen. Deutschland muss seinem 
Anspruch als Kulturnation gerecht 
werden und diesen Anspruch auch 
leben. Wir müssen darauf hinarbei-
ten, dass auch die Jugend Interesse 
an der Kultur hat. Ohne Kunst und 
Kultur ist die Gesellschaft nicht kre-
ativ, die Wirtschaft nicht innovativ, 
die Bildung lediglich technokratisch. 
Erst Kunst und Kultur sind deshalb 
so wertvoll, weil sie zu den Werten 
unserer Gesellschaft beitragen und 
gleichsam deren Stützpfeiler bilden.

�.2 Sprechen Sie sich für eine Ver-
ankerung des Staatsziels Kultur im 
Grundgesetz aus? Welche Initiativen 
wollen Sie ergreifen, damit das Staats-
ziel Kultur im Grundgesetz verankert 
wird? 

Die FDP spricht sich für eine Ver-
ankerung des Staatsziels Kultur im 
Grundgesetz aus. 

Kunst und Kultur sind die Grund-
lagen einer Gesellschaft für die Ver-
ständigung untereinander und die 
Quelle von Identität und Kreativität. 
Kunst und Kultur spiegeln den Zu-
stand einer Gesellschaft wider und 
treiben deren Entwicklung voran. Die 
Förderung von Kunst und Kultur ist 
ein zentrales Anliegen der FDP. Wir 
setzen uns daher für eine deutliche 
Aufwertung der Kultur ein. Deshalb 
befürworten wir die Aufnahme der 
Kultur als Staatsziel in das Grund-
gesetz. In unserem Wahlprogramm 
haben wir dies auch erneut klar und 
deutlich zum Ausdruck gebracht.

Es ist nicht ersichtlich, warum die 
materiellen Grundlagen des mensch-
lichen Daseins als Staatsziel unter 

einem besonderen Schutz stehen 
sollen, die Kultur als ideelle Lebens-
grundlage des Menschen jedoch 
nicht. Stärker als je zuvor bildet die 
Kultur das zentrale Identifikations-
moment unserer Gesellschaft. Wir 
sind davon überzeugt, dass eine ent-
sprechende Ergänzung eines Artikels 
20b Grundgesetz Ermessens- und 
Abwägungsspielräume für Kultur-
schaffende und deren finanzielle 
Ausstattung eröffnen würde. 

Unser Gesetzentwurf zur Einfü-
gung des Staatsziels Kultur in das 
Grundgesetz fand in der 16. Wahlpe-
riode leider keine Mehrheit im Deut-
schen Bundestag, aber wir werden 
auch in der nächsten Legislatur an 
diesem Ziel festhalten und den Antrag 
wieder einbringen. 

Im Falle von Koalitionsverhand-
lungen nach der Wahl werden wir 
die Frage der Verankerung des Staats-
zieles Kultur einbringen.

�.3 Wie stehen Sie dazu, über Gesetze 
Kultureinrichtungen aufzuwerten 
und deren finanzielle Unterstützung 
als wichtige Bildungsfaktoren zur 
Pflichtaufgabe zu machen? 

Die FDP spricht sich dafür aus, die 
Handlungsempfehlungen der En-
quete-Kommission des Deutschen 
Bundestages „Kultur in Deutschland“ 
in die Tat umzusetzen. Die Länder 
sind aufgefordert, Aufgaben und 
Finanzierungen der öffentlichen 
Bibliotheken in Bibliotheksgesetzen 
zu regeln. Der Betrieb öffentlicher 
Bibliotheken soll keine freiwillige 
Aufgabe sein, sondern muss ab einer 
gewissen Größenordnung der Ge-
meinden zur Pflichtaufgabe werden. 
Wir erachten es aber aus verfassungs-
rechtlicher Sicht als problematisch 
und aus ordnungspolitischer Sicht als 
fragwürdig, über eine mögliche Bun-
desgesetzgebung die Handlungs- und 
Entscheidungsspielräume der Länder 
und Kommunen zu begrenzen. Als 
Liberale haben wir die Haltung, dass 
Gesetze nur dann erlassen werden 
müssen, wenn sie wirklich notwen-
dig sind.

�.4 Wollen Sie die Vorschläge der 
Enquete-Kommission des Deutschen 
Bundestages „Kultur in Deutschland“ 
zur Änderung des Zuwendungsrechts 
aufgreifen? Wie stehen Sie zu den 
Vorschlägen einer Lockerung des Bes-
serstellungsverbots, der vereinfachten 
Verwendungsnachweisführung, der 
vermehrten Anwendung der Festbe-
tragsfinanzierung, der Ausweisung 
von Mitteln zur Selbstbewirtschaf-
tung? 

Die FDP setzt ganz besonders auf 
die aktive Zivilgesellschaft als dritte 
Kraft neben Staat und Wirtschaft. 
Mitverantwortung der Bürger für das 
Gemeinwohl ist ein klassisches und 
zentrales liberales Anliegen. Weniger 
Staat in vielen Bereichen bedeutet für 
uns nicht nur mehr Markt, sondern 

auch mehr Zivilgesellschaft. Bür-
gerschaftliches Engagement bildet 
in unseren Augen das Rückgrat des 
kulturellen Engagements. 

Daher wollen wir selbstverständ-
lich – als Grundlage des bürgerschaft-
lichen Engagements – das Zuwen-
dungsrecht ändern. Hier bejahen 
wir die Handlungsempfehlungen 
der Enquete-Kommission. Die Sys-
tematik von Fehlbedarfsfinanzierung 
und Jährlichkeitsprinzip steht einer 
sinnvollen Kulturförderung freier 
Träger oft entgegen. Die FDP will bü-
rokratische und obrigkeitsstaatliche 
Hemmnisse abbauen. 

Das Besserstellungsverbot sollte 
gelockert werden. Mitarbeiter von 
Zuwendungsempfängern sind meist 
schlechter gestellt als Mitarbeiter der 
öffentlichen Verwaltung, denn eine 
Tätigkeit im öffentlichen Dienst stellt 
per se eine Besserstellung dar, da di-
ese mit einer Arbeitsplatzsicherheit 
verbunden ist. 

Auch die einfache Verwendungs-
nachweisführung, als Beleg für die 
ordnungsgemäße Verwendung der 
Mittel, reicht aus. Eine Entlastung der 
bürgerschaftlich Engagierten, aber 
auch der Verwaltung, ist das Ziel. 

Zudem sind wir der Überzeugung, 
dass die Festbetragsfinanzierung der 
Fehlbedarfsfinanzierung vorzuzie-
hen ist. Einsparungen oder Mehr-
einnahmen müssen auf Seiten des 
Zuwendungsempfängers verbleiben, 
denn es müssen Anreize geschaffen 
werden, um Eigen- und Drittmittel 
zu erwirtschaften. 

Wir machen uns auch dafür stark, 
Zuwendungen als Mittel zur Selbst-
bewirtschaftung auszuweisen, um 
so einen wirtschaftlicheren Umgang 
mit den Zuwendungen zu ermögli-
chen. Das Jährlichkeitsprinzip sollte 
mehr und mehr der Vergangenheit 
angehören. 

�.5 Wollen Sie das Amt des Kultur-
staatsministers bzw. des Kulturstaats-
ministeriums im Bundeskanzleramt 
fortführen? Wollen Sie ein Bundeskul-
turministerium einrichten? 

Die Kultur benötigt eine starke Ver-
tretung innerhalb des Bundeskabi-
netts, gegenüber der Öffentlichkeit 
und der europäischen Ebene. Daher 
setzt sich die FDP dafür ein, dass die 
Zuständigkeit für Kultur und Medien 
aufgewertet wird und künftig Kabi-
nettsrang erhält.

�.6 Treten Sie für die Fortführung des 
Ausschusses für Kultur und Medien 
des Deutschen Bundestages ein? 

Die Arbeit des Ausschusses für Kultur 
und Medien des Deutschen Bundes-
tages hat sich bewährt und muss 
unbedingt fortgesetzt werden. Die 
wachsende Rolle von Kultur und 
Medien erfordert eine eigenständige 
Befassung. Kultur und Medien wieder 
zu einem Annex anderer Politikfelder 
zu machen, wäre eine unverzeihliche 
Degradierung, die sich in kommen-
den Generationen rächen könnte. 
Allein die Arbeit im Bereich der 
kulturellen Bildung oder die Her-
ausforderungen einer konvergenten 
Mediengesellschaft lassen erahnen, 
welche Aufgaben in den nächsten 
Jahrzehnten noch auf diesen Aus-
schuss zukommen werden. Zudem 
wäre es sinnvoll, analog zu einer 
Bündelung der Zuständigkeiten für 
Kultur und Medien im Bundeskabi-
nett, auch dem Ausschuss für Kultur 
und Medien eine größere Bedeutung 
zukommen zu lassen.

2 Kultur- und Medienpolitik im 
internationalen Kontext

2.� Wollen Sie sich dafür einsetzen, 
dass der Kultur- und Medienbereich 
in die GATS-Verhandlungen ausge-

nommen bleibt? Wollen sie sich dafür 
stark machen, dass bei plurilateralen 
Abkommen Ausnahmen für den 
Kultur- und Medienbereich getroffen 
werden? 

Ein gänzlicher Ausschluss des Kul-
tur- und Medienbereichs aus den 
GATS-Verhandlungen erscheint uns 
über das Ziel hinaus zu gehen, da in 
unseren Augen eine Liberalisierung 
des Welthandels grundsätzlich zu be-
grüßen ist und kulturelle und mediale 
Dienstleistungen nicht nur, aber eben 
auch Wirtschaftsgüter sind. Allerdings 
muss auch bei GATS sichergestellt 
sein, dass kulturelle und mediale 
Dienstleistungen nicht ausschließlich 
als Wirtschaftsgüter gesehen werden 
und ihrem Doppelcharakter in vollem 
Umfang Rechnung getragen wird.

2.2 Welche Maßnahmen wollen Sie 
ergreifen, um europäische und inter-
nationale Konventionen zum Schutz 
der Kultur (wie z. B. UNESCO-Kon-
vention Kulturelle Vielfalt, Konvention 
zum Schutz des audiovisuellen Erbes, 
Welterbekonvention) mit Leben zu 
erfüllen? In welcher Weise wollen Sie 
bei diesem Prozess die organisierte 
Zivilgesellschaft einbeziehen? 

Der Schutz und die Förderung der 
kulturellen Vielfalt sind für die FDP 
zentrale Anliegen. Kulturelle Vielfalt 
und gesellschaftliche Vielfalt hängen 
untrennbar miteinander zusammen. 
In diesem Sinne unterstützen wir 
die Zielsetzung der Konvention zum 
Schutz der kulturellen Vielfalt und 
sehen in ihr ein wirksames Instru-
ment dafür, dass dem Doppelcha-
rakter von kulturellen Waren und 
Dienstleistungen auch in einer libe-
ralisierten Weltwirtschaft Rechnung 
getragen wird.

Wichtig ist, dass der Schutz der 
Vielfalt nicht in Protektionismus und 
Quotierung kultureller oder sprach-
licher Angebote ausartet und durch 
gutgemeinte Schutzmechanismen 
die Freiheit zu individuellen künst-
lerischen Ausdrucksformen letztlich 
behindert wird. 

Um die Konventionen mit Leben 
zu erfüllen, sind nationale Umset-
zungsgesetze notwendig. Dies hat 
sich insbesondere bei der Dresdner 
Waldschlösschenbrücke gezeigt. 
Schon auf unserem Bundespartei-
tag im Jahr 2007 setzten wir uns in 
unserem Antrag „Kultur braucht 
Freiheit“ für ein nationales Ausfüh-
rungsgesetz für die UNESCO-Welter-
bekonvention ein. In diesem soll die 
Bindungswirkung dieser Konvention 
unter Berücksichtigung der Subsi-
diarität für alle staatlichen Ebenen 
exakt definiert werden. Ein solches 
Ausführungsgesetz würde zudem für 
alle Beteiligten verdeutlichen, dass 
mit der Eintragung eines Ortes in die 
Welterbeliste der UNESCO nicht nur 
Ehre und Auszeichnung, sondern 
auch eine besondere Verpflichtung 
und mit einer partiellen Aufgabe der 
Entscheidungssouveränität verbun-
den ist. 

Die organisierte Zivilgesellschaft 
spielt in der Kulturpolitik immer 
eine große Rolle. Auch bei den von 
uns angestrebten Umsetzungen der 
Konventionen werden wir die Zivil-
gesellschaft einbeziehen. 

2.3 Welche Akzente wollen Sie in der 
Auswärtigen Kultur- und Bildungs-
politik setzen? 

Für die FDP ist die Kultur- und Bil-
dungspolitik Brücke einer werte-
orientierten Außenpolitik. Einer 
gezielten Auswärtigen Kultur- und 
Bildungspolitik kommt im Zeital-
ter der Globalisierung eine immer 
größere Bedeutung zu. Deutsche 
Kultureinrichtungen wie Goetheins-
titute und Auslandsschulen sowie 

Wissenschaftskooperationen sind die 
Brücken unserer werteorientierten 
Außenpolitik. Die FDP wird sich dafür 
einsetzen, die Auswärtige Kultur- und 
Bildungspolitik finanziell deutlich 
besser auszustatten. Die Förderung 
der deutschen Sprache im Ausland 
muss wieder ein stärkeres Gewicht 
bekommen. Langfristig streben wir 
die Entwicklung kooperativer eu-
ropäischer Kulturinstitute an. Die 
Deutsche Welle als deutscher Aus-
landssender muss eine Finanzierung 
erhalten, die ihren wachsende Aufga-
ben angemessen ist. 

2.4 Welche Maßnahmen wollen Sie 
ergreifen, um die organisierte Zivilge-
sellschaft in die Lage zu versetzen, sich 
an europäischen Entscheidungen zu 
beteiligen und an der offenen Methode 
der Koordinierung der europäischen 
Kulturpolitik mitzuwirken? 

Die Kooperation mit der Zivilge-
sellschaft ist immer ein wichtiger 
Baustein im Politikbetrieb. Durch 
Anhörungen, Expertengespräche 
und einen offenen Dialog wollen 
wir die organisierte Zivilgesellschaft 
einbinden. Es muss generell – auch 
bei Anwendung der offenen Koor-
dinierungsmethode – sichergestellt 
werden, dass die zivilgesellschaft-
lichen Gruppen, also die Verbände, 
kulturellen Einrichtungen, Nichtre-
gierungsorganisationen, europäische 
Netze, Stiftungen usw., einbezogen 
werden. 

Die FDP ist der Auffassung, dass 
die offene Koordinierungsmethode 
kein geeignetes Instrument europä-
ischer Kulturpolitik ist. Sie ermöglicht 
keine ausreichende demokratisch 
legitimierte Diskussion über die 
von der Europäischen Kommission 
vorgeschlagenen Maßnahmen. 
Darüber hinaus gilt gerade für den 
Kulturbereich in besonderem Maße 
das Subsidiaritätsprinzip, welches 
mit der Methode der offenen Ko-
ordinierung unterlaufen werden 
könnte. Noch stehen wir dem skep-
tisch gegenüber. Wir bezweifeln 
insbesondere, dass die zivilgesell-
schaftlichen Gruppen angemessen 
beteiligt werden. 

3 Arbeitsmarkt und  
Sozialpolitik

3.� Wie sehen Sie die Zukunft der 
Künstlersozialversicherung? Wollen 
Sie den Bundeszuschuss bei 20% 
beibehalten, absenken oder erhöhen?

Die Künstlersozialversicherung ist 
die Grundlage der sozialen Sicherung 
von selbstständigen Künstlerinnen 
und Künstlern und ein wichtiger 
Beitrag des Staates zur Künstler- und 
Kunstförderung. Die FDP hat dieses 
Instrument sozialer Sicherheit Anfang 
der achtziger Jahre mitbegründet und 
will es für die Zukunft erhalten und 
fortentwickeln. 

Die FDP will einen fairen Aus-
gleich zwischen Versicherten und 
Verwertern in der Künstlersozialver-
sicherung. Sie ist für mehr Akzeptanz 
und größere Beitragsgerechtigkeit in 
der Künstlersozialkasse. Gleichzei-
tig müssen weitere Anstrengungen 
unternommen werden, um den Kos-
tendruck auf Künstler und Verwerter 
langfristig zu mindern.

Die mangelnde Abgrenzung 
des Künstlerbegriffs und damit des 
Kreises der Leistungsberechtigten 
hat dazu beigetragen, dass sich die 
Versichertenzahl in der Künstlerso-
zialversicherung innerhalb von 15 
Jahren verdreifacht hat. Unklarheiten 
über den Anwendungsbereich der 
Künstlersozialverordnung haben zu 
wachsendem Unmut bei Unterneh-
men, Vereinen und Künstlern geführt. 
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Doch im Rechtsverkehr muss klar 
sein, wann die Künstlersozialabgabe 
fällig wird. Die FDP will deshalb den 
Versichertenkreis gesetzlich klarer 
fassen. Dabei soll der Künstlerbegriff 
grundsätzlich offen sein gegenüber 
der Entstehung neuer, künstlerisch 
geprägter Berufsformen. Außerdem 
will die FDP den Informationsstand 
über die Abgabepflicht etwa durch 
eine Hinweispflicht für Auftragneh-
mer verbessern. Denn über die Abga-
bepflichtigkeit in der Künstlersozial-
versicherung besteht immer noch in 
weiten Teilen Unkenntnis. 

Größere Rechtssicherheit bei 
Künstlern wie Verwertern trägt zu 
einer zukunftsfesten Finanzierung 
der Künstlersozialkasse bei. Dadurch 
kann eine Erhöhung des Bundes-
zuschusses in Zukunft vermieden 
werden. Der Bundeszuschuss zur 
Künstlersozialversicherung ist ein 
Beitrag des Staates zur Künstler- und 
zur Kunstförderung und soll auch in 
Zukunft beibehalten werden. 

3.2 Sehen sie das Erfordernis beim 
Arbeitslosengeld II die Zuständigkei-
ten für Kulturberufe in den Regio-
naldirektionen der Arbeitsagenturen 
zu bündeln? Wollen Sie sich für eine 
stärkere Zusammenarbeit der Bun-
desagentur für Arbeit mit den Kul-
turverbänden einsetzen, damit die 
spezifischen Belange der Kulturberufe 
stärkere Berücksichtigung finden?

Wir fordern eine grundlegende Re-
form der Arbeitsverwaltung, die sich 
auf Wirksamkeit und Effizienz kon-
zentriert. Dazu fordern wir, die Bun-
desagentur für Arbeit aufzulösen und 
ihre Aufgaben neu zuzuordnen: In 
einer Versicherungsagentur, die das 
Arbeitslosengeld auszahlt und Wahl-
freiheit bei den Tarifen einräumt. In 
einer kleinen Arbeitsmarktagentur 
für überregionale und internationale 
Aufgaben, die auch für Transparenz 
bei den gemeldeten Stellen sorgt und 
die notwendigen Datenbanken zur 
Verfügung stellt. Und wir fordern eine 
neue Zuordnung in Jobcenter unter 
dem Dach der Kommunen, die mit 
ihrem Betreuungsangebot besser als 
die Bundesagentur für Arbeit auf die 
einzelnen Probleme der Arbeitslo-
sen und Hilfesuchenden, aber auch 
der örtlichen Arbeitgeber, eingehen 
können. Im Rahmen dieser Reform 
würden die Regionaldirektionen 
abgeschafft. 

3.3 Wollen Sie die Rahmenfrist für 
den Bezug von Arbeitslosengeld I 
ändern? Wenn ja, wie wollen Sie sie 
ändern?

Wir sehen das Problem, dass es für 
einen Teil der Kultur- und Medi-
enschaffenden durch die Verkürzung 
der Rahmenfrist von drei auf zwei 
Jahre schwierig geworden ist, trotz 
der Zahlung von Arbeitslosenversi-
cherungsbeiträgen einen Anspruch 
auf die Lohnersatzleistung zu er-
halten. 

Der nun zwischen dem Beauf-
tragten für Kultur und Medien, dem 
Bundeswirtschaftsministerium, dem 
Bundesfinanzministerium und dem 
federführenden Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales gefundene 
Kompromiss – der jetzt verabschiedet 
wurde –, die Anwartschaftszeit für 
abhängig Beschäftigte von zwölf auf 
sechs Monate zu verkürzen, stellt für 
die in der Kultur Beschäftigten eine 
gute Lösung dar. 

Nach unseren Vorstellungen 
soll das Arbeitslosengeld I in einem 
Drei-Säulen-Modell in einer Versi-
cherungsagentur verwaltet werden 
(siehe 3.2). Neben Pflichtleistungen 
haben wir in der Arbeitslosenversi-
cherung Wahltarife vorgesehen, mit 
denen die individuellen Bedürfnisse 
der Betroffenen oder einzelner 
Branchen berücksichtigt werden 
können.

4  
Steuerpolitik 

4.� Umsatzsteuerbefreiung und 
Umsatzsteuerermäßigungen spie-
len im Bereich Kunst, Kultur und 
Bürgerschaftliches Engagement eine 
wesentliche Rolle. Wollen Sie dieses 
Instrument der indirekten Kulturför-
derung auf nationaler und europa-
rechtlicher Ebene beibehalten? Wollen 
Sie sich für ein Optionsmodell bei der 
Umsatzsteuerbefreiung einsetzen?

In der FDP gibt es keine Pläne zur Ver-
änderung der Umsatzsteuerbefreiung 
und -ermäßigung im Bereich Kunst 
und Kultur. Unser prioritäres Ziel 
bleibt es, auch bei der Umsatzsteuer 
ein einfaches und klares System zu 
schaffen. 

Die Einführung eines Options-
rechtes zur Umsatzsteuerbefrei-
ung für bestimmte Kulturbetriebe 
überdenken wir. Entsprechend der 
Vorschläge der Enquete-Kommis-
sion könnte hier den kulturellen 
Einrichtungen durch entsprechende 
Ergänzungen des § 9 UStG das Opti-
onsrecht eingeräumt werden, auf die 
Steuerbefreiung zu verzichten. 

4.2 Wollen Sie sich auf europäischer 
Ebene für eine Vereinfachung der 
beschränkten Steuerpflicht einset-
zen? Wie stehen Sie zu dem nieder-
ländischen Modell der Besteuerung 
ausländischer Künstler, das bei Künst-
lern aus Staaten mit denen ein Dop-
pelbesteuerungsabkommen besteht, 
eine Besteuerung im Wohnsitzland 
vorsieht?

Bei einer Regierungsbeteiligung 
wird die FDP auf eine grundlegende 
Reform des Einkommensteuerrechts 
drängen. Ziel ist neben der Absen-
kung der Steuertarife auch die Ver-
einfachung des Steuerrechts. Dabei 
werden auch die Verfahren bei der be-
schränkten Steuerpflicht überprüft.

Was die sog. Ausländersteuer 
anbelangt, sehen wir einen Verän-
derungsbedarf. Die bestehende Re-
gelung ist nicht nur zu kompliziert 
und unverständlich, sondern stellt 
mit der Höhe des Steuersatzes auch 
einen nicht zumutbaren und unnöti-
gen Wettbewerbsnachteil gegenüber 
den europäischen Nachbarn dar. Das 
niederländische Modell der Besteue-
rung ausländischer Künstler sollte bei 
einer Neuregelung mit in die Diskus-
sion einbezogen werden.

4.3 Streben sie weitere steuerliche 
Regelungen an, um angesichts der 
Wirtschafts- und Finanzkrise privates 
Engagement für den Kulturbereich 
(Spenden, Sponsoring, Stiftungen) zu 
stärken? 

Die FDP möchte in der nächsten 
Legislaturperiode eine grundle-
gende Reform der Einkommens- und 
Körperschaftsteuer einleiten. Die 
Steuerbelastung soll gesenkt, das 
Steuerrecht grundlegend vereinfacht 
werden. Von einem derart reformier-
ten Steuersystem profitiert auch der 
Kulturbereich.

5.  Urheberrecht

5.� Welche Möglichkeiten sehen Sie, 
für Forderungen nach ausgewogenen 
Vertragsbedingungen sowie einer 
angemessenen Aufteilung der Ver-
wertungsrechte zwischen Verwertern 
einerseits und Urhebern, ausübenden 
Künstlern und Produzenten anderer-
seits politisch zu unterstützen? 

In der 14. Wahlperiode ist das Ur-
hebervertragsrecht durch das „Ge-
setz zur Stärkung der vertraglichen 
Stellung von Urhebern und ausü-
benden Künstlern“ (BGBl. 2002 I S. 
1155) umfassend novelliert worden. 
Kernelement des neuen Urheber-
vertragsrechts ist ein ausdrücklicher 
Anspruch des Urhebers auf ange-
messene Vergütung (§ 32 UrhG), der 

durch einen Anspruch auf einen 
„Fairnessausgleich“ für den Fall 
unerwartet hoher Einnahmen aus 
der Werkverwertung ergänzt wird 
(§ 32 a UrhG). Diese Bestimmungen 
werden flankiert von der neuartigen 
Möglichkeit zum Abschluss gemein-
samer Vergütungsregeln (§ 36 UrhG) 
mit deren Hilfe Vereinigungen von 
Urhebern und Vereinigungen von 
Werknutzern oder einzelnen Wer-
knutzern eine Übereinkunft zur Be-
stimmung der Angemessenheit von 
Vergütungen nach § 32 UrhG treffen 
können. Die neuen vertragsrecht-
lichen Bestimmungen gelten weitge-
hend auch für ausübende Künstler. 
Angesichts der Bedeutung des Urhe-
bervertragsrechts für die Kultur- und 
Medienwirtschaft ist eine fundierte 
Bewertung der ersten praktischen 
Auswirkungen des neuen Urheber-
vertragsrechts erforderlich, damit der 
Gesetzgeber ggf. Fehlentwicklungen 
und Defizite rechtzeitig erkennen 
und durch Korrekturen beheben 
kann. Zu berücksichtigen ist dabei, 
dass Produktionsunternehmen in 
manchen Medienbereichen in einer 
den Urhebern vergleichbaren Situa-
tion sind, weil sie einer erheblichen 
Verhandlungsmacht der auftragge-
benden Verwertungsunternehmen 
ausgesetzt sind. Vertragsfreiheit und 
Wettbewerbsfreiheit sind auch im 
Urheberrecht wichtige Grundsätze. 
Doch materielle Vertragsfreiheit kann 
nicht entstehen, wenn zwischen den 
Parteien eine strukturelle Vertragspa-
rität besteht. 

5.2 Halten Sie – insbesondere in Hin-
blick auf die Entwicklung der Wissens- 
und Informationsgesellschaft – eine 
weitere Reform des Urheberrechts für 
notwendig? Wie stehen Sie zu For-
derungen nach „erleichtertem“ bzw. 
„offenem“ Zugang zu urheberrechtlich 
geschützten Informationen im Span-
nungsverhältnis zur angemessenen 
Vergütung der Urheber und Leistungs-
schutzberechtigten? 

Die Bedingungen, zu denen Zugang 
zu urheberrechtlich geschützten 
Werken gewährt wird, ist zunächst 
eine Frage der Lizenzbedingungen. 
Dieser Grundsatz ist richtig. Das 
Urheberrecht sieht – u. a. für die 
Bereiche Bildung, Wissenschaft und 
Forschung – sog. Schranken vor; 
sie schaffen Ausnahmen vom Aus-
schließlichkeitsrecht der Urheber 
und gestatten zu bestimmten Zwe-
cken die zustimmungsfreie Nutzung. 
Die FDP ist der Auffassung, dass das 
geltende Schrankensystem sich im 
Kern bewährt hat und einen ange-
messenen Ausgleich der Interessen 
aller Beteiligten herstellt. Die Schaf-
fung einer allgemeinen Schranke als 
Generalklausel in Anlehnung an die 
US-amerikanische „Fair-Use-Dokt-
rin“ lehnt die FDP ab. Die FDP hält 
an Ihrer Kritik an der Verlängerung 
der Geltung des § 52a UrhG fest. 
Diese Vorschrift greift zu weit in die 
Rechte der Autoren und Verlage ein. 
Wir werden uns daher für eine sorg-
fältige Evaluation bereits zu Beginn 
der kommenden Legislaturperiode 
einsetzen. 

5.3 Die Enquete-Kommission „Kultur 
in Deutschland“ hat die sozialen und 
kulturellen Funktionen der Verwer-
tungsgesellschaften betont. Sehen 
auch Sie dies als „Leitbild des Urheber-
rechtswahrnehmungsgesetzes“? Wie 
können Sie sich vorstellen, dass Ver-
wertungsgesellschaften auch künftig 
ihren Aufgaben nachkommen? 

 
Die Verwertungsgesellschaften und 
die durch sie organisierte kollektive 
Wahrnehmung von Urheber- und 
Leistungsschutzrechten stellen eine 
tragende Säule des Urheberrechts 
dar. Die Verwertungsgesellschaften 
stehen aufgrund ihrer Rolle als Treu-
händer in einer doppelten Verantwor-
tung – sowohl den Wahrnehmungs-
berechtigten als auch den Nutzern 
gegenüber. Das gilt in besonderem 

Maße auch für die Lizenzierung von 
Rechten für Onlinenutzungen. Alle 
Beteiligten – Verwertungsgesell-
schaften, Rechteinhaber und Nutzer 
– brauchen hier tragfähige, transpa-
rente und praktikable Lizenzierungs-
modelle. Die FDP bekennt sich zur 
kollektiven Wahrnehmung von Ur-
heber- und Leistungsschutzrechten 
durch Verwertungsgesellschaften 
mit effizienten und transparenten 
Strukturen. Vor allem in Bezug auf 
Online-Nutzungen muss die grenz-
überschreitende Lizenzierung durch 
Verwertungsgesellschaften jedoch 
erleichtert und eine Fragmentierung 
der Repertoires verhindert werden. 
Die FDP setzt sich für die Schaf-
fung eines europäischen Wahrneh-
mungsrechts als Grundlage für die 
Förderung des Wettbewerbs unter 
den europäischen Verwertungs-
gesellschaften unter einheitlichen 
Rahmenbedingungen ein.

5.4 Halten Sie eine Kultur-Flatrate 
für wünschenswert? Wenn ja, welches 
Modell präferieren Sie?

 
Die FDP lehnt das Konzept einer 
„Kulturflatrate“ ab. Ein solches Vergü-
tungsmodell würde zur faktischen Le-
galisierung aller unautorisierten Nut-
zungen urheberrechtlich geschützter 
Werke im Internet führen und das 
Urheberrecht als Ausschließlichkeits-
recht damit vollständig entwerten. 
Die Entscheidung, ob und zu welchen 
Bedingungen ein Werk digital verwer-
tet und genutzt werden soll, muss bei 
den Rechteinhabern verbleiben. Die 
„Kulturflatrate“ würde nicht nur zu 
einer faktischen Enteignung der 
Urheberrechtsinhaber im digitalen 
Umfeld führen, sondern auch das 
Bewusstsein für geistiges Eigentum 
und kreative Leistungen nachhaltig 
beeinträchtigen. Im Übrigen ist zwei-
felhaft, ob die „Kulturflatrate“ mit den 
Vorgaben des europäischen Urheber-
rechts zu vereinbaren wäre. 

5.5 Befürworten Sie – auch unter 
Berücksichtigung des Spannungsver-
hältnisses zum Datenschutz – gesetz-
liche Regelungen, die eine stärkere 
Einbindung von Internetprovidern 
bei der Verfolgung von Rechtsverlet-
zungen ermöglichen?

Die Bekämpfung von Urheberrechts-
verletzungen v. a. im Internet bleibt 
eine Herausforderung, denn die 
„Internetpiraterie“ ist eine existen-
tielle Bedrohung für die Kultur- und 
Kreativwirtschaft. Das Internet darf 
kein urheberrechtsfreier Raum sein. 
Die FDP setzt sich deshalb für Lö-
sungen ein, die unter Wahrung des 
Datenschutzes eine effektive und 
konsequente Rechtsdurchsetzung 
gewährleisten. Dabei sollten die An-
sätze, die in anderen europäischen 
Ländern ausprobiert werden, sehr 
aufmerksam beobachtet werden. 
Auch in Deutschland brauchen wir 
endlich eine breite Diskussion über 
die Wege zum besseren Schutz des 
Urheberrechts im Internet unter 
Einbeziehung aller Beteiligten. 

6  
Kulturwirtschaft

6.� Wollen Sie die Initiative Kultur- 
und Kreativwirtschaft der Bundesre-
gierung fortsetzen? Wenn ja, welche 
Akzente wollen sie künftig setzen? 

Die vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie sowie 
dem Beauftragten der Bundesre-
gierung für Kultur und Medien ge-
meinsam verantwortete „Initiative 
Kultur- und Kreativwirtschaft der 
Bundesregierung“ muss fortgesetzt 
werden. Bei dieser Initiative handelt 
es sich um eine direkte Umsetzung 
der Handlungsempfehlungen der 
Enquete-Kommission „Kultur in 
Deutschland“. Nachdem die Initi-
ative durch ein weiteres Gutachten 
sowie durch vielfältige Kontakte 
zu den einzelnen Teilbranchen der 

Kultur- und Kreativwirtschaft (Bran-
chenhearings) im Ablauf der Legisla-
turperiode genügend Daten zu den 
Potenzialen, Herausforderungen und 
Entwicklungslinien in den Teilbran-
chen gesammelt hat, müssen nun 
endlich konkrete Maßnahmen zur 
Unterstützung und Förderung kultur- 
und kreativwirtschaftlicher Konzepte 
durchgeführt werden. 

6.2 Welche Maßnahmen zur Stärkung 
der Kulturwirtschaft wollen Sie gerade 
angesichts der Marktveränderungen 
infolge der Digitalisierung ergreifen? 
Sehen Sie das Erfordernis für spezielle 
Investitionsprogramme? 

Aktuell sehen wir keine Erfordernisse 
für spezielle Investitionsprogramme 
der Branchen der Kultur- und Kre-
ativwirtschaft, die sich auf Grund 
der Marktveränderungen infolge der 
Digitalisierung neuen Gegebenheiten 
gegenübersehen. Die Ergebnisse der 
Branchenhearings sollten unter die-
sem Aspekt noch einmal ausgewertet 
werden. 

7  
Kulturelle Bildung

7.� Werden Sie das Zukunftsthema 
Bildung zu einem Querschnittsthema 
der Jugend-, Bildungs-, Sozial- und 
Kulturpolitik machen und welche Vor-
stellungen haben Sie, kulturelle Bil-
dungspolitik als Aufgabe des Bundes 
auszugestalten?

Kulturelle Bildung ist ein unbestrit-
tenes Querschnittsthema. Kulturelle 
Bildung kann nur im Wechselspiel 
von schulischen, kulturellen und 
jugend- und erwachsenbildenden 
Einrichtungen wahrgenommen wer-
den. Damit sind die Handlungsfelder 
Schule, Bildung, Jugend und Kultur 
angesprochen und stehen in der 
Verantwortung. 

Die FDP strebt eine flächen-
deckende Versorgung mit Einrich-
tungen kultureller Bildung wie zum 
Beispiel Musik- und Kunstschulen 
an. Jedes Kind egal welcher sozialen 
Herkunft muss die Möglichkeit ha-
ben, ein Grundrepertoire elementarer 
künstlerischer Ausdrucksformen zu 
erlernen, dazu kann beispielsweise 
das Singen, das Musizieren, das 
Tanzen oder Zeichnen gehören. Vor-
bildhaft ist das von der Kulturstiftung 
des Bundes initiierte und gemeinsam 
mit vielen Partnern getragene Projekt 
in Nordrhein-Westfalen „Jedem Kind 
ein Instrument“. 

Kultur vermittelt Zugehörigkeits-
gefühl und Anerkennung; Kinder 
und Jugendliche lernen zivilgesell-
schaftliche Basiskompetenzen, wenn 
sie mit Freude aktiv am kulturellen 
Leben teilnehmen. Kulturelle Bildung 
liefert damit den Kompass, um sich 
in einer komplexer werdenden Welt 
zu Recht zu finden. Sie ermöglicht 
gesellschaftliche Teilhabe, Chancen-
gerechtigkeit und die persönliche 
Entfaltung. Sie dient damit nicht 
zuletzt der Integration von Menschen 
unterschiedlicher Herkunft. Die För-
derung der Kulturellen Bildung und 
insbesondere des niedrigschwelligen 
Zugangs zu ihr ist daher eine grundle-
gende Verpflichtung des Staates. 

Kulturelle Bildung vermittelt 
kulturelle Fähigkeiten und Werte 
und bringt eigenständige und ver-
antwortungsvolle Persönlichkeiten 
hervor. Die Förderung der kulturellen 
Bildung ist eine der wichtigsten In-
vestitionen in die Zukunft. Das En-
gagement der öffentlich geförderten 
(Kultur-)Einrichtungen in diesem 
Bereich muss verstärkt werden. Die 
Erweiterung des Aufgabenbereiches 
der „Bundeszentrale für Politische 
Bildung“ um die „Kulturelle Bildung“ 
sowie eines „Fonds Kulturelle Bil-
dung“ sind Beispiele für sinnvolle 
Maßnahmen zur Förderung der Kul-
turellen Bildung.
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Um weitere Erfolge für die nach-
haltige Förderung der kulturellen 
Bildung zu garantieren, müssen 
Kultur- und Bildungspolitik und alle 
staatlichen Ebenen – Bund, Länder 
und Kommunen – noch besser zu-
sammenarbeiten. 

7.2 Zum Verständnis von Kultur be-
darf es der kulturellen Bildung. Was 
können Sie dazu beitragen, dass Kul-
tur in einer breiten Definition in der 
Schule Berücksichtigung findet?

Wir müssen das Thema „Kultur“ auf 
die Tagesordnung setzen, deutlich 
machen, wie wichtig das Thema für 
Deutschland ist. Mit der Enquete-
Kommission „Kultur in Deutsch-
land“ können wir die Länder nur 
auffordern, die Fächer der kulturellen 

Bildung wie Kunst, Musik, Tanz und 
Darstellendes Spiel zu stärken und 
qualitativ auszuweiten. Zudem ist 
sicherzustellen, dass der vorgesehene 
Unterricht durch qualifizierte Lehr-
kräfte tatsächlich erteilt wird. 

7.3 Wie sollen sich die Förderinstru-
mente auf Bundesebene (z.B. Kinder- 
und Jugendplan und Bundesalten-
plan) in Hinblick auf die Förderung 
kultureller Bildung zukünftig entwi-
ckeln? Werden Sie sich für eine Aufsto-
ckung der Mittel in diesem Programm 
einsetzen? 

Der Bund kann nur auf indirektem 
Wege Mittel für die Kulturelle Bil-
dung zur Verfügung stellen, da dies 
letztlich in die Zuständigkeit von 
Ländern und Kommunen fällt. Wir 
beabsichtigen, ein Gutscheinsystem 
familienpolitischer Leistungen auf 
den Weg zu bringen, mit dem Eltern 
Bildungsangebote – beispielsweise in 
Musikschulen und anderen Institu-

tionen der Kulturellen Bildung – für 
ihre Kinder nutzen können. 

7.4 Wie sollen sich Förderprogramme 
wie bundesweite Wettbewerbe, Mo-
dellprojekte und Forschungsförde-
rungen im Bereich der kulturellen 
Bildung entwickeln? 

Kulturelle Bildung muss mehr Anreize 
schaffen. Daher sind bundesweite 
Wettbewerbe für alle Sparten der 
kulturellen Bildung einzuführen, 
stärker miteinander zu vernetzen 
und öffentlichkeitswirksamer zu 
präsentieren. Der Wettbewerb „Ju-
gend musiziert“ hat hier Vorbild-
charakter. Bei Bundeswettbewer-
ben in allen künstlerischen Sparten 
könnte insbesondere auch eine von 
uns geforderte „Bundeszentrale für 
(politische und) kulturelle Bildung“ 
aktiv werden. Modellprojekte und 
Forschungsförderungen könnten in 
dieser Bundeszentrale entwickelt und 
gefördert werden. 

7.5 Wollen Sie die Zahl der Plätze für 
das Freiwillige Soziale Jahr erhöhen? 
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass 
die Förderpauschalen analog zum 
Freiwilligen Ökologischen Jahr erhöht 
werden? 

Obwohl des BMFSFJ im ersten Halb-
jahr 2006 angekündigt hat, dass die 
Sonderzuwendungen für FSJ/FÖJ-
Plätze gemäß § 14c Zivildienstge-
setz (ZDG) gestrichen werden und 
die eingesparten Finanzmittel der 
Förderung aller FSJ/FÖJ-Plätze 
dienen sollen, ist dies nicht erfolgt. 
Über den § 14c Abs. 4 ZDG werden 
jährlich cirka 4.600 FSJ/FÖJ-Plätze 
für Männer mit cirka 22 Millionen 
Euro finanziert. Die restlichen cirka 
19.000 FSJ-Plätze für Männer und 
Frauen, also auch das FSJ Kultur, 
werden ebenfalls mit cirka 20 Mil-
lionen Euro jährlich gefördert. Die 
FDP will diese beiden Haushalts-
positionen zusammenlegen und 
gleichmäßig auf alle FSJ/FÖJ-Plätze 

im Inland verteilen, was zu einer 
erheblichen Steigerung der Förde-
rung für einen normalen FSJ-Platz 
Kultur führen würde. Gleichzeitig 
soll es keine unterschiedliche För-
derung von FSJ- und FÖJ-Plätzen 
mehr geben, wobei zu beachten ist, 
dass bei unserem Konzept auch die 
bisherige Förderung für einen FÖJ-
Platz steigt.

Bereits in dem fraktionsionsü-
bergreifend erarbeiteten Antrag „Zu-
kunft der Freiwilligendienste – Aus-
bau der Jugendfreiwilligendienste 
und der generationsübergreifenden 
Freiwilligendienste als zivilgesell-
schaftlicher Generationenvertrag 
für Deutschland (BT-Drs. 15/5175)“ 
hat sich die FDP dezidiert für den 
quantitative Ausbau der Jugend-
freiwilligendienste ausgesprochen. 
Entsprechend dem Trägerangebot 
soll deren Zahl auf 30.000 erhöht 
und die Dienste weiterentwickelt 
werden. Diesem Ziel fühlen wir uns 
auch weiterhin verpflichtet.

Antwort der SPD

1. Kulturpolitik auf bundespoli-
tischer Ebene

�.� Welche kulturpolitischen Akzente 
wollen Sie in der nächsten Legisla-
turperiode setzen? Welche Anliegen 
sind Ihnen besonders wichtig, um die 
Rolle der Kultur in der Gesellschaft 
zu stärken?

Die SPD wird sich dafür einsetzen: 
Kultur als Staatsziel im Grundgesetz 
zu verankern. Dieses Ziel, vom SPD 
Bundesparteitag und der SPD-Bun-
destagsfraktion beschlossen, konnte 
in der Großen Koalition mit dem 
Koalitionspartner CDU/CSU nicht 
umgesetzt werden. 

den Zugang zu Kultur für alle zu er-
möglichen. Kulturelle und mediale 
Spaltung führen zu sozialer Spal-
tung. Insbesondere vor dem Hin-
tergrund der demografischen Ver-
änderung in unserer Gesellschaft, 
einer Gesellschaft, die zunehmend 
älter und bunter wird, ermöglichen 
Kultur und Bildung Teilhabe, Selbst-
verwirklichung und persönliche 
Entfaltung. Damit verbunden ist 
die Absicherung und der Ausbau 
einer kulturellen Infrastruktur, die 
eine kulturelle Grundversorgung 
gewährleistet. Wir werden uns für 
eine aktivierende Kulturpolitik ein-
setzen, die die Förderung von Kultur 
und der kulturellen Infrastruktur 
als eine Pflichtaufgabe des Staates 
versteht, die er gemeinsam mit der 
Zivilgesellschaft und dem Markt 
verantwortet.
eine vitale und sich entwickelnde 
Kultur- und Kreativwirtschaft in 
besonderem Maße zu fördern. In 
der Form eines Kreativpaktes zwi-
schen Politik, Wirtschaft, Künstlern 
und Kreativen wollen wir die dafür 
notwendigen Rahmenbedingungen 
und ihre Verbesserung gemeinsam 
erörtern.
die soziale Absicherung als eine der 
wesentlichen Rahmenbedingungen 
für das Wirken von Kultur- und Me-
dienschaffenden zu verbessern. Die 
Arbeits- und Lebensbedingungen 
von Kultur- und Medienschaffenden 
befinden sich ständig im Wandel 
und in einem Spannungsverhältnis 

·

·

·

zwischen Flexibilität und sozialer 
Sicherheit. Die mit diesen Entwick-
lungen verbundenen Risiken wollen 
wir mindern, die bestehenden so-
zialen Sicherungssysteme müssen 
an diese vielfältigen Formen von 
Erwerbsarbeit angepasst werden. 
Wir werden die Künstlersozial-
versicherung erhalten und weiter 
stärken.
den Schutz des geistigen Eigentums 
zu verbessern. Das Urheberrecht 
und das Urhebervertragsrecht sind 
wesentliche Elemente, um Kul-
tur- und Medienschaffenden und 
Kreativen auch in der digitalen Welt 
eine angemessene Vergütung aus 
der Verwertung geistigen Eigentums 
zu ermöglichen. Dafür bemühen 
wir uns im Rahmen eines Krea-
tivpaktes, für einen vernünftigen 
Ausgleich zwischen den Interessen 
der Verwerter und den Rechten der 
Kreativen zu sorgen. Aus Sicht der 
SPD wird es in den kommenden 
Jahren sehr darauf ankommen, 
Kulturpolitik verantwortlich, trans-
parent, aktivierend und nachhaltig 
zu gestalten. Dazu bedarf es einer 
Kulturbestands- und Entwicklungs-
konzeption des Bundes, wie sie 
auch die Enquete-Kommission 
„Kultur in Deutschland“ vorgeschla-
gen hat, um langfristige Grundla-
gen, Strukturen und Kriterien der 
Förderung von Kunst und Kultur zu 
beschreiben.

�.2 Sprechen Sie sich für die Ver-
ankerung des Staatsziels Kultur im 
Grundgesetz aus? Welche Initiativen 
wollen Sie ergreifen, damit das Staats-
ziel Kultur im Grundgesetz verankert 
wird?

Ja, die SPD wird sich für die Veran-
kerung von Kultur als Staatsziel im 
Grundgesetz einsetzen und dafür 
einen entsprechenden Gesetzesvor-
schlag einbringen.

�.3 Wie stehen Sie dazu, über Gesetze 
Kultureinrichtungen aufzuwerten 
und deren finanzielle Unterstützung 
als wichtige Bildungsfaktoren zur 
Pflichtaufgabe zu machen?

In der Verantwortung des Bundes 
befinden sich bereits, zum Teil ge-
setzlich entsprechend abgesichert, 
eine Reihe national bedeutsamer 
und auch für die kulturelle Bildung 
wichtiger Kultureinrichtungen. Aus 
Sicht der SPD sollten für die Förde-
rung öffentlicher, aber auch privater 
Kulturinstitutionen und Projekte 
kulturelle Bildungsangebote ein 
entscheidendes Förderkriterium 
sein. Darüber hinaus müssen öf-
fentliche Bibliotheken, Musik- und 
Jugendkunstschulen und Museen, 

·

aber auch Theater und Orchester als 
Orte der kulturellen Bildung stärker 
genutzt, gefördert und als pflichtige 
Aufgabe des Staates abgesichert wer-
den. Gemeinsam mit den Ländern 
werden wir uns dafür einsetzen, 
einen Rahmen pflichtiger Aufgaben 
in der Selbstverwaltung der Länder 
und Kommunen zu definieren, in-
nerhalb dessen konkrete Aufgaben 
der kulturellen Bildung wahrgenom-
men und umgesetzt werden können. 
Auf kommunaler Ebene sollten die 
hervorragenden Möglichkeiten des 
Ganztagsschulprogramms, in Ko-
operation zwischen Schulen und 
Kultureinrichtungen Kindern und 
Jugendlichen während der Schulzeit 
die Begegnung mit Kunst und Kultur 
zu ermöglichen, stärker genutzt und 
gefördert werden.

�.4 Wollen Sie die Vorschläge der 
Enquete-Kommission des Deutschen 
Bundestags „Kultur in Deutschland“ 
zur Änderung des Zuwendungsrechts 
aufgreifen? Wie stehen Sie zu den 
Vorschlägen einer Lockerung des Bes-
serstellungsverbots, der vereinfachten 
Verwendungsnachweisführung, der 
vermehrten Anwendung der Festbe-
tragsfinanzierung, der Ausweisung 
von Mitteln zur Selbstbewirtschaf-
tung?

Die SPD hat sich in der Enquete-
Kommission „Kultur in Deutschland“ 
dafür eingesetzt, Handlungsempfeh-
lungen zur weiteren Verbesserung in 
diesem Bereich und insbesondere 
im Bereich des Zuwendungsrechts 
auszusprechen. Hinsichtlich des 
Vorschlages, zur Verminderung des 
bürokratischen Aufwandes nur noch 
einfache Verwendungsnachweise 
– wo immer dies möglich ist – als 
Beleg für die ordnungsgemäße Ver-
wendung der Mittel zu fordern, ist 
darauf hinzuweisen, dass das Bun-
desministerium für Finanzen diesen 
Beschluss mit Inkrafttreten der Neu-
fassung der Verwaltungsvorschrift zu 
§ 44 der Bundeshaushaltsordnung 
(BHO) bereits umgesetzt hat. Danach 
wurde ein Verwendungsnachweis 
ohne Belege aber mit Belegliste als 
Regelfall eingeführt, um eine hin-
reichende Verwendungsnachweis-
prüfung zu gewährleisten, aber auch 
Gesichtspunkten des Bürokratieab-
baus Rechnung zu tragen. Der büro-
kratische Aufwand für die Aufstellung 
der Einnahmen und Ausgaben und 
das Erstellen einer Belegliste (ohne 
Belege) ist auch für die Zuwendung 
kleinerer Beträge verhältnismäßig. 
Das sogenannte Besserstellungs-
verbot bedeutet die Auflage an den 
Zuwendungsempfänger, seine Be-
schäftigten nicht besser zu stellen 
als vergleichbare Arbeitnehmer des 

Bundes und dient grundsätzlich der 
Wirtschaftlichkeit der Mittelverwen-
dung und der Vermeidung von (fi-
nanzwirksamen) Präjudizwirkungen 
für die Beschäftigten in der Bundes-
verwaltung. Bereits jetzt ist es dem 
Bundesministerium für Finanzen 
möglich, bei Vorliegen zwingender 
Gründe im Einzelfall Ausnahmen 
zulassen. Die Förderung des Haus-
haltgebers erfolgt auch im Kulturbe-
reich in der Regel als Fehlbetragsfi-
nanzierung, seltener als Anteils- oder 
Festbetragsfinanzierung. Wie von 
der Enquete-Kommission „Kultur in 
Deutschland“ vorgeschlagen, wird 
sich die SPD dafür einsetzen, das 
Instrument der Festbetragsfinanzie-
rung stärker zu nutzen. Eine stärkere 
Berücksichtigung der Festbetragsfi-
nanzierung kann unter bestimmten 
Gesichtspunkten ökonomischer sein, 
da so die Anreize zur Erwirtschaftung 
zusätzlicher Eigenmittel gestärkt 
und die finanzielle Unabhängigkeit 
verbessert wird. Dass die vermehrte 
Zuwendung von Mitteln zur Selbst-
bewirtschaftung sinnvoll und Erfolg 
versprechend sein kann und ist, zei-
gen die positiven Erfahrungen mit der 
von der bisherigen Zuwendungspra-
xis abweichenden Finanzierung der 
Goethe-Institute mittels Budgetie-
rung. Damit werden die Mittel stärker 
an Zielvereinbarungen ausgerich-
tet und verbessern gleichzeitig die 
Möglichkeiten, Eigeninitiative und 
das Engagement innerhalb der ge-
förderten Einrichtung zu befördern. 
Auch die Initiative Musik ist ein gutes 
Beispiel für die Sinnhaftigkeit der 
Ausweisung von Mitteln zur Selbst-
bewirtschaftung bei Zuwendungen. 
Die SPD wird sich dafür einsetzen, 
diese Möglichkeiten noch stärker 
als bisher zu nutzen. Grundsätzlich 
sind bei der Zuwendung öffentlicher 
Mittel Auflagen und Kontrollen un-
verzichtbar, um eine sparsame und 
nachvollziehbare Verwendung von 
Steuergeldern dem Haushaltsrecht 
entsprechend zu gewährleisten. Eine 
zu sehr pauschalisierte bzw. flexibi-
lisierte Vergabe öffentlicher Mittel 
könnte zur Folge haben, dass Maßstä-
be für Prioritätensetzungen seitens 
des Zuwendungsgebers gegenüber 
den Zuwendungsempfängern ver-
loren gehen könnten. Wie bereits 
in der Beantwortung auf Frage 1.1 
beschrieben, bedarf es aus Sicht der 
SPD einer verantwortlichen, transpa-
renten, aktivierenden und nachhaltig 
gestaltenden Kulturpolitik auf der 
Grundlage einer Kulturbestands- und 
Entwicklungskonzeption des Bundes. 
Auf diese Weise lassen sich nicht nur 
konkrete Zielvereinbarungen für die 
jeweiligen Einrichtungen ableiten, 
sondern für den Haushaltsgesetzge-
ber wie für die Empfänger der Haus-

haltsmittel transparent gestalten, 
welche kulturpolitischen Ziele und 
Konzepte langfristig verfolgt werden. 
Diese politisch gestaltenden Mög-
lichkeiten müssen nicht nur erhalten, 
sondern stärker als bisher genutzt 
werden. Die Zuwendung aus öffent-
lichen Haushaltsmitteln muss auf der 
Grundlage transparenter und nach-
vollziehbarer Kriterien erfolgen und 
ganz bestimmten kulturpolitischen 
Prioritäten entsprechen.

�.5 Wollen Sie das Amt des Kultur-
staatsministers bzw. der Kulturstaats-
ministerin im Bundeskanzleramt 
fortführen? Wollen Sie ein Bundeskul-
turministerium einrichten?
�.6 Treten Sie für die Fortführung des 
Ausschusses für Kultur und Medien 
des Deutschen Bundestags ein?

Das von der Bundesregierung unter 
Gerhard Schröder 1998 neu geschaf-
fene Amt eines Beauftragten für 
Kultur und Medien (BKM) hat sich 
bewährt und etabliert. Damit wurden 
der Anstoß und der Aufbruch für eine 
bundesweit und international wahr-
nehmbare Kultur- und Medienpolitik 
gegeben. Damit verbunden war die 
Schaffung eines eigenständigen 
parlamentarischen Ausschusses für 
Kultur und Medien in Verbindung mit 
dem auf Initiative der SPD etablierten 
Unterausschusses Neue Medien. Das 
Amt des BKM stieß in den vergan-
genen zehn Jahren auf große Aner-
kennung und Wahrnehmung in der 
Kultur- und Medienszene und vertrat 
erfolgreich kultur- und medienpoli-
tische Interessen Deutschlands auch 
auf nationaler Ebene. Der BKM soll 
Impulsgeber, Ansprechpartner und 
Interessenvertreter der Kultur wie 
auch der Medien in Deutschland und 
Europa sein. Die SPD wird sich auch 
in Zukunft dafür einsetzen, dass auf 
Bundesebene eine verantwortliche, 
transparente, aktivierende und 
nachhaltig gestaltende Kultur- und 
Medienpolitik des Bundes umge-
setzt werden kann. Deshalb sollte 
darin auch der gesamte Bereich der 
kulturellen Bildung und der neuen 
Medien- und Kommunikations-
technologien eingebunden sein, die 
bisher in unterschiedlichen Ressorts 
der Bundesregierung angesiedelt 
sind. Aus kultur- und medienpoli-
tischer Sicht ergeben sich aus dieser 
Erweiterung des Aufgabenspekt-
rums Argumente für die Gründung 
eines eigenen Ministeriums bzw. 
– bliebe der Beauftragte für Kultur 
und Medien beim Bundeskanzler 
angesiedelt – für den Rang eines 
Bundesministers.
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Jedoch wissen wir, dass der Zuschnitt 
des Kabinetts und der jeweiligen 
institutionellen Zuständigkeiten zwi-
schen den einzelnen Ressorts immer 
auch weiteren Kriterien unterliegen. 
Ebenso wie das Amt des BKM hat sich 
der Ausschuss für Kultur und Medien 
im Deutschen Bundestag bewährt 
und gezeigt, wie wichtig diese par-
lamentarische Vertretung von Kunst 
und Kultur, von Künstlerinnen und 
Künstlern auf Bundesebene ist. Die 
Kultur- und Medienpolitik wurde ins-
gesamt auf die Bundesebene gehoben 
und durch viele neue Impulse auch 
aus dem parlamentarischen Raum 
belebt. Der öffentliche Diskurs zu 
kultur- und medienpolitischen Fra-
gen wurde um eine ganz wesentliche 
Ebene erweitert und intensiviert. 
Die SPD spricht sich für eine weitere 
Stärkung der Kultur in der kommen-
den Legislaturperiode aus. Dazu 
gehört für uns selbstverständlich 
auch die Fortsetzung der Arbeit des 
Ausschusses für Kultur und Medien 
im Deutschen Bundestag. Gleichfalls 
bewährt hat sich der Unterausschuss 
für Neue Medien, angesiedelt beim 
Ausschuss für Kultur und Medien. 
Diese Bündelung ist sinnvoll, da Me-
dien- und Kommunikationspolitik 
ebenso wie auch Kultur- und Gesell-
schaftspolitik Teil einer modernen 
Wirtschafts- und Sozialpolitik ist. 
Durch die Mitarbeit von Abgeordne-
ten aus verschiedenen Ausschüssen 
kann der Unterausschuss Neue Medi-
en diesen Aufgaben als Querschnitts-
ausschuss gerecht werden. Daher 
sollte auch der Unterausschuss Neue 
Medien als Ansprechpartner für die-
sen wichtigen Querschnittsbereich 
seine Fortsetzung finden.

2. Kultur- und Medienpolitik im 
internationalen Kontext

2.� Wollen Sie sich dafür einsetzen, 
dass der Kultur- und Medienbereich 
in die GATS-Verhandlungen ausge-
nommen bleibt? Wollen Sie sich dafür 
stark machen, dass bei plurilateralen 
Abkommen Ausnahmen für den 
Kultur- und Medienbereich getroffen 
werden?
2.2 Welche Maßnahmen wollen Sie 
ergreifen, um europäische und inter-
nationale Konventionen zum Schutz 
der Kultur (wie z.B. UNESCO-Konven-
tion Kulturelle Vielfalt, Konvention 
zum Schutz des audiovisuellen Erbes, 
Welterbekonvention) mit Leben zu 
erfüllen? In welcher Weise wollen Sie 
bei diesem Prozess die organisierte 
Zivilgesellschaft einbeziehen?

Die SPD wird in der nächsten Le-
gislaturperiode, wie auch in der 
vergangenen Legislaturperiode ganz 
entschieden dafür eintreten, dass im 
Bereich Kultur und Medien keine Li-
beralisierungsforderungen an Dritt-
länder gestellt und kein dementspre-
chendes Angebot unterbreitet wer-
den. In der Koalitionsvereinbarung 
von CDU/CSU und SPD vom 11. No-
vember 2005 heißt es: „Bei internati-
onalen Handelsvereinbarungen muss 
wie bisher der besondere Charakter 
von kulturellen Dienstleistungen als 
Kultur- und Wirtschaftsgüter berück-
sichtigt werden. Der Handlungsspiel-
raum staatlicher Kulturförderung 
gegenüber der WTO (zum Beispiel im 
Rahmen von GATS) und der EU muss 
gewährleistet bleiben.“ Die Umset-
zung dieser sehr deutlichen Position 
wurde unter anderem durch die vom 
Deutschen Bundestag im Februar 
2007 vorgenommene Ratifizierung 
der UNESCO Übereinkommen vom 
20. Oktober 2005 über den Schutz 
und die Förderung der Vielfalt kul-
tureller Ausdrucksformen vollzogen. 
Damit wird die „Doppelnatur“ von 
Kulturgütern und -dienstleistungen 
als „Handelsware“ und Gegenstand 
von Kulturpolitik ebenso anerkannt 
wie das Recht der Vertragsstaaten auf 
eine eigenständige Kulturpolitik mit 

allen dazu erforderlichen Steuerungs-
instrumenten (beispielsweise die 
staatliche Förderung von Kulturein-
richtungen, die Filmförderung oder 
das System des öffentlichrechtlichen 
Rundfunks). Mit der Schaffung dieses 
„internationalen Instruments“ ist 
es möglich, diese kulturpolitischen 
Ziele mit internationalen Handels-
abkommen in Einklang zu bringen. 
Die Vielfalt kultureller Inhalte und 
künstlerischer Ausdrucksweisen 
können nur dann wirksam geschützt 
werden, wenn es eine öffentliche 
Verantwortung dafür gibt. Da auch 
die Europäische Union als Verhand-
lungsführerin die Geltung der UN-
ESCO Konvention im Rahmen der 
europäischen Gesetzgebung aner-
kennt, besteht für Deutschland auch 
gegenüber der Europäischen Kom-
mission eine Berufungsgrundlage 
– eine Möglichkeit, die der Deutsche 
Bundestag auf Initiative der SPD im 
Deutschen Bundestag in verschie-
denen Entschließungen gegenüber 
der Europäischen Kommission bei-
spielsweise im Zusammenhang mit 
der Mitteilung der Kommission über 
kreative Online-Inhalte im Binnen-
markt und im Rahmen des Konsul-
tationsverfahrens der Europäischen 
Kommission zur „Überarbeitung der 
Mitteilung der Kommission über die 
Anwendung der Vorschriften über 
staatliche Beihilfen auf den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk” geltend 
gemacht hat. Auch in Bezug auf 
weitere UNESCO-Konventionen zum 
Schutz der Kultur hat sich die SPD in 
der vergangenen Legislaturperiode 
mit aller Deutlichkeit für deren An-
wendung und Umsetzung eingesetzt. 
Im Februar 2007 haben wir die mit 
dem „UNESCO Übereinkommen 
vom 14. November 1970 über Maß-
nahmen zum Verbot und zur Ver-
hütung der rechtswidrigen Einfuhr, 
Ausfuhr und Übereignung von Kul-
turgut” bestehenden Verpflichtungen 
in innerstaatliches Recht überführt 
und damit eine der wesentlichen 
kulturpolitischen Forderungen im 
Koalitionsvertrag von CDU/CSU und 
SPD erfüllt. Zudem hat die SPD im 
Deutschen Bundestag die Diskussion 
über eine Ratifizierung des UNESCO-
Übereinkommens zur Bewahrung 
des immateriellen Kulturerbes durch 
Deutschland angestoßen, ein Prozess, 
der in der nächsten Legislaturperiode 
seine Fortsetzung finden wird. Diesen 
positiven Entwicklungen bei der Um-
setzung und Achtung internationaler 
und europäischer Verpflichtungen 
Deutschlands zum Schutz der Kul-
tur entgegen steht die drohende 
Aberkennung des Status als Weltkul-
turerbestätte beim Dresdner Elbtal. 
Auf der einen Seite unterstützt die 
Bundesregierung mit bedeutenden 
Sondermitteln Kommunen darin, 
bestehende Weltkulturerbestätten 
zu erhalten und zu pflegen. Zugleich 
beantragen immer weitere Orte, auf 
der Welterbeliste der UNESCO aufge-
nommen und damit international ob 
ihrer kulturellen Bedeutung ausge-
zeichnet zu werden. Auf der anderen 
Seite ignorieren die Stadt Dresden 
und das Land Sachsen die aus dieser 
Konvention und dem Beantragung 
des Welterbetitels erwachsende ge-
samtstaatliche Verantwortung und 
schaden dem internationalen Anse-
hen Deutschlands als Kulturnation. 
In diesem Zusammenhang wird 
zu prüfen sein, ob der Ratifikation 
der UNESCO-Konvention durch 
Deutschland, in deren Rahmen die 
nach der Lindauer Absprache not-
wendige Zustimmung der Länder 
eingeholt wurde, eine gesonderte in-
nerstaatliche Umsetzung notwendig 
ist. Die Beteiligung der organisierten 
Zivilgesellschaft in diesen Prozessen 
ist aus Sicht der SPD notwendig. Wie 
bereits im Umsetzungsprozess der 
UNESCO-Konvention Kulturelle Viel-
falt beispielhaft realisiert, bedeuten 
der intensive inhaltliche und fach-
liche Dialog sowie die Erfahrungen 
und Impulse der organisierten Zi-
vilgesellschaft eine unverzichtbare 

Bereicherung. Im Fall der UNESCO-
Konvention Kulturelle Vielfalt führte 
die Bundesweite Koalition Kulturelle 
Vielfalt Vertreter aus Kultur, Ver-
bänden, Wirtschaft, den einzelnen 
politischen Ebenen, Forschung und 
Öffentlichkeit zusammen, um die 
daraus folgenden Konsequenzen 
für Bund, Länder, Kommunen und 
Kulturakteure zu beraten.

2.3 Welche Akzente wollen Sie in der 
Auswärtigen Kultur- und Bildungs-
politik setzen?

Aus Sicht der SPD trägt die Aus-
wärtige Kultur- und Bildungspolitik 
wesentlich zu einem intensiven 
weltweiten Austausch durch Kultur 
bei. Dieser Austausch sollte alle 
Ebenen unserer Gesellschaft, die 
großen Mittlerorganisationen wie das 
Goethe-Institut oder den Deutschen 
Akademischen Austauschdienst, 
aber auch die Kulturinstitutionen, 
Verbände, Stiftungen und Netzwerke 
bis hin zu den Städtepartnerschaften 
oder einzelne Vereine umfassen. Die 
Auswärtige Kultur- und Bildungspo-
litik ermöglicht es nicht nur, das Bild 
Deutschlands in der Welt in allen 
kulturellen Facetten, Formen und 
Farben darzustellen, sondern öffnet 
auch ein Fenster des Dialogs in einer 
Vielfalt der Kulturen in Deutschland. 
Willy Brandt hat die Auswärtige Kul-
turpolitik zu Recht zur Dritten Säule 
der Außenpolitik aufgewertet und mit 
Bundesaußenminister Frank Walter 
Steinmeier ist dieser Anspruch in der 
Großen Koalition erneut eingelöst 
und konkret umgesetzt worden. Diese 
gestärkte Bedeutung der Auswärtigen 
Kulturpolitik muss auch in Zukunft 
Bestand haben. Auswärtige Kultur- 
und Bildungspolitik wird immer 
wichtiger, weil kulturell begründete 
internationale Konflikte zunehmen, 
ohne dass diese durch Kultur allein 
lösbar wären. Mit der Strukturreform 
der Goethe-Institute, dem Ausbau 
der deutschen Schulen im Ausland 
und der besseren Förderung des aka-
demischen und wissenschaftlichen 
Austauschs zwischen Deutschland 
und der Welt wurde die Auswärtige 
Kultur- und Bildungspolitik gestärkt. 
Kulturelle und bildungspolitische 
Maßnahmen helfen sinnvoll und 
nachhaltig und müssen noch stärker 
als bisher Teil von Entwicklungspolitik 
sein. Das Bild Deutschlands wird zu-
dem durch die Arbeit der Deutschen 
Welle in aller Welt geprägt. Mit der 
Funktion einer medialen Visitenkarte 
hat die Deutsche Welle in den letzten 
Jahrzehnten entscheidend dazu bei-
getragen, Interesse an Deutschland 
zu wecken und Vertrauen zu bilden. 
Damit sind wertvolle Beziehungen 
mit Menschen anderer Länder ge-
wachsen und vertieft worden. Die 
SPD wird sich dafür einsetzen, dass 
die Deutsche Welle vor allem in 
der aktuellen Situation, in der der 
internationale Medienmarkt immer 
stärker umkämpft ist, weiterhin eine 
starke Stimme für Deutschland und 
seine Werte in der Welt bleibt. Aus 
Sicht der SPD eröffnet der Prozess der 
Europäischen Integration viele Mög-
lichkeiten, die bestehende Offenheit 
und Begeisterung junger Menschen 
beim Kennen lernen anderer Kulturen 
und des Austauschs miteinander zu 
befördern. Wir sind der Überzeugung, 
dass die Kultur für den Fortgang des 
europäischen Integrationsprozesses 
große Bedeutung besitzt. Unsere ge-
meinsame kulturelle Vielfalt schafft 
ein europäisches Kulturverständnis 
und Zusammengehörigkeitsgefühl, 
ohne die eigene kulturelle Identität zu 
verlieren. Deshalb wird sich die SPD 
dafür einsetzen, einen „Kulturbetrag“ 
in Höhe von einem Prozent im EU-
Haushalt zu verankern, das Konzept 
der Europäischen Kulturhauptstädte 
weiterzuentwickeln, Stätten europä-
ischer Kultur zu kennzeichnen, den 
europäischen Film zu fördern und 
mögliche Kooperationen zwischen 
deutschen Mittlerorganisationen 
mit anderen europäischen Kultur-

vermittlern in aller Welt zu verstär-
ken. Gerade durch Letzteres wollen 
wir verhindern, dass sich unser Bild 
nur auf Europa verengt und wir den 
kulturellen Reichtum anderer Erd-
teile aus den Augen verlieren und 
vernachlässigen.

2.4 Welche Maßnahmen wollen Sie 
ergreifen, um die organisierte Zivil-
gesellschaft in die Lage zu versetzen, 
sich an europäischen Entscheidungs-
prozessen zu beteiligen und an der 
offenen Methode der Koordinierung 
der europäischen Kulturpolitik mit-
zuwirken?

Die SPD spricht sich ausdrücklich 
für die Beteiligung zivilgesellschaft-
licher Akteure an der Erarbeitung 
und Umsetzung einer europäischen 
Kulturpolitik aus, wie dies auch im 
Abschlussbericht der Enquete-Kom-
mission „Kultur in Deutschland“ (BT-
Drs. 16/7000) und dem vom Deut-
schen Bundestag gefassten Beschluss 
über den Antrag der Fraktionen von 
CDU/CSU und SPD „Einheit in Viel-
falt – Kulturpolitik in und für Europa 
aktiv gestalten” (BT-Drs. 16/11221) 
vom 26. März 2009 zum Ausdruck 
kommt. Die Methode der offenen 
Koordinierung bietet Möglichkeiten 
und Formen, die organisierte Zivil-
gesellschaft aktiv in die Erarbeitung 
und Umsetzung der Europäischen 
Kulturagenda einzubinden. In den 
von der Kommission eingerichteten 
Arbeitsgruppen haben Vertreter der 
organisierten Zivilgesellschaft in 
vielfältiger Weise an der Erarbeitung 
von Vorschlägen in den Bereichen 
der Mobilität von Künstlern und 
Kunstwerken, Zugang zu Kultur und 
kulturellem Erbe, Interkulturellem 
Dialog sowie Kreativität und Innova-
tion mitgewirkt. Aus Sicht der SPD ist 
es sehr wichtig, in einem intensiven 
inhaltlichen und fachlichen Dialog 
die Erfahrungen und Impulse der 
organisierten Zivilgesellschaft in 
kulturpolitische Entscheidungspro-
zesse einzubinden. Wie bereits in der 
Antwort auf Frage 2.2 beschrieben, 
eignen sich Plattformen wie die 
Bundesweite Koalition Kulturelle 
Vielfalt in besonderer Weise dazu. 
Die Methode der offenen Koordi-
nierung kann sich zu einer solchen 
Plattform entwickeln und damit ein 
geeignetes Instrument darstellen, die 
organisierte Zivilgesellschaft an euro-
päischen Entscheidungsprozessen zu 
beteiligen. Es wird zu prüfen sein, in 
welcher Form diese neue europäische 
Ebene des Dialogs durch entspre-
chende Netzwerke und Dialogformen 
auf nationaler Ebene begleitet und 
untermauert werden kann. Aus Sicht 
der SPD ist die europäische Ebene als 
vierte Ebene im kulturpolitischen Ins-
titutionen- und Zuständigkeitsgefüge 
– neben den Kommunen, den Län-
dern und dem Bund – noch stärker 
als bisher zu beachten.

3. Arbeitsmarkt- und  
Sozialpolitik

3.� Wie sehen Sie die Zukunft der 
Künstlersozialversicherung? Wollen 
Sie den Bundeszuschuss bei 20% 
beibehalten, absenken oder erhöhen?

Die soziale Absicherung von Kultur-
schaffenden ist das Verdienst sozial-
demokratisch geführter Regierungen. 
Anfang der 80er Jahre schuf die dama-
lige sozial-liberale Regierungskoali-
tion die Künstlersozialversicherung 
(KSV), die zu einer, für das kreative, 
künstlerische und publizistische 
Schaffen in Deutschland kaum ver-
zichtbare Institution geworden ist. 
Die KSV ist eine einzigartige kultur- 
und sozialpolitische Errungenschaft, 
die Ausdruck der Solidarität zwischen 
den Künstlern, Publizisten und ihren 
Verwertern im Sozialstaat ist. Nach 
der Reform im Jahr 2001, mit der 
die KSV weiter ausgebaut und der 
Zugang älterer Künstler und Publi-
zisten zur gesetzlichen Renten- und 
Krankenversicherung erleichtert 

wurde, hat sich die SPD auch in 
dieser Legislaturperiode dafür einge-
setzt, die Künstlersozialversicherung 
strukturell anzupassen und weiter 
zu stärken. Auf der Grundlage eines 
Antrages der Koalitionsfraktionen 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
noch aus der 15. WP mit einem Titel 
„Stärkung der Künstlersozialversi-
cherung“ (Bundestags-Drucksache 
15/5119) wurden die mit dem Antrag 
eingeforderten notwendigen Maß-
nahmen zur vollständigen Erfassung 
der abgabepflichtigen Verwerter und 
zur intensivierten Überprüfung der 
Zugehörigkeit der Versicherten zur 
KSV mit der Novellierung der KSV im 
Jahr 2007 umgesetzt. Mit der Novelle 
wird die soziale Absicherung für frei-
berufliche Künstler und Publizisten 
auf eine solide Grundlage gestellt. 
Der besondere Vorzug: die drän-
genden Finanzierungsprobleme der 
KSV können aus dem System heraus 
gelöst werden. Denn weder die Versi-
cherten noch die abgabepflichtigen 
Unternehmen noch die Steuerzahler 
werden zusätzlich belastet. Mit ausge-
wogenen Maßnahmen auf Verwerter- 
und Versichertenseite sorgen wir für 
Abgabe- und Beitragsgerechtigkeit. 
Mithilfe der Prüfdienste der Deut-
schen Rentenversicherung werden 
die abgabepflichtigen Unternehmen 
systematisch erfasst. Der Kreis der 
Zahler wird sich deutlich erhöhen, 
so dass nach der Absenkung des Bei-
tragssatzes von 5,1 auf 4,9 Prozent im 
Jahr 2008 mit einer weiteren Senkung 
der Abgabe zu rechnen ist. Auf der 
Versichertenseite werden die Kon-
trollen verstärkt mit dem Ziel, dass 
nur die wirklich Berechtigten in den 
Genuss der Künstlersozialversiche-
rung kommen. Stabile Finanzierung 
und breite Akzeptanz sind wiederum 
die Garanten für eine gesicherte Zu-
kunft der KSV. Zugleich wird die Basis 
für kulturelle Vielfalt in Deutschland 
gestärkt. Vor diesem Hintergrund 
werden wir die Auswirkungen der 
Novellierung 2007 gründlich Nach-
verfolgen, um die Wirksamkeit der 
darin vorgenommenen Maßnahmen 
überprüfen zu können. Der Bundes-
zuschuss zur Künstlersozialversi-
cherung wurde 1999 im Rahmen des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) 
von 25 Prozent auf 20 Prozent abge-
senkt. Die Absenkung des Bundes-
zuschusses 1999 stimmt überein mit 
dem Ergebnis einer vom damaligen 
Bundesministerium für Gesundheit 
und Soziale Sicherung in Auftrag 
gegebenen Studie, die ergab, dass 
der Selbstvermarktungsanteil bei ca. 
20 Prozent liegt und sich damit der 
aktuell geltende Bundeszuschuss im 
entsprechenden Rahmen befindet. 
Die SPD wird sich dafür einsetzen, 
die Höhe des Bundeszuschusses für 
die KSV beizubehalten.

3.2 Sehen Sie das Erfordernis beim 
Arbeitslosengeld II die Zuständigkei-
ten für Kulturberufe in den Regio-
naldirektionen der Arbeitsagenturen 
zu bündeln? Wollen Sie sich für eine 
stärkere Zusammenarbeit der Bun-
desagentur für Arbeit mit den Kul-
turverbänden einsetzen, damit die 
spezifischen Belange der Kulturberufe 
stärkere Berücksichtigung finden?

Die SPD wird sich dafür einsetzen, 
bei den Jobcentern wohnortnah 
eine stärkere und vor allem spezi-
fischere Beratung und Vermittlung 
von selbständigen Künstlerinnen und 
Künstlern sicherzustellen, die von 
den Jobcentern betreut werden. Im 
Rahmen einer, auf Initiative der SPD 
zwischen der Regionaldirektion Ber-
lin-Brandenburg und dem BBK Berlin 
getroffenen Vereinbarung im Mai 
2008 kam man überein, im Hinblick 
auf den gesonderten Beratungs- und 
Betreuungsbedarf von Kulturschaf-
fenden in den Berliner Jobcentern so 
genannten Spezialisten einzusetzen. 
Diese werden in Zusammenarbeit 



Wahlprüfsteine politik und kultur    •  Sept. – Okt. 2009  •  Seite �6

Weiter auf Seite 17

Fortsetzung von Seite 15

Antwort der SPD
mit dem BBK hinsichtlich der be-
sonderen Belange von Künstlerinnen 
und Künstlern gesondert geschult 
und sollen über eine besondere 
Vernetzung verfügen sollen. Zudem 
soll es in den Beiräten der Jobcenter 
eine institutionalisierte Mitwirkung 
des BBK geben – eine besonders ge-
eignete Form der Zusammenarbeit 
zwischen der Bundesagentur für 
Arbeit und den Kulturverbänden zur 
stärkeren Berücksichtigung der spe-
zifischen Belange der Kulturberufe. 
Die SPD wird sich dafür einsetzen, 
dass Formen dieser beispielhaften 
Zusammenarbeit breitere Beach-
tung finden, wobei die jeweiligen 
regionalen Besonderheiten zu be-
rücksichtigen sind. Darüber hinaus 
ist der besondere Beratungsbedarf 
selbständiger Künstler nicht nur 
Aufgabe der Arbeitsmarktpolitik, 
sondern sollte auch Teil der Kultur-
wirtschaftsförderung sein. Die SPD 
wird sich deshalb dafür einsetzen, 
dass Gründungsinitiativen, die Kultur 
und Medienschaffenden Beratung 
und Qualifizierung bieten, gefördert 
werden.

3.3 Wollen Sie die Rahmenfrist für den 
Bezug von Arbeitslosengeld I ändern? 
Wenn ja, wie wollen Sie sie ändern?

Ja, die SPD setzt sich dafür ein, zur 
alten Regelung der Rahmenfrist 
(360 sozialversicherungspflichtig 
beschäftigte Arbeitstage in drei Jah-
ren) zurückzukehren Grundsätzlich 
ist es aus Sicht der SPD wichtig, die 
sich ständig im Wandel befindenden 
Arbeits- und Lebensbedingungen 
von Kultur- und Medienschaffenden 
im Spannungsverhältnis zwischen 
Flexibilität und sozialer Sicherheit 
stärker in den Blick zu nehmen. Diese 
Entwicklungen und Trends umfassen 
zunehmend auch andere Bereiche. 
Selbstständigkeit, Unständigkeit und 
Unsicherheit nehmen zu, die soziale 
Absicherung während der Erwerbstä-
tigkeit und im Alter nehmen ab. Dies 
betrifft überwiegend gut ausgebildete 
Menschen aller Altersgruppen, die 
zwar die frei gewählte Selbstverwirk-
lichung und künstlerische Freiheit 
wertschätzen, andererseits aber kaum 
davon leben können. Oft entsteht die-
se Selbstständigkeit auch unfreiwillig. 
Die SPD wird sich dafür einsetzen, die 
mit diesen Entwicklungen verbun-
denen Risiken zu mindern und die 
bestehenden sozialen Sicherungs-
systeme an diese vielfältigen Formen 
von Erwerbsarbeit anzupassen. Sollte 
sich auch künftig eine Verlängerung 
der Rahmenfrist auf drei Jahre nicht 
durchsetzen lassen, so setzt sich die 
SPD für eine systematische Lösung 
innerhalb der Arbeitslosenversiche-
rung für alle Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer ein, die typischerweise 
immer nur kurz beschäftigt sind. 

Dies ist mit dem Solidarprinzip der 
Arbeitslosenversicherung vereinbar. 
Abgrenzungsschwierigkeiten und 
Fragen der Gleichbehandlung aller 
Berufsgruppen werden vermieden. 
Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, die typischerweise immer 
nur kurz beschäftigt sind, sollen 
künftig leichter Arbeitslosengeld 
erhalten können, indem die Dauer 
der Beschäftigung, ab der Anspruch 
auf Arbeitslosengeld besteht, halbiert 
wird. Davon profitieren diejenigen, 
die wegen kurzfristiger Beschäfti-
gung bisher keine Ansprüche auf 
den Erhalt von Arbeitslosengeld I 
erwerben konnten. Dies sind ins-
besondere Schauspieler und andere 
Beschäftigte bei Film und Theater, die 
in der Regel kurzfristige Engagements 
haben. Im Gesetz wurde ausdrücklich 
ein Evaluationszeitraum von drei 
Jahren verankert, um danach prüfen 
zu können, ob diese Maßnahmen 
wirken oder weitere Verbesserungen 
notwendig sind.

4.  Steuerpolitik

4.� Umsatzsteuerbefreiung und Um-
satzsteuerermäßigung spielen im Be-
reich Kunst, Kultur und Bürgerschaft-
lichem Engagement eine wesentliche 
Rolle. Wollen Sie dieses Instrument der 
indirekten Kulturförderung auf nati-
onaler und europarechtlicher Ebene 
beibehalten? Wollen Sie sich für ein 
Optionsmodell bei der Umsatzsteu-
erbefreiung einsetzen?

Die SPD hat sich in der Großen Koali-
tion gleich zu Beginn der Wahlperiode 
auf der Grundlage des Koalitionsver-
trages für den Erhalt des ermäßigten 
Mehrwertsteuersatzes eingesetzt. Die 
Form der indirekten Kulturförderung 
durch das Instrument aus Umsatzsteu-
erbefreiung und -ermäßigung wollen 
wir beibehalten. Aus kultur- und bil-
dungspolitischen Gründen gehören zu 
den vom ermäßigten Mehrwertsteuer-
satzes umfassten Produkten und kul-
turellen Leistungen sowie Leistungen 
gemeinnütziger Einrichtungen, bspw. 
Druckerzeugnisse, Kunstgegenstände 
und Sammlungsstücke, insbesondere 
Bücher, Zeitungen, Gemälde, Zeich-
nungen und andere Erzeugnisse des 
graphischen Gewerbes sowie Eintritts-
karten für Kulturveranstaltungen wie 
Theater und für Zirkusvorführungen. 
Im Bezug auf eine Erweiterung des 
ermäßigten Mehrwertsteuersatzes auf 
neue Kunstformen wie Fotografie und 
Videokunst oder die neuen Medien 
und elektronische Verlagserzeugnisse 
erlauben die auf europäischer Ebene 
weitgehend harmonisierten Rege-
lungen dem deutschen Gesetzgeber 
kaum Handlungsspielraum. Es wird 
vielmehr darauf ankommen, dass die 
bisherigen Regelungen zu den mit 
ermäßigtem Mehrwertsteuersatz be-
dachten kulturellen Gütern in diesem 
Umfang auch auf europäischer Ebene 
erhalten bleiben. Aktuell haben sich 
die EU-Finanzminister im März 2009 
darauf verständigt, den Mitgliedstaa-

ten erweiterte Möglichkeiten zur An-
wendung ermäßigter Mehrwertsteuer-
sätze einzuräumen. Diese Option soll 
u.a. auch für Hörbücher gelten, jedoch 
obliegt es den einzelnen Mitglied-
staaten davon Gebrauch zu machen. 
Zudem hat die Enquete-Kommission 
„Kultur in Deutschland“ in ihrem Ab-
schlussbericht empfohlen, bei einer 
Überarbeitung des Begriffs der ermä-
ßigt besteuerten Kunstgegenstände 
die Kunstfotografie mit einzubeziehen 
und dabei auf die Definition der eu-
ropäischen Mehrwertsteuersystem-
richtlinie abzustellen. (siehe BTDrs. 
16/7000). Darüber hinaus wird sich die 
SPD dafür einsetzen, bereits bestehen-
de „Steuerbefreiungen für bestimmte, 
dem Gemeinwohl dienende Tätig-
keiten“ (siehe Richtlinie 2006/112/EG 
des Rates vom 28. November 2006 
über das gemeinsame Mehrwertsteu-
ersystem) zu erhalten. Das betrifft vor 
allem kulturelle Dienstleistungen und 
von Einrichtungen des öffentlichen 
Rechts oder anderen anerkannten 
kulturellen Einrichtungen sowie der 
Tätigkeit öffentlicher Rundfunk- und 
Fernsehanstalten. Es wird also darauf 
ankommen, diese, durch die Richtli-
nie der konkreten Umsetzung durch 
die Mitgliedstaaten überlassenen 
Anwendungsbereiche für Steuerbe-
freiungen auch in nationalem Recht 
entsprechend umzusetzen.

4.2 Wollen Sie sich auf der europä-
ischen Ebene für eine Vereinfachung 
der beschränkten Steuerpflicht aus-
ländischer Künstler einsetzen? Wie 
stehen Sie zu dem niederländischen 
Modell der Besteuerung ausländischer 
Künstler, das bei Künstlern aus Staaten 
mit denen ein Doppelbesteuerungsab-
kommen besteht, eine Besteuerung im 
Wohnsitzland vorsieht?

Zunächst sei auf die in dieser Legis-
laturperiode im Rahmen des Jahres-
steuergesetzes 2008 vorgenommenen 
Veränderungen bezüglich der Rege-
lung zum Steuerabzug bei beschränkt 
Steuerpflichtigen (der sog. Auslän-
dersteuer) hinzuweisen. Die darin 
vorgenommene Regelung beinhaltet 
aus kulturpolitischer Sicht folgende 
Verbesserungen:

zum einen wird der Rechtsprechung 
des EuGH aus dem Jahr 2006 ent-
sprochen, welche eine Benachteili-
gung von beschränkt steuerpflich-
tigen Künstlerinnen und Künstlern 
im deutschen Steuerrecht festgestellt 
hatte,
die grundsätzliche Beibehaltung der 
Möglichkeit des Steuerabzugs bei 
bestimmten Einkünften beschränkt 
Steuerpflichtiger, insbesondere aus 
inländischen künstlerischen, sport-
lichen, unterhaltenden und ähn-
lichen Darbietungen – damit wird 
das Engagement von Künstlerinnen 
und Künstlern aus dem EU-Ausland 
weiterhin unterstützt und befördert, 
ein Weg, den die rot-grüne Bun-
desregierung mit den bereits 2002 
angestoßenen steuerrechtlichen 
Reformen geebnet hat. Zudem 

·
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wurde eine Vereinheitlichung des 
Steuersatzes vorgenommen, der 
zufolge nicht mehr wie bisher bei 
Einkünften bis 250 Euro kein Steu-
erabzug, zwischen 250 und 500 
Euro 10 Prozent, ab 500 bis 1000 
Euro 15 Prozent und ab 1000 Euro 
20 Prozent Steuerabzug erhoben 
werden, sondern vereinheitlicht bis 
250 Euro kein Steuerabzug und ab 
250 Euro 15 Prozent Steuerabzug. 
Damit werden die erste und die 
dritte Stufe der bisherigen Regelung 
beibehalten, während die mittlere 
Stufe entfällt. Diese Neuregelung 
führt auch bei Vergütungen von 250 
bis 500 Euro in aller Regel zu keiner 
Schlechterstellung der Steuerpflich-
tigen, weil – anders als bisher – vom 
Schuldner der Vergütung übernom-
mene oder ersetzte Reisekosten 
nicht mehr in die Bemessungs-
grundlage des Steuerabzugs einflie-
ßen. Effektiv erweitert sich daher 
die Nullzone des Steuerabzugs. 
Viele Vergütungen die bislang dem  
10 %-Steuersatz unterlagen werden 
deshalb künftig nicht mehr be-
steuert. Und auch in den Fällen, in 
denen der Steuerabzug 15 Prozent 
beträgt, ist die tatsächliche Steuer-
belastung regelmäßig niedriger als 
nach dem bisherigen Recht, weil 
die Übernahme von Reisekosten 
durch den Veranstalter weitgehend 
üblich ist und durch die Nicht-
berücksichtigung derselben eine 
niedrigere Bemessungsgrundlage 
vorliegt. Zudem ist zu beachten, 
dass die Regelung unabhängig da-
von ist, wie viele Darbietungen und 
damit Vergütungen der Künstler 
erhält und deshalb keineswegs nur 
Kleinverdiener erfasst. Vor diesem 
Hintergrund und angesichts der 
insgesamt steuersystematisch 
erreichten Verbesserungen kann 
diese Regelung daher für vertretbar 
gehalten werden, auch wenn insbe-
sondere von Seiten der Kultur der 
Wegfall insbesondere der mittleren 
Stufe kritisiert wurde.

4.3 Streben Sie weitere steuerliche 
Regelungen an, um angesichts der 
Wirtschafts und Finanzkrise privates 
Engagement für den Kulturbereich 
(Spenden, Sponsoring, Stiftungen) zu 
stärken?

Aus Sicht der SPD ist die Förderung 
von Kunst und Kultur nicht nur Sa-
che des Staates. Die Enquete-Kom-
mission „Kultur in Deutschland“ hat 
in ihrem, im Dezember 2007 vorge-
legten Abschlussbericht Folgendes 
festgestellt: „Der größte Kulturfinan-
zierer in Deutschland ist der Bürger 
in erster Linie als Marktteilnehmer 
(Kulturwirtschaft), in zweiter Linie 
als Spender und erst in dritter Linie 
als Steuerzahler.“ (BT-Drs. 16/7000). 
Vor diesem Hintergrund gilt für die 
SPD: In gesamtgesellschaftlicher 
Verantwortung nimmt neben dem 
Staat und dem Markt auch die Zi-
vilgesellschaft eine wichtige Rolle 
ein. Längst ist das ehrenamtliche 

und bürgerschaftliche Engagement 
in finanzieller Form und vor allem 
durch die Spende von Zeit ein un-
entbehrlicher Teil der Förderung 
vieler Kultureinrichtungen gewor-
den. Bürgerschaftliches Engagement 
ergänzt die öffentliche Kulturförde-
rung. Ersetzen darf sie sie jedoch 
nicht. Die Förderung von Kultur 
und Kunst durch Unternehmen, 
Unternehmerinnen und Unterneh-
mer hat in Deutschland eine lange 
Tradition und besitzt erhebliches 
Potenzial. Neben der direkten Un-
terstützung durch Stiftungen und 
Spenden gewinnt das Kulturspon-
soring als spezifisch unternehme-
rische Kulturförderung zunehmend 
an Gewicht. Dabei ist jedoch auf die 
strikte Trennung des Sponsorings 
von inhaltlichen Entscheidungen zu 
achten. Die SPD setzt sich, seitdem 
sie Regierungsverantwortung trägt, 
für die Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen für das bürgerschaftliche 
Engagement und der im Kulturbe-
reich tätigen Einrichtungen und 
Initiativen ein. In der 16. Wahlperi-
ode wurde in der Federführung des 
Bundesministeriums der Finanzen 
eine umfangreiche Gesetzesini-
tiative zur weiteren Stärkung des 
bürgerschaftlichen Engagements 
(„Hilfen für Helfer“) umgesetzt. Für 
den Kulturbereich sind dabei unter 
anderem folgende Veränderungen 
von wesentlicher Bedeutung:

die einheitliche Aufzählung und 
Definition der gemeinnützigen 
Zwecke in der Abgabenordnung,
die Erhöhung des Übungsleiterfrei-
betrages von bisher 1.848 Euro auf 
nunmehr 2.100 Euro,
der verbesserte Sonderausgaben-
abzug für Mitgliedsbeiträge an Kul-
turfördervereine, die Senkung des 
Satzes, mit dem pauschal für un-
richtige Zuwendungsbestätigungen 
und fehlverwendete Zuwendungen 
zu haften ist, von 40 % auf 30 % der 
Zuwendungen,
sowie die Einführung eines neuen 
Steuerfreibetrags für Einnahmen 
von nebenberuflich Tätigen im ge-
meinnützigen Bereich in Höhe von 
300 Euro.

Die SPD wird sich weiterhin dafür ein-
setzen, die zur Unterstützung dieses 
vielfältigen privaten Engagements 
notwendigen Rahmenbedingungen 
weiter zu verbessern. Administrative 
Schranken – auch bei der Vergabe öf-
fentlicher Mittel – müssen überprüft 
werden, damit sie die notwendige 
Bewegungsfreiheit nicht einschrän-
ken. Mit der Gesetzesinitiative zur 
weiteren Stärkung des bürgerschaft-
lichen Engagements („Hilfen für 
Helfer“) wurden Bürgerschaftlich 
Engagierte von Haftungsrisiken ent-
lastet und ihre Arbeit als geldwerte 
Leistung anerkannt. 

Wir wollen ein gesellschaftliches 
Klima der Anerkennung, in dem 
der ideelle, gesellschaftspolitische 
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und materielle Wert von Zeit und 
Geldspenden genauso gewürdigt 
wird wie das Kulturengagement von 
Unternehmen als notwendiges und 
anerkanntes Element der Kultur-
finanzierung. Hemmnisse müssen 
konsequent abgebaut und Anreize 
für das bürgerschaftliche Engage-
ment geschaffen werden. Die öffent-
liche Hand kann mögliche Folgen 
der Finanz- und Wirtschaftskrise 
wie zum Beispiel geringere Kapital-
erträge bei privaten Kulturförder-
einrichtungen nicht ersetzen. Als 
SPD wollen wir aber dafür sorgen, 
dass die öffentliche Kulturförderung 
auch in Zeiten der Wirtschaftskrise 
stabil bleibt. Auch das von der SPD 
geforderte Staatsziel Kultur würde 
ein kulturpolitisches Zeichen setzen 
und auf allen staatlichen Ebenen 
die Belange der Kultur auch bei 
haushaltspolitischen Zielkonflikten 
in wirtschaftlichen und finanziellen 
Krisenzeiten stärken.

5.  Urheberrecht

5.� Welche Möglichkeiten sehen Sie, 
die Forderung nach ausgewogenen 
Vertragsbedingungen sowie einer 
angemessenen Aufteilung der Ver-
wertungsrechte zwischen Verwertern 
einerseits und Urhebern, ausübenden 
Künstlern und Produzenten anderer-
seits politisch zu unterstützen?

Kultur- und Medienschaffende, 
Künstlerinnen und Künstler und Kre-
ative müssen von ihrer Arbeit leben 
können. Unsere Gesellschaft wandelt 
sich von einer industriell basierten hin 
zu einer wissens- und ideenbasierten 
Gesellschaft und braucht Kreativität 
und Innovation. Vor allem in der 
digitalen Welt kommt es darauf an, 
geistiges Eigentum zu schützen und 
angemessen zu vergüten. Das Inter-
net ist kein rechtsfreier Raum. Auch 
politisch müssen wir dafür sorgen, 
dass der Respekt vor dem ideellen 
und materiellen Wert der Kunst- und 
Kulturgüter, die durch das Internet 
erschlossen und vermittelt werden, 
erhalten bleibt. Das Bewusstsein für 
den Wert geistigen Eigentums muss 
gestärkt werden. Das Urheberrecht 
und das Urhebervertragsrecht bilden 
die Grundlage für ein angemessenes 
Einkommen aus der Verwertung 
geistigen Eigentums. Die SPD wird 
sich dafür einsetzen, beide Bereiche 
gezielt weiterzuentwickeln und die 
Möglichkeiten zur Durchsetzung der 
Rechte der Kreativen zu stärken, um 
eine angemessene Vergütung für alle 
auch tatsächlich zu erreichen. Sollte 
dies nicht durch entsprechende Ver-
einbarungen zwischen Verwertern 
und Urhebern gelingen, bedarf es 
neuer gesetzlicher Vorgaben. Im Rah-
men eines Kreativpaktes (siehe auch 
Antwort auf Frage 1.1) wollen wir 
uns politisch für einen vernünftigen 
Ausgleich zwischen den Interessen 
der Verwerter und den Rechten der 
Kreativen, Produzenten und Urhe-
bern einsetzen.

5.2 Halten Sie – insbes. in Hinblick 
auf die Entwicklung der Wissens- 
und Informationsgesellschaft – eine 
weitere Reform des Urheberrechts für 
notwendig? Wie stehen Sie zu For-
derungen nach „erleichtertem“ bzw. 
„offenem“ Zugang zu urheberrechtlich 
geschützten Informationen im Span-
nungsverhältnis zur angemessenen 
Vergütung der Urheber und Leistungs-
schutzberechtigten?

Die Diskussionen um das Urhe-
berrecht insbesondere im Hinblick 
auf die Digitalisierung zeigen, dass 
das Urheberrecht neuen Herausfor-
derungen gegenübersteht, auf die 
noch nicht immer die passenden 
Antworten gefunden wurden. Mit 
der Novellierung des Urheberrechts 
in dieser Legislaturperiode („Zweiter 

Korb“) haben wir die im Koaliti-
onsvertrag verankerte Stärkung der 
Urheber im digitalen Zeitalter um-
gesetzt und einen weiteren wichtigen 
Schritt zur notwendigen Anpassung 
des Urheberrechts hinsichtlich der 
veränderten Erfordernisse der Infor-
mations- und Wissensgesellschaft 
und der damit zusammenhängenden 
technologischen Entwicklungsdyna-
mik (Digitalisierung, globale Vernet-
zung etc.) getan. Bei der Umsetzung 
der Richtlinie in nationales Recht 
stand die sorgsame Abwägung zwi-
schen den legitimen Interessen von 
Urhebern und Rechteinhabern, den 
berechtigten Interessen der Wirt-
schaft sowie den Anforderungen der 
Wissens- und Informationsgesell-
schaft und einer zeitgemäßen Kultur-
politik im Vordergrund. Im intensiven 
Austausch mit Künstlern, Kultur-
schaffenden und Kreativen haben 
sich die Kultur- und Medienpolitiker 
der SPD für folgende, wichtige Än-
derungen gegenüber dem ursprüng-
lichen Gesetzentwurf zur Reform des 
Urheberrechts eingesetzt:

im Zusammenhang mit der erst-
mals möglichen Einräumung von 
Nutzungsrechten der Urheber ge-
genüber den Verwertern über noch 
unbekannte Nutzungsarten wird 
neben dem obligatorischen Vergü-
tungsanspruch auch ein tatsäch-
liches Widerrufsrecht für die Nut-
zung in einer neuen Nutzungsart 
eingeräumt,
bei der Vergütungspflicht wird 
nicht auf eine Nutzung in „nen-
nenswertem Umfang“ (10-Pro-
zent-Schranke) abgestellt, sondern 
es kommt vielmehr darauf an, ob 
die Geräte und Speichermedien 
typischer Weise tatsächlich für Ver-
vielfältigungen genutzt werden,
die Festlegung über die Höhe der 
Vergütungsabgabe wird nicht mehr 
an den Gerätepreis gekoppelt (5-
Prozent-Schranke), sondern es 
sollen die Beteiligten in weitge-
hender Selbstregulierung die Höhe 
der pauschalen Vergütung “rasch 
bestimmen bzw. bestimmen lassen 
können”,
der Gesetzgeber behält sich vor, 
„zu einer gesetzlichen Regelung 
der pauschalen Vergütung ein-
schließlich der Vergütungshöhe 
zurückzukehren“ (wie bisher), falls 
die Selbstregulierung nicht die 
Erwartungen erfüllt. Damit wurde 
den wichtigsten Bedenken der 
Künstler, Kulturschaffenden und 
Kreativen Rechnung getragen und 
das Grunderfordernis einer ange-
messenen pauschalen Vergütung 
auch unter den neuen digitalen 
Bedingungen erreicht. Der SPD geht 
es im Hinblick auf die Frage nach 
der Abwägung zwischen einem „er-
leichtertem“ bzw. „offenem“ Zugang 
zu urheberrechtlich geschützten In-
formationen im Spannungsverhält-
nis zur angemessenen Vergütung 
der Urheber und Leistungsschutz-
berechtigten um Beides: es braucht 
sowohl einen weitgehend freien, 
diskriminierungsfreien und unge-
hinderten Zugang zu Informationen 
und Wissen, als auch eine angemes-
sene Vergütung. Das Internet und 
die Digitalisierung verändern un-
ser Medienverhalten, eröffnen die 
Nutzung vielfältiger Inhalte, stärken 
dadurch vor allem den Nutzer und 
ermöglichen wirkliche Teilhabe. 
Gleichzeitig birgt die Digitalisierung 
Risiken und stellt das Urheberrecht 
vor neue Herausforderungen beim 
Schutz immaterieller Produkte und 
Güter. Gemeinsam mit den Krea-
tiven, Verwertern, Verbrauchern und 
der Industrie wollen wir im Rahmen 
eines Kreativpaktes nach Lösungen 
suchen, um den Schutz des geis-
tigen Eigentums und eine ange-
messene Vergütung der Urheber 
zu gewährleisten, ohne dabei For-
men und Kanäle zu begrenzen, die 
der Idee und Kreation unendliche 
Möglichkeiten verschaffen können. 
Handlungsleitend sollten dabei die 
mit Digitalisierung verbundenen 
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Möglichkeiten der vereinfachten 
Distribution für die Kreativen und 
die Nutzer, der wirtschaftlichen 
Nutzbarmachung und der Demo-
kratisierung sein. Wir brauchen 
einen vernünftigen Ausgleich zwi-
schen Nutzerfreundlichkeit und den 
Rechten der Kreativen.

5.3 Die Enquete-Kommission des 
Deutschen Bundestags „Kultur in 
Deutschland“hat die sozialen und 
kulturellen Funktionen der Verwer-
tungsgesellschaften betont. Sehen 
auch Sie dies als „Leitbild des Urheber-
rechtswahrnehmungsgesetzes“? Wie 
können Sie sich vorstellen, dass Ver-
wertungsgesellschaften auch künftig 
ihren Aufgaben nachkommen?

Im Hinblick auf die Ergebnisse der 
Novellierung des Urheberrechts 
(siehe Antwort auf Frage 5.2.) un-
terstreicht die SPD die besondere 
Rolle der Verwertungsgesellschaften 
insbesondere bei der Aushandlung 
der Höhe der Vergütung für Geräte 
und Speichermedien. Insgesamt 
nehmen Verwertungsgesellschaften 
eine ihnen gesetzlich zugewiesene 
öffentliche Aufgabe wahr und haben 
eine wichtige und unverzichtbare 
Rolle im Spannungsfeld zwischen 
den Urhebern einerseits sowie den 
Verwertern und Nutzern andererseits. 
Verwertungsgesellschaften bringen 
diese beiden Seiten, die vor allem 
auch aufgrund der unterschiedlichen 
Rechtsstellung in einer nicht immer 
spannungsfreien Beziehung zueinan-
der stehen, zusammen. Die kollektive 
Wahrnehmung von Rechten durch 
Verwertungsgesellschaften sichert 
den Erhalt von kultureller Vielfalt 
und ermöglicht die Berücksichtigung 
sozialer, kultureller und religiöser 
Belange. Die Ergebnisse der Enquete-
Kommission „Kultur in Deutschland“ 
zeigen, dass es im Detail Anpas-
sungs- und Verbesserungsbedarf gibt, 
werden jedoch von der aus Sicht der 
SPD außerordentlich zu begrüßen-
den, übereinstimmenden Meinung 
getragen, dass an dem bestehenden 
System der kollektiven Rechtewahr-
nehmung festzuhalten sei. Die mit 
der Digitalisierung und dem Internet 
verbundenen Chancen liegen in den 
Möglichkeiten der Verwertung und 
Vermittlung kreativer Leistungen. 
Um diese Chancen auch wirklich 
nutzen zu können, müssen auf der 
europäischen Ebene die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für die Tätig-
keit von Verwertungsgesellschaften 
harmonisiert werden. Verwertungs-
gesellschaften und kommerzielle 
Verwerter müssen auf Augenhöhe 
verhandeln können.

5.4 Halten Sie eine Kultur-Flatrate 
für wünschenswert? Wenn ja, welches 
Modell präferieren Sie?

Die SPD will im Rahmen eines so-
zialdemokratischen Kreativpaktes 
die Netzbetreiber und Internet-Ser-
vice-Provider in einen Dialog mit 
Rechteinhabern und Verwertungsge-
sellschaften eintreten. In diesem Zu-
sammenhang setzen wir uns für die 
Prüfung einer Kultur-Flatrate ein.

5.5 Befürworten Sie – auch unter 
Berücksichtigung des Spannungsver-
hältnisses zum Datenschutz – gesetz-
liche Regelungen, die eine stärkere 
Einbindung von Internetprovidern 
bei der Verfolgung von Rechtsverlet-
zungen ermöglichen?

Mit dem Gesetz zur Verbesserung 
der Durchsetzung von Rechten des 
geistigen Eigentums haben wir den 
Rechtsinhabern unter bestimmten 
Bedingungen einen Anspruch gegen 
diejenigen Dritten eingeräumt, die 
über die Informationen verfügen, 
welche zur Identifikation eines Rechts-
verletzers erforderlich sind. Zu diesen 
Dritten gehören auch und vor allem die 
Internetprovider. Weiteren Regelungs-
bedarf sehen wir derzeit nicht. Eine 
darüber hinausgehende Einbindung 

von Internetprovidern bei der Verfol-
gung von Rechtsverletzungen würde 
zudem auch europarechtlich an enge 
Grenzen stoßen. Denn nach Artikel 15 
der sog. e-commerce-Richtlinie darf 
Internetprovidern keine allgemeine 
Verpflichtung auferlegt werden, die 
von ihnen übermittelten oder gespei-
cherten Informationen zu überwa-
chen oder aktiv nach Umständen zu 
forschen, die auf eine rechtswidrige 
Tätigkeit hinweisen.

6.  
Kulturwirtschaft

6.� Wollen Sie die Initiative Kultur- 
und Kreativwirtschaft der Bundesre-
gierung fortsetzen? Wenn ja, welche 
Akzente wollen Sie künftig setzen?

Die Kultur- und Kreativwirtschaft 
schafft Werte und Arbeitsplätze, 
bietet Aufstiegschancen und wirt-
schaftlichen Erfolg auch für Kultur-
schaffende und Kreative. Jedoch darf 
es dabei nicht zu einer Ökonomi-
sierung der Kultur kommen. Kultur 
und Kunst müssen sich unabhängig 
von ökonomischer Verwertbarkeit 
entfalten können. Kultur ist beides: 
Träger von Identität, Wert und Sinn 
und wirtschaftlicher Faktor. Grund-
legend für eine vitale und sich entwi-
ckelnde Kultur- und Kreativwirtschaft 
ist eine flächendeckende kulturelle 
Infrastruktur. Dort, wo mit öffent-
licher Förderung ein umfangreiches 
und vielfältiges kulturelles Angebot 
existiert, entwickelt sich Kultur- und 
Kreativwirtschaft. Die Kultur- und 
Kreativwirtschaft ist sehr heterogen 
und kleinteilig organisiert. Während 
die Zahl der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigen abnimmt, 
steigt die Zahl der Selbstständigen 
stetig an. Die in der Kultur- und 
Kreativwirtschaft Beschäftigten, 
mit einem überdurchschnittlich 
hohen Anteil von Frauen, sind gut 
ausgebildet und mit ihrer Tätigkeit 
überwiegend zufrieden in ideeller, 
nicht jedoch in materieller Hinsicht. 
Diese Besonderheiten müssen in der 
Sozialpolitik und in der Wirtschafts-
förderung berücksichtigt werden, die 
Förderung kultureller und kreativer 
Arbeit muss angepasst und der Zu-
gang zu Risiko- und Wagniskapital 
erleichtert werden. „Kreative“ Un-
ternehmungen sollen grundsätzlich 
kein existenzielles Wagnis bedeuten, 
sondern die Chance auf Erfolg und 
Verwirklichung bieten. Auch in der 
Außenwirtschaftsförderung stecken 
für die Kultur- und Kreativwirtschaft 
enorme, bisher noch weitgehend 
ungenutzte Potenziale, indem bei-
spielsweise Auftritte auf Messen, 
Konzerten, Festivals und Ausstellun-
gen im Ausland stärker unterstützt 
werden. Zudem sollten spezifische 
Beratungs- und Vermittlungsan-
gebote für selbstständige Kreative 
geschaffen werden. 
Vor diesem Hintergrund wollen wir 
ein Gesamtkonzept entwickeln, um 
die vorhandenen Kompetenzen 
und Instrumente der Wirtschafts-
förderung gezielt für die Kultur zu 
nutzen. Ein umfassender Bundes-
kulturwirtschaftsbericht trägt dazu 
bei, verschiedene Begrifflichkeiten 
von Kultur- und Kreativwirtschaft zu 
systematisieren und einen Überblick 
über Fördermaßnahmen zu geben. 
Dazu gehört auch, dass zukünf-
tige Kulturschaffende und Kreative 
bereits in der Ausbildung auf die 
ökonomischen Anforderungen ihres 
kulturellen Schaffens vorbereitet 
werden. Insgesamt müssen die Ri-
siken einer selbstständigen Existenz 
minimiert werden. Deshalb will die 
SPD die bereits begonnene Initiative 
Kultur- und Kreativwirtschaft der 
Bundesregierung in diese Richtung 
weiterentwickeln und in Ergänzung 
zu den in der weiteren Umsetzung 
der Initiative geplanten Schritte und 
Maßnahmen konkrete Maßnahmen 
zur Unterstützung und Förderung 
kultur- und kreativwirtschaftlicher 
Projekte einbinden. In der Form der 

Unterstützung von Pilotprojekten 
und der Ausschreibung eines Wett-
bewerbs zur Förderung beispiel-
hafter Projekte und Konzepte („best 
practice“) in Form eines Wettbewerbs 
können weitere konkrete Hinweise 
auf bestehende Hindernisse und 
Lösungsansätze für kultur- und 
kreativwirtschaftliche Projekte und 
Konzepte gewonnen werden.

6.2 Welche Maßnahmen zur Stärkung 
der Kulturwirtschaft wollen Sie gerade 
angesichts der Marktveränderungen 
infolge der Digitalisierung ergreifen? 
Sehen Sie das Erfordernis für spezielle 
Investitionsprogramme?

Über die in der Antwort auf Frage 
6.1 beschriebenen Vorhaben zur 
Stärkung der Kultur- und Kreativ-
wirtschaft hinaus, ist es richtiger-
weise erforderlich, den Bereich der 
Digitalisierung gesondert in den Blick 
zu nehmen. Dabei sind aus unserer 
Sicht zwei Aspekte zu beachten. Zum 
einen zeigt das Beispiel GoogleBooks, 
dass durch die Digitalisierung Wissen 
und Kulturgüter, unser gesamtes 
kulturelles Erbe in einfacher und 
diskriminierungsfreier Weise zugäng-
lich und verfügbar, gleichzeitig aber 
auch kommerziell verwertbar ist. 
Hier müssen Regelungen gefunden 
werden, die die Rechte der Urheber 
und ihre angemessene Vergütung be-
rücksichtigen. Die Möglichkeiten und 
Chancen der Digitalisierung müssen 
auch im Sinne der Stärkung der Kul-
tur- und Kreativwirtschaft in Über-
einstimmung mit den Regelungen 
des Urheberrechts gebracht werden. 
Zum anderen zeigen Projekte wie die 
Europäische Digitale Bibliothek EU-
ROPEANA, dem sich Deutschland mit 
der Deutschen Digitalen Bibliothek 
angeschlossen hat, welche Chancen 
die Digitalisierung in Bezug auf die 
langfristige Sicherung unseres natio-
nalen Kulturgutes birgt. Der zentrale 
Zugriff erlaubt es zum einen, unser 
reichhaltiges nationales Erbe euro-
pa- und weltweit zu präsentieren und 
gleichzeitig viele andere europäische 
Kulturschätze aus Museen, Archiven 
und Bibliotheken zu entdecken und 
per Mausklick zu bestaunen. Investiti-
onen in diesem Bereich sind daher aus 
mehreren Gründen sinnvoll und not-
wendig: es werden zukunftsweisende 
Technologien entwickelt und genutzt, 
wichtige Dokumente unserer Kultur-
geschichte werden vor dem zeitlich 
bedingten Zerfall oder anderen phy-
sischen Bedrohungen bewahrt und 
gleichzeitig können diese einzigar-
tigen Kulturschätze, unsere kulturelles 
Erbe und Gedächtnis einem breiten 
Kreis von Interessierten unkompliziert 
und vermittelnd zugänglich gemacht 
werden. Aus Sicht der SPD wird zu 
prüfen sein, ob die in diesem Bereich 
bestehenden Anstrengungen im 
Sinne von gesonderten Investitionen 
verstärkt werden können, um dem 
drohenden Verlust vieler Kulturgüter 
rechtzeitig zuvor zu kommen.

7.  Kulturelle Bildung

7.� Werden Sie das Zukunftsthema 
Bildung zu einem Querschnittsthema 
der Jugend-, Bildungs-, Sozial- und 
Kulturpolitik machen und welche Vor-
stellungen haben Sie, kulturelle Bil-
dungspolitik als Aufgabe des Bundes 
auszugestalten?
7.2 Zum Verständnis von Kultur be-
darf es der kulturellen Bildung. Was 
können Sie dazu beitragen, dass Kul-
tur in einer breiten Definition in der 
Schule Berücksichtigung findet?

Klar ist: Bildung kommt in der heu-
tigen und in der zukünftigen Infor-
mations- und Wissensgesellschaft 
eine herausragende Rolle zu. Für 
Deutschland ist Bildung die zentrale 
Ressource in der Gesellschaft des 21. 
Jahrhunderts. Bildung ermöglicht 
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den Individuen Chancengleichheit 
und Teilhabe am gesellschaftlichen 
Zusammenleben. In der globalisierten 
Wissensgesellschaft kommen Kultur- 
und Bildungspolitik eine wichtige 
Querschnittsaufgabe zu. Durch die 
Förderung und Stärkung von Innova-
tion und Fortschritt leisten sie einen 
wirtschaftlichen relevanten Beitrag, 
um den Strukturwandel zu bewältigen. 
Im Wahlprogramm der SPD wird die 
besondere Bedeutung von Bildung ex-
plizit unterstrichen. Dort heißt es: „Bil-
dung als Menschenrecht ist die Voraus-
setzung für echte Chancengleichheit. 
(…) Bildung ist für die Persönlichkeits-
entwicklung eines jeden Menschen 
unersetzlich. Sie gibt Orientierung, um 
sich in einer immer komplexer wer-
denden Welt zurechtzufinden und am 
gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. 
Allgemeine, politische und kulturelle 
Bildung vermittelt den Menschen 
Grundorientierungen und Kompe-
tenzen. Dies macht es ihnen möglich, 
den politischen und gesellschaftlichen 
Wandel in unserer Gesellschaft aktiv 
mitgestalten zu können. Wir plädie-
ren für eine enge Zusammenarbeit 
zwischen schulischen und außerschu-
lischen Bildungseinrichtungen sowie 
kulturellen Institutionen wie Museen, 
Theatern und Kinos.“

Kultur und Bildung sind integrale 
Bestandteile des sozialdemokratischen 
Konzeptes des Vorsorgenden Sozial-
staates, der neuen gesellschaftlichen 
Spaltungen und Ausgrenzungen ent-
gegenwirkt. Vorsorge und Nachhal-
tigkeit beginnen im 21. Jahrhundert 
mit Bildung. Vorsorge im Sinne von 
Befähigung, die bereits im Vorschul-
alter beginnt und für alle eine gleich-
berechtigte Teilhabe und Chancen 
ermöglichen muss. Nachhaltigkeit 
bezogen auf die Qualität von Bildung. 
Erst durch Bildung und kulturelle 
Auseinandersetzung wird wirkliche 
Integration möglich. Kultur und Bil-

dung eröffnen Chancen zu Teilhabe 
und Selbstverwirklichung und -ent-
faltung. Kulturelle Bildung befähigt zu 
sozialer Mündigkeit, zu Demokratie 
und Persönlichkeitsentwicklung und 
fördert die Verantwortungsbereitschaft 
in der Zivilgesellschaft. Angebote der 
kulturellen Bildung müssen im Sinne 
des Leitbildes des vorsorgenden, ak-
tivierenden Sozialstaates bereits vom 
frühkindlichen Alter an unterbreitet 
werden, um in einem umfassenden 
Sinne die kulturellen Kompetenzen zu 
fördern. Kulturelle Vielfalt beinhaltet 
große Potentiale und Chancen für eine 
Gesellschaft. Sie bedeutet die Zunah-
me von Möglichkeiten individueller 
Lebensweise, birgt aber auch das Risi-
ko des gegenseitigen Abschottens und 
tief greifender Konflikte. Interkulturelle 
Bildung gewinnt in dieser Situation an 
Bedeutung. Interkulturelle Kompetenz 
muss daher auch als Ziel der allgemei-
nen Bildung gesehen werden. Interkul-
turelle Bildung ist auf der Seite des In-
dividuums diejenige Fähigkeit, die die 
gesellschaftlich vorhandene kulturelle 
Vielfalt produktiv zu bewältigen ge-
stattet. Interkulturelle Bildung ist eine 
gesamtgesellschaftliche Querschnitts-
aufgabe. Das bedeutet auch, dass sich 
Kultur und Bildungsangebote für neue 
Formen der Kultur öffnen müssen, die 
die kulturelle Vielfalt in Deutschland 
widerspiegeln. Die SPD wird sich dafür 
einsetzen, dass das Thema Bildung 
politisch umfassend verstanden und 
in die einzelnen politischen Hand-
lungsfelder implementiert wird. Im 
Bereich der Kulturpolitik werden wir 
uns dafür einsetzen, dass kulturelle 
Bildungsangebote vom frühkindlichen 
bis ins hohe Alter unterbreitet und 
kulturelle Kompetenzen gefördert 
werden. Öffentliche Bibliotheken, 
Musik- und Jugendkunstschulen 
und Museen, aber auch Theater und 
Orchester müssen als Orte der kul-
turellen Bildung stärker genutzt, ge-
fördert und als pflichtige Aufgabe des 
Staates abgesichert werden. Für die 
Förderung öffentlicher, aber auch pri-
vater Kulturinstitutionen und Projekte 
sollen kulturelle Bildungsangebote 

ein entscheidendes Förderkriterium 
sein. Gerade in überwiegend staatlich 
geförderten Einrichtungen müssen 
attraktive kulturelle Angebote für 
Kinder- und Jugendliche bereitgehal-
ten werden. Kinder und Jugendliche 
müssen als Besucher kultureller Orte 
genauso ernst genommen werden 
wie Erwachsene. Dies geschieht nicht 
nur im Interesse der „Nachwuchsför-
derung“, sondern ist Teil einer ganz-
heitlichen Bildungs- und Kulturpolitik. 
Die hervorragenden Möglichkeiten 
des Ganztagsschulprogramms, in 
Kooperation zwischen Schulen und 
Kultureinrichtungen Kindern wäh-
rend der Schulzeit die Begegnung mit 
Künstlern zu ermöglichen, müssen 
stärker genutzt und gefördert werden. 
Die Vernetzung von Bildungsinstitu-
tionen mit außerschulischen, kultu-
rellen Einrichtungen folgt unserem 
Verständnis einer ganzheitlichen 
Bildung und muss als ein wichtiges 
Ziel sozialdemokratischer Kultur- und 
Bildungspolitik weiter ausgebaut wer-
den. Außerschulische kulturelle Orte 
sind Lernorte. Dieses grundlegende 
Verständnis beschränkt sich nicht auf 
den Aspekt der kulturellen Bildung. 
Nur ein kompetenter Umgang mit 
Medien ermöglicht es, sich in einer 
von Medien durchdrungenen Welt 
zurecht zu finden, aber auch die in den 
neuen Medien möglichen kulturellen 
Vermittlungsangebote zu nutzen. 
Sie ist eine Schlüsselqualifikation 
in der Informations- und Kommu-
nikationsgesellschaft und muss in 
allen Altersstufen gestärkt werden. 
Wir wollen den richtigen Umgang mit 
Medien als Bildungsthema fördern. 
Für eine wirkungsvollere Vermittlung 
sind verbesserte medienpädagogische 
Ausbildung und Qualifizierung die 
Voraussetzung. Die Einführung eines 
Medienführerscheins für Kinder und 
Jugendliche, für Pädagogen und Eltern 
ermöglicht eine altersgemäße Vermitt-
lung von Medienkompetenz.

7.3 Wie soll sich die Förderinstrument 
auf Bundesebene (z.B. Kinder- und 
Jugendplan und Bundesaltenplan) in 

Hinblick auf die Förderung kultureller 
Bildung zukünftig entwickeln? Werden 
Sie sich für eine Aufstockung der Mittel 
in diesen Programmen einsetzen?
7.4 Wie sollen sich Förderprogramme 
wie bundesweite Wettbewerbe, Modell-
projekte und Forschungsförderungen 
im Bereich der kulturellen Bildung 
entwickeln?

Der Kinder- und Jugendplan sowie 
der Bundesaltenplan bieten hervor-
ragende Möglichkeiten zur Förderung 
kultureller Bildung bzw. durch kul-
turelle Angebote die Teilhabe sowohl 
von Kindern und Jugendlichen als 
auch von älteren Menschen am kul-
turellen Leben unserer Gesellschaft 
zu ermöglichen. Aus Sicht der SPD 
ist es unbedingt notwendig, die im 
Rahmen dieser Förderinstrumente be-
stehenden Möglichkeiten noch stärker 
als bisher zu nutzen und zu vertiefen 
und damit die Förderziele und -maß-
nahmen umzusetzen. Wir werden uns, 
wie bereits in den vergangenen Haus-
haltsverhandlungen für eine Erhöhung 
der Mittel in diesem Bereich einsetzen. 
Wie bereits in den Antworten auf die 
Fragen 7.1 und 7.2 beschrieben, ist 
die Weiterentwicklung und stärkere 
finanzielle Ausstattung bundesweiter 
Wettbewerbe, Modellprojekte und 
Forschungsförderungen aufgrund 
der herausragenden Bedeutung der 
kulturellen Bildung dringend not-
wendig. Zudem sollte in diesem Sinne 
eine Erweiterung auf den Bereich der 
medialen Bildung erfolgen.

7.5 Wollen Sie die Zahl der Plätze für 
das Freiwillige Soziale Jahr Kultur er-
höhen? Werden Sie sich dafür einsetzen, 
dass die Förderpauschalen analog zum 
Freiwilligen Ökologischen Jahr erhöht 
werden?

Für die SPD sind Jugendfreiwilligen-
dienste, also das Freiwillige Ökolo-
gische Jahr (FÖJ) und das Freiwillige 
Soziale Jahr (FSJ), die mittlerweile 
in vielen unterschiedlichen Feldern 
geleistet werden können, eine bedeu-
tende Säule unserer Bürgergesellschaft. 

Für die SPD-Bundestagsfraktion ist es 
ein wichtiges Ziel, Jugendfreiwilligen-
dienste attraktiv auszugestalten und 
vielen jungen Menschen ein FSJ oder 
FÖJ zu ermöglichen. Dazu gehört auch 
eine angemessene finanzielle Ausstat-
tung für die pädagogische Begleitung 
der Freiwilligen. Dank der Initiative 
der SPD wurde das Budget für Freiwil-
ligendienste im Bundeshaushalt in den 
letzten Jahren stetig erhöht. Nachdem 
wir bereits 2006 die Aufstockung der 
Haushaltsmittel für die Jugendfreiwil-
ligendienste von 16 auf 18 Millionen 
Euro erreicht haben, konnten wir 2007 
nochmals eine Erhöhung der Haus-
haltsmittel um 1 Million von 18 auf 19 
Millionen Euro durchsetzen, um vor 
allem benachteiligte Jugendliche an 
die Freiwilligendienste heranzuführen. 
Auch 2008 wurden für die Jugendfrei-
willigendienste über 19 Millionen Euro 
aus dem Bundeshaushalt zur Verfü-
gung gestellt. Das Freiwillige Soziale 
Jahr in der Kultur – nunmehr Teil der 
Freiwilligendienste – ist ein, von der 
rot-grünen Bundesregierung im Jahr 
2001 geschaffenes, sehr erfolgreiches 
Instrument, Jugendliche an Kunst und 
Kultur heranzuführen und ihnen neben 
kulturellen auch soziale Kompetenzen 
zu vermitteln. Um die öffentliche und 
gesellschaftliche Anerkennung dieses 
freiwilligen kulturellen Engagements 
junger Menschen zu verbessern, 
wird sich die SPD dafür einsetzen, 
dass diese Leistung für den weiteren 
Berufs- und Lebensweg noch mehr 
als bisher angerechnet werden kann. 
Daher betonen wir auch in unserem 
Regierungsprogramm die Bedeutung 
dieser Jugendfreiwilligendienste. Mit-
telfristig wollen wir erreichen, dass 
jedem jungen Menschen, der einen 
Freiwilligendienst ausüben möchte, 
ein Platz angeboten werden kann und 
damit eine Aufstockung auch der Plät-
ze im Freiwilligen Sozialen Jahr Kultur 
erfolgt. Damit würde zudem eine der 
zentralen Handlungsempfehlungen 
der Enquete- Kommission „Kultur in 
Deutschland“ umgesetzt, die eben-
falls eine entsprechende Aufstockung 
gefordert hat.

Sind Computerspiele „Kulturgüter“ oder handelt es 
sich um „Schund“? Sollten Computerspiele strenger 
kontrolliert werden oder reichen die bestehenden 
Jugendschutzbestimmungen aus? Sollten qualitativ 
hochwertige Computerspiele von der öffentlichen 
Hand gefördert werden oder soll es der Markt 
richten? Wie soll der neue Deutsche Computerspie-
lepreis aussehen? Mit diesen Fragen wurde sich 
in verschiedenen Ausgaben von politik und kultur 
befasst. Im Band „Aus politik und kultur 1“ Streitfall 
Computerspiele werden die wichtigsten Beiträge 
noch einmal zusammengefasst veröffentlicht. 

Streitfall Computerspiele 
Computerspiele zwischen kultureller Bildung, 
Kunstfreiheit und Jugendschutz

Streitfall Computerspiele: 
Computerspiele zwischen 
kultureller Bildung, Kunst-
freiheit und Jugendschutz. 
Hg. v. Olaf Zimmermann 
und Theo Geißler. 2. erwei-
terte Auflage, 140 Seiten, 

 9,- zzgl. Versand, ISBN 
987-3-934868-15-1

Autoren des Buches sind u.a.: Günther Beckstein, 
Max Fuchs, Wilfried Kaminski, Armin Laschet, 
Christian Pfeiffer, Klaus Spieler, Olaf Wolters, 
Wolfgang Zacharias und Olaf Zimmermann 

Die Kirchen
die unbekannte kulturpolitische Macht

Spielen die Kirchen überhaupt eine 
Rolle in der Kulturpolitik oder haben 
sich Kultur und Kirche voneinander 
entfernt? Sind die Kirchen noch wichtige 
Auftraggeber für Künstler oder wurden 
sie von Akteuren insbesondere dem Markt 
längst abgelöst? Vermitteln die Kirchen 
Kunst und Kultur? Ist Kultur in der Kirche 
selbstbezüglich oder auf die Gesellschaft 
orientiert. Markus Lüpertz sagt in dem 
Buch, dass Künstler den Engeln sehr nahe sind 
und stellt damit eine enge Verbindung zwischen 
Kunst und Kirche her. Trifft dieses auch auf an-
dere Künste zu? Mit diesen und weiteren Fragen 
befassen sich die Beiträge in dem vorliegenden 
Sammelband.

Autoren des Buches sind u.a.: Petra Bahr, Karl 
Lehmann, Wolfgang Huber, Max Fuchs, Katrin 
Göring-Eckardt, Thomas Sternberg, Christhard-
Georg Neubert und Olaf Zimmermann

Die Kirchen, die unbekannte kulturpolitische 
Macht. Hg. v. Olaf Zimmermann und Theo 
Geißler. 1. Auflage, 108 Seiten,  9,- zzgl. 
Versand, ISBN 978-3-934868-14-4

Kulturpolitik der Parteien 
Visionen, Programmatik, Geschichte, Differenzen

Gibt es Unterschiede in der kulturpolitischen Pro-
grammatik der Parteien? Sind sich Kulturpolitiker 
immer einig? Ist Kulturpolitik eigentlich unpolitisch 
oder doch hochpolitisch, weil es um Fragen des 
Zusammenlebens geht? Welche Rolle spielen die 
Künste in der Kulturpolitik der Parteien? Welche 
Ideen entwickeln die Parteien für eine zukunftsfä-
hige Kulturpolitik? Auf welchem Fundament beruht 
die Kulturpolitik der Parteien? Mit diesen Fragen 
befassen sich die Beiträge in diesem Buch.

Autoren des Buches sind u.a.: Frank-Walter Stein-
meier, Kurt Beck, Guido Westerwelle, Wolfgang 
Gerhardt, Christian Wulff, Bernd Neumann, Claudia 
Roth, Uschi Eid, Lothar Bisky, Oskar Lafontaine, 
Erwin Huber, Thomas Goppel, Olaf Zimmermann.

Bestelladresse: Deutscher Kulturrat, Fax: 030/24 72 12 45 
oder www.kulturrat.de/shop.php

Kulturpolitik der Parteien: Visionen, Program-
matik, Geschichte, Differenzen. Hg. v. Olaf 
Zimmermann und Theo Geißler. 1. Auflage, 
166 Seiten,  12,90 zzgl. Versand, 
ISBN 978-3-934868-17-5
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